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A. Einleitung

Am 17 März 1992 bejahten in einem landesweiten Referendum 68,7%
der von den (weißen) Wahlberechtigten abgegebenen Stimmen die Frage,
ob sie die Fortsetzung der Reformen die zu einer neuen Verfassung
durch Verhandlungen führen sollen, unterstützen. Damit steht fest:

Spätestens 1994 benötigt Südafrika eine neue Verfassung. Nach Art. 39

der gegenwärtigen Verfassung von 1983 2 beträgt die Legislatur-
periode des Parlaments längstens fünf Jahre. Die letzte allgemeine Wahl

fand am 6. September 1989 statt. Gewählt wurden die Mitglieder der drei

Kammern des Parlaments, des House of Assembly, des House of Repre-
sentatives und des House of DelegateS3. Wahlberechtigt waren für das

House of Assembly die weißen, für das House of Representatives die

farbigen (Mischlinge) und das House of Delegates die indischen Bürger
der Republik Südafrika4.

Die schwarzen Bürger, die etwa 79 %5 der auf 38 Millionen ge-
schätzten Gesamtbevölkerung6 Südafrikas ausmachen, durften nicht wäh-

2 &quot;Republic of South Africa Constitution Act&quot;, Gesetz Nr. 110 von 1983. Die Verfas-

sung trat aufgrund ihres Art. 103 im Jahre 1984 in Kraft. Sie wurde&apos;seither einige Male

(geringfügig) geändert, zuletzt durch den &quot;Constitution Amendment Act&quot;, Gesetz Nr. 61

von 1990. - Zur Entstehungsgeschichte der Verfassung und zu ihr selbst vgl. im einzelnen

z.B. W.H.B. Dean, A New Constitution for South Africa?, Jahrbuch des 6ffentlichen
Rechts 1984, 459ff.; G.E. Devenish, The Nature and Scope of the Constitutional Act of

1983, in: G. Ress (Hrsg.), Verfassungsreform in Südafrika und Verfassungsgebung für Na-

mibla/Südwestafrika (1986), 73ff., und J.L. Pretorius, South Africa&apos;s New Constitu-

tion, Jahrbuch des öffentlichen Rechts 1984, 517ff. - In Deutschland findet sich die Ver-

fassung abgedruckt im Jahrbuch des öffentlichen Rechts 1984, 546ff., und in Ress,
a.a.O., 227ff.

3 Vgl. Art. 37 der Verfassung (Fri. 2).
4 Siehe näher Art. 52 in Verbindung mit Art. 41-43 der Verfassung (Fri. 2) und ergän-

zend D e v e n i s h (Fri. 2), 73, 94f.
5 Die Zahl der Schwarzen in der Republik Südafrika betrug 1990 rund 22 Millionen;

vgl. South Africa 1991-92, Official Yearbook of the Republic of South Africa (1 Z Aufl.,
1991), 22. Hinzu kommen noch ca. 8 Millionen Schwarze in den Homelands Transkei,
Bophuthatswana, Venda und Ciskei (siehe &quot;Status Acts Must Go Too&quot;, The Star vom

1.7.1991, 10), die aus offizieller südafrikanischer Sicht unabhängige und damit nicht zur

Republik Südafrika gehörende Staaten sind; vgl. Südafrikanische Botschaft (Hrsg.), Das ist

Südafrika (1989), Z
6 Siehe erneut Official Yearbook of the Republic of South Africa 1991/92 (Fn. 5), 22,

und &quot;Status Acts Must Go Too&quot;, The Star vom 1.71991, 10. - Möglicherweise liegt die

Bevölkerungszahl Südafrikas aber um einige Millionen geringer, wie )üngst bekannt gewor-
dene Ergebnisse der Volkszählung 1991 annehmen lassen; siehe den Bericht &quot;Census Sur-

prise: SA Missing 4,8-M Citizens&quot;, The Star vom 29.9.1991, 6.
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len. Hierin spiegelt sich die nach Rassen unterscheidende Apartheids-Ge-
7setzgebung wider. Sie fand ihren Niederschlag in zahlreichen Gesetzen

darunter dem &quot;Population Registration Act118, der die Bevölkerung in

Weiße, Schwarze, Inder, Malayen und Mischlinge einteilte und eine ent-

sprechende Registrierung vorschrieb. Auf diese Weise wurde es möglich,
den Schwarzen das Wahlrecht vorzuenthalten9.
Der &quot;Population Registration AcC wurde inzwischen vom Parlament -

ähnlich wie einige andere zuletzt noch fortgeltende A p a r t h e i d s - G e -

setze10 - aufgehoben11. Damit hat die Rassentrennungspolitik zwar

7 Vgl. vor allem den &quot;Prohibition of Mixed Marriages Act&quot;, Gesetz Nr. 55 von 1949,
den &quot;Group Areas AcC, Gesetz Nr. 41 von 1950 (und deren Nachfolger, den &quot;Group
Areas Act&quot;, Gesetz Nr. 77 von 1957 sowie den &quot;Group Areas Act&quot;, Gesetz Nr. 36 von

1966), den &quot;Reservation of Separate Amenities AcC, Gesetz Nr. 49 von 1953 und den

&quot;Immorallty Act&quot;, Gesetz Nr. 23 von 1957, jeweils mit Änderungen. Siehe auch schon den
&quot;Black Land Act&quot;, Gesetz Nr. 27 von 1913 und den &quot;Development Trust and Land Act&quot;,
Gesetz Nr. 18 von 1936 mit Änderungen. - Vgl. ergänzend zu diesen und anderen Apart-
heids-Gesetzen aus (kritischer) südafrikanischer Sicht z.B. J.D. v a n d e r Vy v e r, Consti-
tutional Options for Post-Apartheid South Africa, Emory Law journal 1991, 745-753 mit

weiteren Nachweisen.
8 Gesetz Nr. 30 von 1950, zuletzt geändert durch den &quot;Identification AcC, Gesetz Nr.

72 von 1986.
9 Siehe Sektion 3 (1) des &quot;Electoral AcC, Gesetz Nr. 45 von 1979, in Verbindung mit

Art. 52 der Verfassung (Fn. 2).
10 So wurden der &quot;Group Areas Act von 1966 sowie der &quot;Black Land Act&quot; von 1913

und der &quot;Development Trust and Land Act von 1936 (siehe oben Fn. 7) durch den &quot;Abo-
lition of Racially Based Land Measures Act&quot;, Gesetz Nr. 108 von 1991, mit Wirkung vom
30.6.1991 aufgehoben; vgl. Sektionen 1, 11, 48 und 108 des Gesetzes.

11 Vgl. das den &quot;Population Registration AcC, Gesetz Nr. 30, aufhebende Gesetz Nr.
114 vom Juni 1991, den &quot;Population Registration Act Repeal AcC, in Kraft getreten am

30.6.1991. - Für eine Übergangszeit bis zur Aufhebung der Verfassung wird das Bevölke-

rungsregister allerdings noch beibehalten (vgl. unter 1 [3] des Gesetzes), um auf seiner

Grundlage z.B. Nachwahlen zu den Weißen, Mischlingen bzw. Indern vorbehaltenen drei
Kammern des Parlaments durchführen zu können. Neue Eintragungen in das Bevölke-

rungsregister finden aber nicht mehr statt. Siehe auch &quot;No Change to Voters&apos; Rolls Yet-
11Viljoen ,The Citizen vom 4.2.1991, 2.
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12 13
-noch nicht faktisch

&apos;
wohl aber (weitestgehend) rechtlich ihr Ende ge

funden. Zugleich ist dadurch der bisherigen staatsrechtlichen Ordnung
Südafrikas14 und letztlich auch dem das Wahlrecht für Schwarze aus-

schließenden Artikel der Verfassung von 1983 der Boden entzogen wor-

den15. Das erklärt die eingangs gemachte Feststellung, Südafrika brauche

demnächst eine neue Verfassung.

12 Vor allem wirken der &quot;Black Land Act&quot; von 1913, der &quot;Development Trust and

Land AcC von 1936 und der &quot;Group Areas AcC von 1966 (Fri. 7) nach. Aufgrund dieser

Gesetze mußten allein von 1960-1983 3.522.900 Menschen ihren angestammten Grund und

Boden oder ihr Zuhause aufgeben und sich andernorts, teilweise weit entfernt von ihrer

früheren Heimat, niederlassen. Vgl. &quot;Admit Apartheid is Evil, Govt Urged&quot;, The Star vom

29.5.1991,1. - Ferner ist z.B. an die Öffnung der bislang Weißen vorbehaltenen Schulen

für Schwarze zu denken; vgl. z.B. &quot;Slow Death&quot;, Business Day vom 15.3.1990, 10, und

&quot;Now for the New Constitution&quot;, Pretoria News vom 19.6.1991, 8. - Siehe auch

L. Schlemmer, South African Society Under Stress: The Hazards of Inequality and

Development in a Post-Apartheid Future, in: D.J. van Vuuren [u.a.] (Hrsg.), South Africa

in the Nineties (1991), 1, 4-10.
13 Einige auf der Rassentrennung beruhende Gesetze gelten allerdings auch heute noch

fort. Es sind dies außer dem &quot;Electoral AcC (Fri. 9) z.B. der &quot;Referendum Act&quot;, Gesetz

Nr. 108 von 1983, der &quot;Defence AcC, Gesetz Nr. 44 von 1957 (Wehrpflicht nur für

Weiße), der &quot;Social Pensions AcC, Gesetz Nr. 37 von 1973 (keine Anwendung auf Far-

bige), der &quot;General Pensions Act&quot;, Gesetz Nr. 29 von 1979 (keine Anwendung auf

Schwarze).
14 Daher wurde ursprünglich von der südafrikanischen Regierung die Ansicht vertre-

ten, daß der Population Registration Act&apos; am Ende aufgehoben werden müsse, aber daß

dies nicht sofort getan werden könne, weil das Gesetz für die Erhaltung der gegenwärtigen
Verfassungsordnung technisch notwendig sei. Vgl. die Rede des Staatspräsidenten d e

K 1 e r k am 1.2.1991 vor dem Parlament, Debates of Parliament (3. Sitzung, 9. Legislatur-
periode) vom 1.2.1991, Spalte 1, 12. In der erwähnten Rede kündigte der Staatspräsident
dann jedoch - angesichts der Möglichkeit von Übergangsvorschriften (wie sie später auch

vorgesehen wurden; vgl. den Text in Fn. 11) - einen Sinneswandel an (siehe a.a.O., 12).
15 Siehe oben die Angaben in Fri. 4. - Theoretisch ausgeschlossen sind auf Weiße,

Mischlinge und Inder beschränkte allgemeine Wahlen wegen der Übergangsvorschrift im

&quot;Population Registration Act Repeal AcC vom Juni 1991 (Fri. 11) allerdings nicht.
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B. Hindernisse auf dem Weg zu einer neuen Verfassung

Anfang 1989 fand in Harare eine Konferenz statt, an der Führer des
African National Congress (ANC)16 mit Juristen aus Zimbabwe und
Südafrika über die Rolle des Rechts in einer Gesellschaft des Übergan-
ges diskutierten17. Es wurde Einvernehmen über die Notwendigkeit
einer neuen Verfassungsordnung erzielt und die Dringlichkeit betont,

18die Apartheid durch Verhandlungen zu beenden Am Hinblick hierauf
hoben die Teilnehmer hervor, daß es wesentlich sei, das Verbot des ANC
und anderer politischer Organisationen aufzuheben, alle politischen
Gefangenen freizulassen, die Rückkehr der im Exil Lebenden zu gestatten
und alle Gewalt von seiten des Staates und aller sonstiger beteiligter
Gruppierungen gleichzeitig zu beenden 19.

Diese Bedingungen sind inzwischen erfüllt: Wie vom südafrika-
nischen Staatspräsidenten F.W. d e K 1 e r k in seiner Rede vor dem Parla-
ment am 2. Februar 1990 angekündigt20, wurden u.a. der ANC und der

16 Der ANC wurde 1912 unter dem Namen South African Native National Congress
gegründet; 1923 legte er sich den heutigen Namen bei. 1960 wurde er von der südafrikani-
schen Regierung aufgrund des &quot;Unlawful Organizations AcC, Gesetz Nr. 34 von 1960,
verboten. Seit 1969 können Mitglieder des ANC nicht nur Schwarze werden. Vgl. zu

diesen Angaben sowie einer näheren Darstellung der Geschichte des ANC und seiner Ziele
Kj. d e B e e r, A Pocket Guide to Black Political Groupings in South Africa (1991), 2-13.
- Gegenwärtig zählt der ANC rund 330.000 Mitglieder, darunter meist solche, die der
Bevölkerungsgruppe der Xhosas angehören; siehe &quot;ANC Membership MP&quot;, Business Day
vom 5.3.1991, 1.

17 Vgl. das sogenannte Harare Kommuniqud, abgedruckt u.a. in South African journal
on Human Rights 1989,152.

18 A.a.0. (Fn. 17), 153.
19 Siehe erneut das Harare Kommuniqu (Fn. 17), 153.
20 Vgl. Debates of Parliament (2. Sitzung, 9. Legislaturperiode) vom 2.2.1990, Spalte 1,

12.
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PAC21, die beide 1960 verboten wurden22, wieder zugelassen23. EbenS024

geschah es mit der South African Communist Party (SACp)25, die 1950

aufgrund des &quot;Suppression of Communism Act1126 für illegal erklärt

wurde. Desgleichen wurden zahlreiche politische27 Gefangene, wie von

Präsident de Klerk in seiner erwähnten Rede versprochen28, freigelas-

2&apos; Der Pan Africanist Congress (PAC) spaltete sich 1959 als radikalere Organisation
vom ANC ab. Laut seinem 1. Präsidenten, R. S o b u k w e, fordern wir (der PAC) Afrika
für die (schwarzen) Afrikaner, während der ANC Südafrika für alle fordert. Gegenwärtig
hat der PAC rund 125.000 Mitglieder. Siehe zu diesen und weiteren Einzelheiten d e B e e r

(Fn. 16), 5 und 15-23. - PAC und ANC haben sich neuerdings wieder angenähert. Im

Februar 1991 fanden erstmals seit der Spaltung offizielle Gespräche statt; vgl. &quot;Black Unity
Benefits All&quot;, The Star vom 6.2.1991, 12. Im Oktober 1991 schloß sich der ANC mit dem
PAC (und anderen Organisationen, darunter aber bislang nicht der AZAPO; vgl. zu ihr

den Text in Fri. 68) zu einer Patriotischen Front (&quot;Patriotic Front&quot;) zusammen; siehe

&quot;Meeting the Challenge&quot;, The Star vom 28.10.1991, 14. Die auf dem Treffen verabschie-

dete Erklärung ist abgedruckt im Informations-Bulletin des ANC, Bonn, Oktober 1991,
17-21.

22 Vgl. d e B e e r (Fn. 16), 5 und 17. Die Untersagung erfolgte aufgrund des &quot;Unlawful

Organizations Act&quot;, Gesetz Nr. 34 von 1960.
23 Siehe Government Gazette Nr. 12287 vom 3.2.1990, 6.
24 Vgl. erneut die Rede d e K 1 e r k s vom 2.2.1990 (Fn. 20), Spalte 12, und Govern-

ment Gazette Nr. 12287 vom 3.2.1990, 6.
25 Die SACP wurde 1921, seinerzeit noch unter dem Namen Communist Party of

South Africa (CPSA), gegründet. Nach ihrer Wiederzulassung hatte sie ungefähr 5.000

Mitglieder. Inzwischen ist die Zahl auf rund 25.000 angestiegen. Die Mitglieder sind über-

wiegend Schwarze, im übrigen Weiße, Inder und Mischlinge. Teilweise gehören sie gleich-
zeitig dem ANC (Fri. 16), in geringerem Maße auch dem PAC (Fri. 21) oder der AZAPO

(Fn. 68) an. Vgl. zu diesen Angaben und weiteren Einzelheiten den Bericht &quot;SACP Con-

gress Will Be Open to the Media&quot;, The Star vom 3.12.1991, 3, d e B e e r (Fri. 16), 41-46,
sowie den Bericht über ein Gespräch mit dem Generalsekretär des ANC, betitelt &quot;ANC,
SACP Share a Common Bond&quot;, Sowetan vom 9.8.1991, 8. Die SACP hält auch nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa am sozialistischen Modell, fußend auf
den Grundsätzen Karl Marx&apos;, fest; vgl. &quot;Socialism only Way - SACP Document&quot;, The

Star vom 28.8.1991, 6, und &quot;Hanl&apos;s Role&quot;, The Citizen vom 9.12.1991, 6.
26 Gesetz Nr. 44 aus dem Jahre 1950.
27 Daneben aber auch - und sogar überwiegend - normale Kriminelle (einschließlich

solcher, die wegen Mordes, Raubes oder Notzucht verurteilt wurden). So wird von 53.000

bzw. annähernd 60.000 Gefangenen gesprochen, die bis Ende 1991 entlassen worden sein

sollen, vgl. &quot;53.000 Prisoners would have been out by year end - Prisons Chief&quot;, The
Citizen vom 1ZZ1991, 1 und 2, sowie &quot;Imperilling our Safety&quot;, The Star vorn 17.7.1991,
14. Die Zahl der politischen Gefangenen, die darin enthalten sind, machen demgegenüber
nur etwa 1.100 aus (siehe die Angaben in Fn. 29).

213 Vgl. Debates of Parliament (2. Sitzung, 9. Legislaturperiode) vom 2.2.1990, Spalte 1,
13: Personen, die Freiheitsstrafen nur deshalb verbüßen, weil sie Mitglieder einer dieser

(verbotenen) Organisationen waren oder weil sie ein anderes Vergehen begingen, das nur

deshalb ein Vergehen war, weil ein Verbot bezüglich einer dieser Organisationen bestand,
werden ermittelt und freigelassen.
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sen29, darunter am 11. Februar 1990 der heutige Präsident des ANC, N.

M a n d e 1 a. Außerdem werden die meisten der rund 40.000 im Exil Le-
30benden soweit sie sich strafbar gemacht haben, von dem &quot;Indemnity

Act&quot; aus dem Jahre 1990 erfaßt31 ;sie können daher ihre Strafverfolgungs-
freiheit beantragen32 und nach Südafrika zurückkehren, was sei März

1991 viele Anhänger des ANC, des PAC und anderer Organisationen
verwirklicht haben33. Schließlich verpflichteten sich die Regierung Süd-
afrikas und der ANC auf ihren Konferenzen in Kapstadt und in Pretoria

im Jahre 1990 u.a. dazu, Gewalt und Einschüchterung durch wen auch

immer wirksam einzudämmen34. Zugleich erklärte sich der ANC bereit,
alle bewaffneten Aktionen mit sofortiger Wirkung zu suspendieren 35.

29 Bis Juli 1991 wurdenüber 1.100 der rund2.000 politischen Gefangenen freigelassen;
vgl. &quot;Too Many Freed&quot;, The Citizen vom 15.71991, 6; ferner z.B. &quot;9 PAC Man are

Released&quot;, The Citizen vorn 5.6.1991, 3.
30 Siehe zu dieser Zahlenangabe z.B. den Bericht &quot;Returning Exiles&quot;, Business Day

vom 3.1.1991, 6, und &quot;Chikane Outlines Plan for Exiles&quot;, Business Day vom 24.9.1991, 3.
31 Gesetz Nr. 35. Basierend auf diesem Gesetz ordnete Staatspräsident d e K 1 e r k am

18.12.1990 eine bedingungslose Strafverfolgungsfreiheit für alle Personen an, die die Repu-
blik Südafrika vor dem 8.10.1990 illegal verlassen haben. Desgleichen stellte er Personen,
die Mitglieder einer verbotenen Organisation waren oder eine solche Organisation unter-

stützten, von der Strafverfolgung frei; vgl. &quot;Govt Opens the Doors to Most Exiles&quot;, Busi-
ness Day vom 19.12.1990, 1.

32 Die ersten Indemnitäten wurden Anfang Februar 1991 gewährt; siehe &quot;Exiles Way
Cleared&quot;, Businesss Day vom 5.2.1991, 1. Weitere sind seither erfolgt; vgl. z.B. &quot;219

Granted Imdemnity to Return&quot;, Beeld vom 1.2.1991, 4. Der ANC begehrt die Strafverfol-

gungsfreiheit von 5.824 im Exil lebenden Personen; siehe &quot;ANC Hands Indemnity Forms

out&quot;, The Citizen vom 9.11.1990, 4. Bis April 1991 sind laut Regierungsangaben bereits
3.692 Personen von der Strafverfolgung freigestellt worden; siehe &quot;Exil Repatriation Back
on Track&quot;, Business Day.vom 15.4.1991, 2.

,33 Vgl. &quot;Repatriation of Exiles&quot;, The Citizen vom 1.3.1991, 9: Die ersten 170 ANC-

Mitglieder kehrten aus dem Exil in Zambia zurück. Siehe ferner z.B. &quot;250 ANC Exiles
Arrive from Angola&quot;, The Citizen vom 1Z7.1991, 4. Bis Dezember 1991 waren rund
8.000 Personen aus dem Exil nach Südafrika heimgekommen; vgl. No Homes Found for

Returning Orphans&quot;, Business Day vom 6.12.1991, 1. - Bereits im April 1990 war u.a. der
Generalsekretär der SACP, joe S 1 o v o, nach vielen Jahren des Exils wieder in Südafrika

eingetroffen (vgl. Official Yearbook of the Republic of South Africa 1991/92 [Fn. 5], 45),
und im Dezember 1990 der seinerzeitige Präsident des ANC, Oliver Tambo (siehe
&quot;Chanting Crowds and Confrontations Mark&quot;, Business Day vom 14.12.1990, 1f., sowie
der jetzige Fiihrer des PAC, Clarence M a k w e t u (vgl. &quot;Exiles Return to PAC National

Congress Today&quot;, Business Day vom 712.1990, 3).
34 So Nr. 5 des nach dem Tagungsort in Kapstadt, der einstigen Villa Cecil Rohdes,

benannten Groote-Schuur-Protokolls vom 4.5.1990. Vgl. ferner das sogenannte Pretoria-

Protokoll vom 6.8.1990 unter Nr. 4. Zu beiden Protokollen siehe auch die kurze inhaltli-
che Wiedergabe im Official Yearbook of the Republic of South Africa 1991/92 (Fn. 5), 45.

35 So Nr. 3 des Pretoria-Protokolls (Fn. 34). Weiter heißt es a.a.O.: Als Folge dessen
werden keine weiteren bewaffneten Aktionen und ähnliche Aktivitäten seitens des ANC
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Überdies forderten der Führer des ANC, M a n d e 1 a, und der Vorsit-

zende der Inkatha Freedom Party (IFp)36, M. B u t h e 1 e z 1, während ih-

res Treffens in Durban im Januar 1991 ihre Anhänger auf, gegenseitige
37Einschüchterung und Gewaltanwendung zu beenden

Ungeachtet dieses Appells und trotz gesetzgeberischer Bemühungen
zur Befriedung38 kam es seither immer wieder zu p o 1 i t 1 s c h b e d i n g -

te n G ewal ttätigke iten. So wurden Anhänger der IFP und des

ANC schon kurze Zeit nach der Zusammenkunft ihrer Präsidenten in

Durban wieder Opfer wechselseitiger Anschläge39. Überdies beschränken

und seines militärischen Flügels Umkhonto we Sizwe stattfinden. - In Stellungnahmen
einzelner Vertreter des ANC wurde Gewicht auf die Unterscheidung gelegt, daß alle

bewaffneten Aktionen lediglich suspendiert, nicht aber gänzlich aufgegeben worden

seien. Vgl. &quot;ANC in Fix&quot;, The Citizen vom 9.8.1990, 6. W. Mandela, die Frau des

ANC-Präsidenten, äußerte sogar, die Suspendierung sei bloße Taktik und bedeute
nicht ein Ende der Gewalt; siehe &quot;Violence Will Not Cease, Says Winnie&quot;, Business Day
vom 10.8.1990, 2. - Demgegenüber erklärt der PAC (Fri. 21) offen, daß er den bewaffne-

ten Kampf fortsetzen werde, bis die Regierung gestürzt worden ist; vgl. &quot;Govt Warns

on PAC Militancy&quot;, The Star vom 8.11.1991, 3.
36 Die IFP wurde erst im Juli 1990 als eine (allen Rassen offenstehende) politische Partei

gegründet; siehe &quot;Our Option - Buthelezi&quot;, Sowetan vom 11.Z1990, 4. Sie ging aus der
1975 von M. Buthelezi als kulturelle Organisation geschaffenen Inkatha hervor, deren

Mitglieder überwiegend der Gruppe der Zulus angehören, aber nicht auf diese beschränkt
sind. Zu diesen und weiteren Einzelheiten vgl. de Beer (Fri. 16), 24-32. Gegenwärtig
gehören der IFP ca. 2,2 Millionen als Mitglieder an, darunter auch Weiße, Inder und

Mischlinge; siehe &quot;Big Rise in Inkatha Membership&quot;, The Citizen vom 3.2.1991, 5. - Die
Zulus stellen mit rund 7,6 Millionen die bevölkerungsreichste Gruppe in Südafrika dar;
vgl. Official Yearbook of the Republic of South Africa 1991/92 (Fri. 5), 21. - Von Bu-

thelezi und seiner Organisation Inkatha wurde auch die 1986 gegründete Kwa-Zulu-
Natal Indaba initiiert, der 37 Organisationen angehören und die 1986 eine &quot;Bill of Rights&quot;
verabschiedete. &quot;Indaba&quot; bedeutet in der Zulu-Sprache soviel wie Diskussion. Vgl. zur

Kwa-Zulu-Natal Indaba erg South Africa, Official Yearbook of the Republic of
South Africa (15. Aufl., 1989/90), 199.

37 Siehe z.B. den Bericht &quot;ANC, Inkatha Agree to Outlaw Violence&quot;, The Citizen vorn.

30.1.1991, 1 f., und &quot;Comment&quot;, Sowetan vom 30.1.1991, 6.
38 Vgl. den &quot;Prevention of Public Violence and Intimidation Act&quot;, Gesetz Nr. 139 von

1991.
39 Siehe z.B. den Bericht &quot;Eight Die Within Hours of Historic Peace Talks&quot;, The Citi-

zen vom 1.2.1991, 3; ferner u.a. &quot;After Peace Talks, The Killings Continue&quot;, Weekly Mail

vom 8.2.1991, 4; &quot;Violence Claims 859&quot;, Business Day vom 6.9.1991, 1 (Danach wurden
allein in Natal 859 Menschen in den ersten acht Monaten des Jahres 1991 durch politisch
motivierte Gewaltakte get6tet.); &quot;8 Slain as Violence Sweeps over Natal&quot;, The Star vom

10.2.1992, 3. - Siehe auch eine 18 Monate erfassende Untersuchung der südafrikanischen
Polizei (vgl. zu ihr den Text in Fri. 41) über die Urheber politischer Gewaltakte. Laut

dieser Erhebung wurden derlei Übergriffe hauptsächlich von Anhängern des ANC, in ge-

ringerem Maße von Inkatha-Anhängern und in einigen Fällen auch von Anhängern des

PAC oder der AZAPO (siehe zu ihr den Text in Fn. 68) begangen. Sie richteten sich -

http://www.zaoerv.de
© 1992, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


78 Lücke

sich blutige Auseinandersetzungen inzwischen nicht mehr auf Schwarze

untereinander. Beispielsweise attackierten Mitglieder der (weißen) Afrika-

ner Weerstandsbeweging (AWB)40 anläßlich einer Rede des südafrikani-
schen Staatspräsidenten d e K 1 e r k in Ventersdorp, der Hochburg dieser

rechtsradikalen Widerstandsorganisation, einen mit Schwarzen besetzten

Taxibus. Die zum Schutze der Insassen eingreifende südafrikanische Poli-
zei (SAP)41 wurde im weiteren Verlauf in Kämpfe mit rund 2000 AWB-

Aktivisten verwickelt. Drei AWB-Mitglieder wurden getötet und über

50 Personen, darunter 12 Schwarze und mindestens 8 Polizisten sowie 36

Rechtsradikale, wurden verletzt42.
Diese Ereignisse veranlaßten den Vorsitzenden der Conservative-Party

(CP)43, A. Treurn i cht, zu der Feststellung, die Regierungspoli-
tik d er Kap itulation habe es für die Weißen zwingend werden

lassen, eine militante Haltung einzunehmen. Zugleich warnte er vor

einem dritten Burenkrieg und erklärte, die Gewalt zwischen den Völ-

soweit feststellbar - ganz überwiegend (73 % der Fälle) gegen den politischen Gegner, aber
auch gegen die südafrikanische Polizei (22 % der Fälle) und Schulen (5 % der Fäfie). Vgl.
&quot;SAP Statistics Put ANC Behind Violence&quot;, Business Day vorn 31.10.1991, 1.

4() Die AWB wurde 1973 als kulturelle Widerstandsbewegung der Afrikaner (Bu-
ren), d.h. Weißer holländischer Abstammung, gegründet. Sie strebt - ebenso wie z.B. die

Boerestaat Party - einen selbständigen Staat nach dem Vorbild der früheren, 1852 bzw.

1854 gegründeten Buren-Republiken (Transvaal, Oranjefreistaat) an. Vgl. zur AWB und

ihren Zielen nHher S. Bekker/j. Grobbelaar, The White Rightwing Movement in

South Africa: before and after the May 1987 Election, in: D.J. van Vuuren [u.a.] (Hrsg.),
South African Election 1987 (1987), 65, 76-78, und Official Yearbook of the Republic of

South Africa 1991/92 (Fri. 5), 44; zur Geschichte der beiden Burenrepubliken siehe W.

G r ü t t e r/D.j. v a n Z y 1, Geschichte Südafrikas (1990), 32-35.
41 Der südafrikanischen Polizei gehörten 1990 rund 82.000 Personen an, davon ca.

37.000 Schwarze, 36.000 Weiße, 6.000 Mischlinge und 3.000 Inder. Vgl. zu diesen Anga-
ben Official Yearbook of the Republic of South Africa 1991/92 (Fri. 5), 68.

42 Slehe die Berichte &quot;We&apos;ll fight&quot;, Sunday Tribune vom 11.8.1991, 1, und &quot;Right Un-
der Security Review&quot;, The Star vom 12.8.1991, 1.

43 Die CP spaltete sich 1982 von der NP ab, darunter A. Tr e u r n i c h t, seinerzeit

Minister im Kabinett P.W. B o t h a s. Anlaß war vor allem die in Gestalt des House of

Representatives und des House of Delegates später in der Verfassung von 1983 (siehe oben

den Text bei Fn. 2-4) vorgesehene Beteiligung der -Mischlinge und Inder an der politischen
Macht. Vgl. näher S. B e k k e r/j. G r o b b e 1 a a r (Fn. 40), 65, 71-74, und Official Year-

book of the Republic of South Africa 1989/90 (Fn. 36), 153 f. Bei den letzten allgemeinen
Wahlen im September 1989 entschieden sich von den 2.16Z929 registrierten weißen Wäh-

lern 680.131, d.h. 31,37 % für die CP (Zum Vergleich: Auf die NP entfielen 1.039.704

Stimmen, d.h. 47,96 %). Wegen des Mehrheitswahlrechts erzielte die CP trotz ihres hohen

Prozentanteils nur 39 der 166 zu vergebenden Sitze und wurde damit zweitstärkste Partei

im (für Weiße vorbehaltenen) House of Assembly; siehe zu diesen Feststellungen Official

Yearbook of the Republic of South Africa 1991/92 (Fn. 5), 41.
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kern werde solange fortdauern wie d e K 1 e r k den weißen Mann ver-

rate44. Deutlicher wurde die CP des Oranjefreistaates. Auf ihrem Partei-

tag im August 1991 beschloß sie, falls die Regierung ihr eine auf Weiße

beschränkte Wahl verweigere, würde sie gewaltsamen Aufruhr erwä-

gen45. In diesem Zusammenhang paßt es, wenn der Führer der AWB, E.

Te r r e B 1 a n c h e, äußerte, unmittelbare Priorität für seine Organisation
werde es haben, ihre Kommandotruppen für einen möglichen dritten Bu-

renkrieg zu v.erstärken46. Gemeint ist damit die &quot;Ystergarde&quot; (Eisen-
garde) der AWB.

C. Nationales Friedensabkommen

Die Ausuferung der politischen Gewalt zeigt, wie notwendig eine B e -

f r i e d u n g Südafrikas auf dem Weg zu einer neuen Verfassung ist. Eine

derartige Wirkung könnte von dem &quot;South African Peace Accord&quot; ausge-

hen, das die Regierung, mehrere Parteien und Organisationen im Septem-
47ber 1991 feierlich unterzeichneten

Das besagte Friedensabkommen stellt in seinem Kapitel 1 ( G r u n d -

s ä t z e) u.a. fest: Die Errichtung einer Mehrparteiendemokratie in Süd-

afrika ist unser gemeinsames Ziel. Demokratie ist in einem Klima der

Gewalt, der Einschüchterung und der Angst unmöglich. Um demokrati-
sche politische Aktivitäten zu gewährleisten, sind alle politischen Teilneh-

mer verpflichtet, gewisse Grundrechte anzuerkennen und aufrechtzuer-

44 Vgl. den Bericht &quot;We&apos;11 fight&quot;, Sunday Tribune vom 11.8.1991, 1.
45 Siehe den Bericht &quot;White Poll or Revolt, Warns CP&quot;, The Star vom 22.8.1991, 3. -

Ähnlich geartet waren die Äußerungen des 2. Vorsitzenden der CP, F. H a r t z e n b e r g,
die er auf dem Kongreß seiner Partei in Kimberley im Oktober 1991 machte: Die CP wird
sich der Gewalt zuwenden, falls alle demokratischen Wege erschöpft sind. Gewalt würde

gerechtfertigt sein, wenn eine Interimsregierung gebildet würde, ohne daß die CP konsul-

tiert worden wäre. Vgl. &quot;CP &apos;Can Force Election-, Business Day vom 21.10.1991, 3.
46 Vgl. die Berichte &quot;Big Trouble Ahead - TerreBlanche&quot;, The Star vom 12.8.1991, 1,

und &quot;Be Ready for a War, AWB Meeting Told&quot;, The Citizen vom 19.6.1991, 4. - Die vom

AWB verübten Gewalttätigkeiten wurden sogar von der mit ihr verfeindeten Boere-Vry-
heids-Beweging (BVB) gutgeheiflen (vgl. &quot;Battle Likely to Unify Right Wing&quot;, The Star

vom 13.8.1991, 2), einer gleichfalls rechtsradikalen Gruppierung, die sich 1989 von der

AWB abspaltete und einen selbständigen Staat der Buren in Südafrika anstrebt (siehe zu

letzterem Official Yearbook of the Republic of South Africa 1991/92 [Fri. 5], 44).
47 Das Abkommen geht vor allem auf die Initiative kirchlicher Kreise zurück. Es ist - in

gekürzter Form - abgedruckt im&gt; des ANC, Bonn, Oktober 1991,
2-6 und in &quot;South African Update&quot; des Inkatha Institute for South Africa, September
1991,12-20.
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halten48. Zu diesen Grundrechten zählt das Recht jedes einzelnen auf
Gewissens- und Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit,
Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit und das Recht auf ungestörte Betei-

ligung an friedlichen politischen Aktivitäten49, alles Rechte, die der Ver-

fassung der Republik Südafrika von 1983 fremd sind50.
In Kapitel 2 (Verhaltenskodex für politische Parteien

u n d 0 r g a n i s a t i o n e n ) heißt es: Alle politischen Parteien und Or-

ganisationen werden aktiv dazu beitragen, ein Klima der demokratischen
Toleranz zu schaffen, indem sie öffentlich und wiederholt politische Ge-
walt verurteilen 51. Dementsprechend verbietet das Friedensabkom-
men es den politischen Parteien und Organisationen sowie ihren Vertre-
tern ausdrücklich, irgendeine Person wegen ihrer politischen Überzeu-
gungen, Worte, Schriften oder Handlungen zu töten, zu verletzen,
einzuschüchtern oder zu bedrohen52. Ferner untersagt es u.a. zu versu-

chen, jemanden durch Gewalt oder Drohungen zu zwingen, einer Partei
oder Organisation beizutreten 53.

Kapitel 3 (Sicherheitskräfte: Generelle Bestimmun-

gen) und Kapitel 4 (Sicherheitskräfte: Polizeilicher Ver-

haltenskodex) des Friedensabkommens befassen sich eingehend mit
der - vielfach kritisierten54 - südafrikanischen PoliZei55. Vor diesem Hin-

tergrund erklären sich z.B. folgende allgemeine Prinzipien: Die Poli-
zei soll sich bemühen, die Menschen in Südafrika vor allen kriminellen
Akten zu schützen, und zwar in einer strikt unparteiischen Weise ohne
Rücksicht auf die Rasse, die Religion, das Geschlecht oder die Ab-

stammung der Täter oder Opfer56. Außerdem soll die Polizei bei der

48 So das Friedensabkommen unter Nr. 1.1.
49 So Kapitel 1 sub 1.2 der Übereinkunft.
50 Sie verfügt über keinerlei Grundrechtskatalog. Vgl. dazu näher unten den Text be-

ginnend bei Fn. 122.
51 So unter Nr. 2.2 des Friedensabkommens.
52 So Kapitel 2 sub 2.3.
53 A.a.0. (Fn. 52).
-&apos;4 Siehe z.B. die Berichte &quot;Township Residents Complain to VIA About Police&quot;, The

Citizen vom 20.12.1990, 4, &quot;SAP and Thokoza: What Impartiality?&quot;, Weekly Mail vom

1712.1990, 42, &quot;SAP Involved in Killings: Mandela&quot;, The Citizen vom 28.6.1991, 4.
Überdies wird die südafrikanische Polizei (SAP) von Schwarzen vielfach als eine Organisa-
tion einer illegitimen Regierung angesehen; vgl. zu dieser Sicht &quot;Effective Policing&quot;, Busi-
ness Day vom 31.10.1991, 10. Dem entspricht es, daß auf die SAP nicht selten Mordan-
schläge verübt werden. 1991 kamen 150 Polizisten im Dienst ums Leben; siehe Business
Day vom 3.1.1992, 2. Vgl. auch den Text unten in Fn. 69.

55 Vgl. zur südafrikanischen Polizei nochmals die Angaben oben in Fn. 41.
56 So unter Nr. 3.1.1 des Abkommens.
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Erfüllung ihrer Aufgaben Zurückhaltung üben und das mildeste Mittel

anwenden, das unter den konkreten Umständen geeignet ist57.

Gewaltlosigkeit, Achtung des politischen Gegners, willkürfreie Tatig-
keit der Polizei und ähnliches treten naturgemäß nicht schon durch den
Abschluß eines darauf zielenden Friedensabkommens ein58. Vielmehr ist

einer solchen Übereinkunft nur dann der Erfolg sicher, wenn sie alle rele-

vanten Kräfte eines Landes einbindet und sie zudem Vorkehrungen trifft,
um Verstößen wirksam zu begegnen und deren Ursachen aufzudecken.

Was den Kreis der Unterzeichner angeht, so sind dem Abkom-

men - neben der Regierung - zwar u.a. der ANC59, die Tp60, SACP61,
Np62 und Dp63 sowie einige bedeutsame Vereinigungen64 beigetreten.
Andere gewichtige Organisationen haben sich der Übereinkunft aber

57 So sub Nr. 3.1.5 des Übereinkommens. - inzwischen hat der für die Polizei zustän-

dige Minister, H. K r i e 1, beschlossen, daß jeder Angehörige der Polizei schriftlich bestäti-

gen soll, daß er den im Friedensabkommen aufgestellten Verhaltenskodex für die Polizei

akzeptiert und verstanden hat; siehe &quot;All Police Must Sign Peace Accord&apos;s Code of

Conduct&quot;, The Star vom 25.9.1991, 3.
58 Vgl. in diesem Zusammenhang auch den Bericht &quot;Intolerance&quot; (The Star vom

13.8.1991, 12) über eine Erhebung der Universität Stellenbosch, nach der das Niveau der

politischen Intoleranz in Südafrika gefährlich hoch sei. Bei dieser Studie handelt es sich
um eine Arbeit H. K o t z e s vom Centre for South African Politics, betitelt &quot;Elites and
Democratisation&quot;. Gleichzeitig ermittelte die Studie, daß unter den verschiedenen südafri-
kanischen Eliten, die sich früher feindlich gesinnt waren, ein wachsender Wertekonsens
festzustellen sei; vgl. &quot;SA Elites Begin to Agree&quot;, Pretoria News vom 24.9.1991, 3.

59 Siehe zum African National Congress erneut die Ausführungen in Fn. 16.
6() Vgl. zur Inkatha Freedom Party wiederum die Erläuterungen in Fn. 36.
61 Siehe zur South African Communist Party nochmals die Darlegungen in Fri. 25.
62 Die (regierende) National Party erzielte bei der letzten allgemeinen Wahl im Septem-

ber 1989 91 Sitze (vgl. zu diesem Ergebnis Official Yearbook of the Republic of South
Africa 1991/92 [Fn. 5], 41) der 166 aufgrund des Mehrheitswahlrechts zu vergebenden
Sitze des (den Weißen vorbehaltenen) House of Assembly (siehe zu dieser - und den bei-
den anderen - Kammern des südafrikanischen Parlaments schon oben den Text bei Fn. 3).
Die Sitzverteilung hat sich seither durch Nachwahlen und Parteiübertritte allerdings geän-
dert. Die NP steht inzwischen nicht nur Weißen, sondern auch Schwarzen, Indern und

Mischlingen offen (vgl. &quot;NP Membership to be Opened&quot;, The Citizen vom 2Z2.1991, 3).
Sie regiert seit 1948 ununterbrochen das Land.

63 Die (liberale) Democratic Party ging 1989 aus dem Zusammenschluß der Progressive
Federal Party, der National Democratic Movement und den Independents hervor. Für sie

stimmten bei den letzten allgemeinen Wahlen im September 1989 431.444 der 2.16Z929

registrierten weißen Wähler, d.h. 19,9 %. Damit erreichte die Partei 33 Sitze der 166 nach
dem Mehrheitswahlrecht zu vergebenden Sitze des (den Weißen vorbehaltenen) House of

Assembly; vgl. Official Yearbook of the Republic of South Africa 1991/92 (Fri. 5), 41.

Diese Sitzverteilung hat sich jedoch seither geändert; siehe dazu schon den Hinweis zur

NP in Fn. 62, der auch hier gilt.
64 Zurn Beispiel der Congress of South African Trade Unions (Cosatu).
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nicht unterworfen, darunter die Cp65 und die AWB66 auf dem rechten
sowie der PAC67 und die AZAP068 auf dem linken politischen Flügel.
Da auch bzw. gerade von diesen Gruppen politische Gewalt zu erwarten

iSt69, mindert deren Fernbleiben die Erfolgsaussichten des Friedensab-
kommens erheblich.

Günstiger stellt sich das Friedensabkommen bezüglich einer Vo r -

sorge für eintretende Verstöße dar. Es richtet zu diesem Zweck
eine Reihe von Institutionen ein, denen es Kompetenzen zur Ursachen-

forschung und Konfliktbereinigung zugesteht.
So sieht es eine ständige Untersuchungskommission be-

treffend die Verhinderung öffentlicher Gewalt und Ein-

65 Siehe zur Conservative Party erneut den Text bei und in Fn. 43. - Ebenfalls nicht
unterzeichnet wurde das Abkommen von der Herstigte Nasionale Party (HNP), einer

rechten Partei, die sich 1969 von der National Party abspaltete und in ihren politischen
Aussagen der CP nahesteht. Anders als die CP ist die HNP jedoch politisch bedeutungslos
geblieben. Bei den letzten allgemeinen Wahlen im September 1989 entschieden sich gerade
5.416 (weiße) Wähler für diese Partei; vgl. zu ihr Official Yearbook of the Republic of
South Africa 1989/90 (Fri. 36), 40, 151 und 162.

66 Vgl. zur Afrikaner Weerstandsbeweging wiederum die Ausführungen bei Fri. 40-42.
67 Zum Pan Africanist Congress siehe nochmals die Darstellung bei und in Fn. 21. Der

PAC begrüßte immerhin die Friedensbemühungen, verweigerte aber seine Unterschrift,
weil dadurch der für die Apartheid verantwortlichen südafrikanischen Regierung und Poli-
zei Legitimität verliehen werde. Vgl. dazu die Berichte &quot;Support the Peace PacC, The Star
vorn 13.9.1991, 10, und &quot;Words that Give Voice to the Feeling of Many&quot;, The Star vom
16.9.1991, 3.

68 The Azanian People&apos;s Organisation (AZAPO) wurde 1978 gegründet. Sie fühlt sich
der Arbeiterklasse und dem Klassenkampf verpflichtet und strebt eine sozialistische Volks-
republik Azania an. Mit Blick hierauf hofft sie, sich mit dem ANC und dem PAC zu

vereinigen. Gleichwohl hat sie sich der im Oktober 1991 zwischen dem ANC, PAC und
anderen Organisationen gebildeten Patriotischen Fronv (siehe Fri. 21) nicht angeschlos-
sen. Gegenwärtig hat die AZAPO 110.000 Mitglieder. Vgl. zu diesen und weiteren Einzel-
heiten d e B e e r (Fri. 16), 48-52. Auch die AZAPO unterschrieb das Friedensabkommen
nicht aus den in Fn. 67 bezüglich des PAC genannten Gründen.

69 So werden jüngst begangene Anschläge auf Schulen, die bislang weißen Schülern vor-

behalten waren, jetzt aber auch schwarzen Schülern geöffnet wurden, der AWB (oder
anderen rechten Gruppen) zugeschrieben; vgl. &quot;Bombings&quot;, The Citizen vom 3.1.1992, 6,
und &quot;Police Round Up Right-Wingers After Blasts&quot;, Business Day vom 16.1.1992, 1. -
Der PAC (bzw. seine Privatarmee, die Azanian People&apos;s Liberation Army) wird vielfach
mit der Ermordung von Polizisten in Verbindung gebracht; siehe &quot;Policemen&apos;s Deaths: 12
PAC Men Held&quot;, Business Day vom 16.1.1992, 1. Auch versammelt er sich nach wie vor

unter Fahnen mit der Aufschrift Ein Siedler, eine Kugel; vgl. &quot;Police Killings&quot;, Business
Day vom 2Z12.1991, 4. In dieses Bild fügt es sich auch, wenn der Verteldigungssekretär
des PAC, V.S. Phama, unlängst in einer Radlosendung erklärte, er fühle, wann auch
immer ein Polizist getötet werde, Genugtuung; siehe ANC Warns Against Killing Poli-
cemen&quot;, Business Day vom 8.1.1992, 1. Siehe ferner vorstehend den Text bei Fri. 40-42,
sowie den bei Fri. 46.
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s c h ü c h t e r u n g vor70, bestehend aus fünf unabhängigen, unpar-

teiischen, für drei Jahre ernannten Personen71. Aufgabe dieser - von ei-

nem Sekretariat unterstützten - Kommission soll es u.a. sein, die

Gründe der Gewalt und der Einschüchterung zu untersuchen72. Die

Kommission kann von jedem einzelnen, auch Inhaftierten, mit der Bitte

angerufen werden, irgendeine für die Bekämpfung der Gewalt und Ein-

schüchterung bedeutsame Angelegenheit zu untersuchen73. Daneben
74kann sie auch von Amts wegen tätig werden

Des weiteren soll laut dem fraglichen Abkommen ein N a t i o n a 1 e s

F r i e d e n s s e k r e t a r i a t gebildet werden, dem seinerseits die Schaf-

fung Regionaler&lt; und Kommunaler Ausschüsse zur Konfliktlösung
übertragen St75. Aufgabe der - u.a. aus Vertretern der Parteien, Kirchen,
Gewerkschaften, Industrie und Polizei zusammengesetzten - Regionalen
und Kommunalen Ausschüsse76 ist es, z.B. das Friedensabkommen zu

überwachen und dem Nationalen Friedenssekretariat zu berichten77 So-

wie Streitigkeiten, die zu öffentlicher Gewalt führen, durch Verhandlun-

gen mit den betroffenen Personen beizulegen78. Zur Erfüllung ihrer Auf-

gabe sollen die Ausschüsse ermächtigt werden, Personen, die Kenntnis

von Gewalttätigkeiten haben, als Zeugen vorzuladen79. Zu alledem sollen
80unverzüglich gesetzliche Regelungen ergehen

Schließlich verdient noch der Nationale Friedensausschuß
erwähnt zu werden, der sich aus dem Kreis der unterzeichnenden Par-

70 Vgl. Kapitel 6 (&quot;Commission of inquiry regarding the prevention of public violence
and intimidation&quot;) des Friedensabkommens.

71 Siehe des näheren das Abkommen unter Nr. 6.7-6.11.
72 So Nr. 6.12.1 des Friedensabkommens.
73 So Nr. 6.13. des Abkommens.
74 A.a.0. (Fri. 73).
75 Siehe im einzelnen Kapitel 7 (&quot;National Peace Secretariat, Regional and Local Dis-

pute Resulution Committees&quot;) des Abkommens sub Nr. 73 und Z4.

Inzwischen sind diese Institutionen gebildet worden, so das Nationale Friedenssekreta-
riat unter Vorsitz von A. G 11 d e n h u y s und im Dezember 1991 der erste Regionale Aus-

schuß zur Konfliktlösung in Durban für die besonders von Gewalttätigkeiten heimgesuchte
Provinz Natal. Vgl. &quot;First Peace Committee Is Set Up In Natal&quot;, The Citizen vom

12.12.1991, 4.
76 So das Friedensabkommen unter Nr. 74.5 für die Regionalen Ausschüsse.
77 So für die Regionalen Ausschüsse; vgl. Nr. 7.4.6 und dort Nr. 7.4.6.5 und 74.6.6

des Friedensabkommens.
78 So für die Kommunalen Ausschüsse; siehe Nr. 7.4.9 und dort 7.4.9.4 des Friedens-

abkommens.
79 So Nr. Z6.1. des Friedensabkommens.
80 Vgl. näher Nr. 7.14 des Abkommens.
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teien des Friedensabkommens zusammensetzt und einen unabhängigen
Vorsitzenden sowie stellvertretenden Vorsitzenden*aus der Geschäftswelt
und den Kirchen haben soll81. Als Aufgabe wird dem Nationalen Frie-
densausschuß u.a. die Entscheidung von Streitigkeiten betreffend angeb-
liche Verstöße gegen den Verhaltenskodex für politische Parteien82 ZU-

gewiesen. Da der Nationale Friedensausschuß seine Beschlüsse nur ein-

stimmig fassen darf83, trägt die Übereinkunft auch Vorsorge für den
Fall, daß die Frage eines Bruchs des Friedensabkommens nicht einver-
nehmlich auf einer Sitzung des Ausschusses geklärt werden kann84. Un-

ter diesen Umständen soll der Vorsitzende des Ausschusses ein Treffen
der nationalen Führer der Unterzeichner für einen Zeitpunkt innerhalb

von 30 Tagen einberufen85.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Institutionen und die ihnen ein-

geräumten Befugnisse fähig sind, die mit dem Friedensabkommen ver-

folgten Ziele (Gewaltlosigkeit, Respektierung des politischen Gegners
etc.) zu verwirklichen. An Möglichkeiten, dies unter Beweis zu stellen,
fehlt es jedenfalls nicht, wie Gewaltakte in Soweto und andersW086
sowie Verunglimpfungen des politischen GegnerS87 nach Unter-

z e i c h n u n g des Friedensabkommens belegen.
Davon abgesehen zielt das Friedensabkommen vornehmlich auf die

Ächtung politischer Gewalt 88. Die n o rm a 1 e n Ve r b r e c h e n sind
nämlich nur mittelbar Gegenstand des Abkommens, z.B. wenn die Poli-
zei angehalten wird, sich (zu) bemühen, die Menschen in Südafrika vor

81 Siehe Nr. 8.1.1 des Abkommens. Der Ausschuß trat am 20.9.1991 zu seiner konsti-
tuierenden Sitzung zusammen; vgl. &quot;Peace Committee to MeeC, The Star vom 179.1991,
6.

82 So Nr. 8.3.1.3 des Abkommens.
83 Vgl. das Friedensabkommen unter Nr. 8.6.1.
84 So Nr. 8.6.3. des Abkommens.
85 A.a.O. (Fn. 84).
86 Siehe nur die Berichte &quot;Stop the Killing, King Urges Zulus&quot;, The Star vorn

23.9.1991, 6, &quot;Assassins Gun Down CAST Leader&quot;, Business Day vom 30.9.1991, 1 f.,
&quot;Chaos Erupts as Thousands Mourn Ntuli&quot;, Business Day vorn 18.10.1991, 1, &quot;31 Die in
Unrest on East Rand&quot;, Business Day vorn 11.10.1991, 2, &quot;Four Dead, 10 Injured after
Inkatha Rally&quot;, Business Day vorn 21.10.1991, 1, &quot;IFP Outraged at &apos;Attacks by ANC&quot;&apos;,
Sowetan vom 25.10.1991, 3, &quot;Snipers Push Death Toll to 50&quot;, Business Day vorn

173.1992, 1.
87 So äußerte Staatspräsident d e K 1 e r k, der ANC sei in den Klauen radikaler und

kommunistischer Elemente, und ANC-Präsident M a n d e 1 a warf dem Staatspräsidenten
vor, dieser lasse seine Hunde auf unschuldige Menschen los; vgl. &quot;Risky Rhetoric&quot;, The
Star vom 9.10.1991, 16.

88 Vgl. den Text oben bei Fn. 51.
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allen kriminellen Akten zu schÜtzen 89. Die gewöhnliche Kri-

m 1 n a 1 i t ä t ist jedoch unvergleichlich größer als die politische. So wird

für die Zeit vom Dezember 1989 bis zum Februar 1991 von 3.300 Men-

schen berichtet, die durch politisch motivierte Gewaltakte umkamen,
während in derselben Zeit 22.000 Menschen infolge von sonstigen Ver-

brechen getötet wurden9(). Die Alltäglichkeit schwerer Kriminalität er-

zeugt ein öffentliches Bewußtsein, in dem die Schwelle zur Begehung po-
litischer Gewalttaten entsprechend gering ausgebildet ist. Die allgemeine
Kriminalität begünstigt auf diese Weise die politische. Daher wird die

Ächtung der politischen Gewaltakte durch das Friedensabkommen trotz

der in dem Vertrag geplanten Institutionen und Mittel letztlich nur er-

folgreich sein können, wenn der sonstigen Kriminalität und ihren Ursa-

chen91
1,
darunter die e x t r e m e A r b e i t s 1 o s i g k e i t92, wirksam begeg-

net wird93.

89 Siehe oben die Ausführungen nach Fn. 56.
90 Vgl. &quot;Unrest a Lesser Killer than Crime&quot;, Business Day vom 19.9.1991, 2. - bie

Zahl der normalen Tötungsdelikte hat von 1989 (11.500 Personen) bis 1990 (15.190 Per-

sonen) nur um rund ein Drittel zugenommen (siehe Business Day, a.a.O.), die der poli-
tischen Tötungsdelikte ist demgegenüber um das Vierfache von 673 Getöteten im Jahre
1989 auf 2.675 im Jahr 1990 gestiegen. 1991 war immerhin ein Rückgang (2.165 Getötete)
zu verzeichnen. Siehe &quot;2.675 Died in Unrest in 1990&quot;, The Citizen vom 20.3.1991, 8, und
&quot;20 Percent Drop in Unrest Deaths This Year: SAP&quot;, The Citizen vorn 28.12.1991, 5. - Zu

weiteren Angaben über die allgemeine Kriminalitätsrate 1990 vgl. &quot;Plans to Discuss Accord
at First Meeting&quot;, The Star vom 18.9.1991, 6: 61.000 Raubüberfälle, 20.321 Vergewalti-
gungen, 225.000 Hauseinbrüche.

91 Ein Bericht (&quot;Crime Crisis&quot;) in der Tageszeitung The Star vom 20.9.1991, 16, nennt

als Gründe der Kriminalitätswelle: Armut, politische und soziale Instabilität, eine allge-
meine Nichtachtung des Gesetzes und des menschlichen Lebens. - Vgl. auch die einge-
hende Untersuchung über Gewalt in Südafrika von C.P. de Kock, Violence as an Op-
tion?&quot;, in: van Vuuren [u.a.] (Hrsg.) (Fri. 12), 39-100.

92 Zur Zeit sind schätzungsweise 4,5 Millionen Menschen von den ca. 38 Millionen

Einwohnern Südafrikas (vgl. oben bei Fn. 6) arbeitslos (siehe &quot;A Helpful Handout&quot;, The
Star vom 28.8.1991, 22). Die Arbeitslosenquote beträgt damit bezogen auf die Zahl der

Beschäftigten von rund 11,4 Millionen (vgl. Official Yearbook of the Republic of South
Africa 1991/92 [Fn. 5], 148) ca. 39,5 %. Siehe auch die Äußerung des Generalsekretärs der

NP, S. v a n d e r M e r w e, der unlängst von einer 40 %-en Arbeitslosigkeit sprach (siehe
&quot;ANC Disregards SA&apos;s Jobless&quot;, The Citizen vom 24.10.1991, 4). Die Tendenz ist stei-

gend, da die Zahl der jährlich auf den Arbeitsmarkt kommenden Personen zunimmt (ge-
genwärtig zwischen 300.000 und 400.000) und nur jeder vierte Arbeitssuchende eine Be-

schäftigung findet; vgl. &quot;The Peril of Loose Talk&quot;, The Star vom 3.10.1991, 18. Teilweise
wird schon jetzt von 7 Millionen Arbeitslosen berichtet; siehe &quot;Road to Ruin&quot;, Business

Day vom 21.10.1991, 14.
93 Das erkennt Staatspräsident d e K 1 e r k in seiner erwähnten Rede vom 1.2.1991 (Fn.

13), Spalte 1, 16, deutlich, wenn er ausführt: Wirtschaftswachstum und Verfassungsre-
form müssen sich gegenseitig stärken. Solange die dringenden Probleme der Armut und der
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D. Grundlegende Dokumente für eine neue Verfassung

Inzwischen haben der African National Congress94, die South African
Law Commission95 und mehrere politische Parteien ihre Vorstellungen
über eine neue südafrikanische Verfassung publiziert.
Den Anfang machte 1988 der African National Congress

(AN C) mit seinen &quot;Constitutional Guidelines for a Democratic South
Africa&quot;96. Des weiteren veröffentlichte das Constitutional Committee des
ANC 1990 eine als Arbeitsdokument bezeichnete &quot;A Bill of Rights for

a New South Africa&quot;97 sowie 1991 ein Diskussionsdokument über
&quot;Constitutional Principles and Structures for a Democratic South Af-
rica&quot;98.
Die South African Law Commission (SALC)legte 1989-zu-

rückgehend auf ein Ersuchen des südafrikanischen Justizministers Hj.
C o e t s e e aus dem Jahre 198699 - ein Arbeitspapier über &quot;Group and
Human Rights&quot;100 zur öffentlichen Diskussion vor. Als Folge diese De-

batte überdachte die Kommission ihr Arbeitspapier und stellte im Au-

gust 1991 den &quot;Interim Report on Group and Human Rights&quot;101 fertig.
Dieser - über 700-seitige - Zwischenbericht wurde Ende Oktober 1991

Arbeitslosigkeit nicht vermindert werden, werden Verfassungsmodelle uns nur von gerin-
gem Nutzen sein.

94 Vgl. zum ANC nochmals die Ausführungen in Fri. 16.
95 Diese Kommission wurde 1973 durch Gesetz (South African Law Commission Act,

Gesetz Nr. 19 von 1973) gegründet, um Empfehlungen für die Entwicklung, Verbesse-

rung, Erneuerung oder Reform des südafrikanischen Rechts zu geben (so Sektion 4 des

Gesetzes).
96 Abgedruckt u.a. im South African journal on Human Rights 1989, 129-132.
97 A Working Document by the ANC Constitutional Committee, hrsg. vom Centre

for Development Studies (CDS) der University of the Western Cape. - Der eigentliche
Text der Bill of Rights findet sich nach einer Einführung (S. 1-XV) auf den Seiten 1-3z

98 Discussion Document, ebenfalls hrsg. vom CDS (Fn. 97), auch als Dokument Nr.
12/91 des United Nations Centre against Apartheid erschienen.

99 Vgl. S. 1 des Working Paper (Fn. 100).
100 Working Paper 25, Project 58: Group and Human Rights. - Dieses Arbeltspapier

enthHlt auf den Seiten 471-480 eine &quot;Bill of Rights&quot;.
101 Project 58. - Nunmehr ist dieser -Zwischenbericht- als &quot;Chapter 26&quot; in den &quot;Re-

port on Constitutional Models&quot; (vgl. Fn. 103) durch einen entsprechenden Hinweis (siehe
S. 1428 unter 26.2) integriert und damit endgültig geworden&apos;*Der Zwischenbericht schließt
auf den Seiten 686-702 mit dem Vorschlag einer &quot;Bill of Rights&quot; ab. Auf den Seiten
143-261 setzt sich die Kommission mit den grundsätzlichen Einwänden gegenüber einer

Bill of Rights auseinander, auf den Seiten 262-457 geht sie auf die Kritik ein, die den

jeweiligen Grundrechtsartikeln des seinerzeitigen, im Working Paper (Fn. 100) publizier-
ten Entwurfs zuteil wurde.

http://www.zaoerv.de
© 1992, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Grundrechte in einer neuen südafrikanischen Verfassung 87

102freigegeben Im selben Monat schloß die South African Law Commis

sion einen &quot;Report on Constitutional Models&quot; ab103. Dieser dreibändige
04Bericht steht der Öffentlichkeit seit Dezember 1991 zur Verfügungl

Die regierende N a t i o n a 1 P a r t y N P 105 verabschiedete auf ihrem

Parteitag im September 1991 ihre Vorschläge für eine Verfassungsreform,
die &quot;Proposals for Constitutional Rule in a Participatory Democracy&quot;.
Ende Januar 1992 wurden diese Pläne mit Blick auf eine - die Schwarzen
einschließende - Übergangsregierung durch Staatspräsident d e K 1 e r k in

06
seiner Rede zur Parlamentseröffnung ergänztl
Andere Parteien haben ebenfalls ihre Vorstellungen über die verfas-

sungsrechtliche Neuordung Südafrikas unterbreitet. Das trifft z.B.107 auf

die Inkatha Freedom Party (IFp)108 zu, die im Dezember 1991

ein Dokument - &quot;Draft Constitution for the Republic of South Africa&quot; -

102 Die offizielle Übergabe durch den Vorsitzenden der Kommission, den Richter

H.J.0. v a n H e e r d e n, erfolgte am 31.10.1991 an den südafrikanischen Staatspräsiden-
ten, d e K I e r k; vgl. &quot;F.W. Given Reports by Law Commission&quot;, The Citizen vorn

1.11.1991, 15.
103 Project 77
104 Vgl. &quot;Law Report Condemns the 1983 Constitution&quot;, Sunday Times vom

22.12.1991, S.2. Der Bericht wurde auf der &quot;Convention for a Democratic South Africa&quot;

(CODESA) anläßlich ihrer konstituierenden Sitzung am 20. und 21.12.1991 präsentiert.
105 Siehe zu dieser Partei erneut den Text in Fn. 62.
106 Vgl. die Regierungserklärung vom 24.1.1992, Debates of Parliament (4. Sitzung, 9.

Legislaturperiode), Spalte 1, 3ff.: Gedacht ist an eine Regierung, die die Gesamtbevölke-

rung auf breiter Basis vertritt. Die Installierung einer solchen Übergangsregierung setze

jedoch eine Verfassungsänderung voraus, die nur vom Parlament vorgenommen werden

könne. Ehe es dazu komme, sei die Regierung jedoch moralisch verpflichtet, ein Refe-
rendum abzuhalten, das die Wählerschaft jeder der drei Parlamentskammern die Möglich-
keit gibt, sich zu äußern. Gleichzeitig glauben wir auch, daß dem Teil unserer Bevölke-

rung, der zur Zeit nicht an Parlamentswahlen teilnimmt - nämlich unsere schwarze Bevöl-

kerung - auch die Möglichkeit gegeben werden müßte, in einem solchen keferendum seine

Meinung zum Ausdruck zu bringen Erst nach einem derartigen Referendum und wenn

das Ergebnis positiv ist, wird die Umsetzung erfolgen. - Vgl. in diesem Zusammenhang
auch den &quot;Referendum Amendment Bill vom November 1991. Dieser im Parlament ein-

gebrachte (und im Januar 1992 wieder zurückgezogene) Entwurf sieht vor, daß künftig
auch Schwarze berechtigt sein sollen, an einem Referendum tellzunehmen.

107 Vgl. auflerdern noch den ausformullerten Verfassungsentwurf &quot;Constitution of the
New South Africa&quot; der Federal Independent Democratic Alliance (F.I.D.A.), die im Ok-
tober 1990 (und damit als erste Gruppierung) einen Text vorlegte. Er ist maßgeblich beein-
flußt von den Verfassungen u.a. Belgiens, Deutschlands und Spaniens. Da die F.1.D.A.

politisch unbedeutend ist, wird ihr Verfassungsentwurf im folgenden nur gelegentlich be-

rücksichtigt. Siehe aber zu seinem Inhalt den Überblick in Fri. 149.
108 Siehe zu dieser Partei wiederum die Darlegungen in Fn. 36.
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verabschiedete109. Auch die Democratic Party (DP)11() kann in
Gestalt ihrer &quot;Constitutional Proposals&quot; vom August 1991 verfassungs-
rechtliche Ideen vorweisen. Demgegenüber hat sich die C o n s e r v a t i v e

P a r t y C P) 111
wegen ihrer die Verfassungsverhandlungen ablehnenden

Haltung112 bislang nicht zu einem konkreten Beitrag verstanden113. Glei-
ches gilt für andere Parteien und sonstige Gruppierungen auf dem
rechten114und linken Flügell15.

Einige der vorstehend genannten Dokumente enthalten - neben einem
der Erläuterung dienenden Text (annähernd) fertige Regelungen in Form

durchnumerierter Bestimmungen (Artikel)116. Die übrigen Schriftstücke

begnügen sich mit allgemeinen Darlegungen, um die gewünschten Verfas-

sungsinhalte zu umreißen117. Die Vorschläge - gleich welcher Gestalt -

äußern sich im wesentlichen zu den Grundrechten, den Staatsstruk-

turprinzipien sowie den Verfassungsorganen und ihren Funktionen. Über
sie berät seit Ende Dezember 1991 die Convention for a Democratic

1()9 Der Entwurf deckt sich mit der 1986 von der Kwa-Zulu-Natal Indaba (vgl. zu ihr
oben Fn. 36 am Ende) verabschiedeten Bill of Rights, abgedruckt im jahrbuch des öffentli-
chen Rechts 1986, 685.

Siehe zu dieser Partei nochmals die Erläuterungen in Fn. 63.

Vgl. zu dieser Partei erneut den Text in Fn. 43.
112 Siehe Empty Chairs&quot;, Business Day vom 18.12.1991, 6. Vgl. aber auch &quot;CP May

Split Over CODESA&quot;, The Citizen vom 23.12.1991, 1 und 2, wo berichtet wird, daß
starke Kräfte innerhalb der CP für eine Beteiligung an den Verfassungsverhandlungen ein-

treten.

113 Möglicherweise ist eine Stellungnahme der CP nach dem für.die Partei ernüchtern-
den Resultat des Referendums vom 17.3.1992 zu er-warten.

114 So z.B. die Herstigte Nasionale Party (vgl. zu ihr Fri. 65), die Boerestaat Party
(siehe zu ihr Fri. 40) und die Afrikaner Weerstandsbeweging (vgl. zu ihr Fri. 40).

115 So beispielweise die South African Communist Party (vgl. zu ihr Fn. 25), der Pan

Africanist Congress (siehe zu ihm Fri. 21) und die Azaman People&apos;s Organisation (vgl. zu

ihr Fri. 68).
116 So - hinsichtlich einer Gesamtverfassung - (weitestgehend) die &quot;Draft Constitution

for the Republic of South Africa&quot; der IFP (Fri. 109) und die &quot;Constitution of the New
South Africa&quot; der F.I.D.A. (Fri. 107), auflerdem - in bezug auf nur die Grundrechte - &quot;A

Bill of Rights for a New South Africa&quot; des ANC (Fri. 97) und die &quot;Bill of Rights&quot;, enthal-

ten im &quot;Interim Report on Group and Human Rights&quot; (Fri. 101) der South African Law

Commission sowie zuvor schon (weitgehend) deren Bill of Rights&quot;, niedergelegt im

Working Paper 25 (Fri. 100).
117 So - im Hinblick auf eme Gesamtverfassung - die &quot;Proposals for Constitutional

Rule in a Participatory Democracy&quot; der NP (Fri. 105) und die &quot;Constitutional Proposals&quot;
der DP (Fri. 110) sowle - bruchstiickhaft - die &quot;Constitutional Guidelines for a Demo-

cratic South Africa&quot; (Fri. 96) und - ausführlich - die &quot;Constitutional Principles and Struc-

tures for a Democratic South Africa&quot; (Fn. 98) des ANC, ferner - bezüglich vor allem des

Staatsorganisationsrechts - der Bericht über &quot;Constitutional Models&quot; der South African
Law Commission (Fri. 103).
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South Africa CO DES A). Dieser Versammlung gehören unter anderem
die südafrikanische Regierung, der ANC, die IFP, NP, DP und SACP

sowie die Regierungen der Homelands Transkei, Bophuthatswana, Venda

und Ciskei an118. Demgegenüber haben vor allem die CP und AWB so-

wie der PAC und die AZAPO eine Teilnahme bislang abgelehnt119.
Von besonderem Interesse ist für Südafrika eine Grundrechtsordnung,

über die das Land gegenwärtig nicht verfügt. Eine der fünf Arbeitsgrup-
pen der CODESA beschäftigt sich mit diesem Thema120. Die einschlägi-
gen Vorschläge sollen im folgenden näher dargestellt und kritisch gewür-
digt werden.

E. Vorschläge für eine Grundrechtsordnung

L Aufkommen und Durchbruch der Grundrechtsidee

Die gegenwärtige Verfassung Südafrikas121 hat bewußt keine

Grundrechte aufgenommen122. Maßgebend für diese Ablehnung wa-

ren nach dem die Verfassungsreform seinerzeit vorbereitenden Bericht des
President&apos;s Councill23 die unzähligen Schwierigkeiten, die die genaue

118 Vgl. &quot;Who&apos;s Who at the Big Talks&quot;, Sowetan vom 20.12.1991, 13, und &quot;Small

Groups Insist They are Important&quot;, Sunday Star vom 22.12.1991, 2.
119 Siehe &quot;Empty Chairs&quot;, Business Day vom 18.12.1991, 6, sowie &quot;CODESA&quot;, The

Citizen vom 23.12.1991, 6. Auch die HNP (Fri. 65) beteiligt sich nicht. Der PAC (Fn. 21)
plant für 1992 sogar Massenkampagnen, die darauf gerichtet seien, CODESA bedeu-

tungslos zu machen; vgl. &quot;PAC Reveals Plan to Cripple CODESA&quot;, Sowetan vom

14.1.1992, 3.
120 Zuständig ist die Arbeitsgruppe 2. Ihre Aufgabe besteht in der Erörterung Allge-

meiner Verfassungsgrundsätze, darunter die Höherrangigkeit der Verfassung, die
Gleichheit vor dem Gesetz und die Frage eines justitiablen Grundrechtskatalogs. - Die

Arbeitsgruppe 1 befaßt sich mit der Schaffung einer Atmosphäre für eine freie politische
Mitwirkung, die Arbeitsgruppe 3 mit der Frage Übergangsregelungen, Interimsregie-
rung, Übergangsgewalt, die Arbeitsgruppe 4 mit der Zukunft der TBVC Staaten (Trans-
kei, Bophuthatswana, Venda, Ciskei) und die Arbeitsgruppe 5 mit dem Zeitrahmen und

(der) Umsetzung von Beschlüssen der CODESA&quot;.
121 Vgl. den Nachweis in Fn. 2.
122 Lediglich ihre Präambel läßt Anklänge an Grundrechte erkennen, wenn es dort u.a.

heißt: ... erklären wir, die nachstehenden nationalen Ziele zu verfolgen: die Gleich-
heit aller vor dem Gesetz zu wahren, die Menschenwürde, das Leben, die Freiheit und
das Eigentum aller unter uns zu achten und zu schützen, .... - Siehe zu dem Hintergrund
der Präambel - in bezug auf die Grundrechtsidee - auch S.C. J a c o b s, Grundrechte und

Verfassungsreform in Südafrika, in: Ress (Hrsg.) (Fn. 2), 107f.; P r e t o r i u s (Fri. 2), 517,
539f.

123 Second Report of the Constitutional Committee of the President&apos;s Council on the

Adaptation of Constitutional Structures in South Africa, P.C. 4/1982.
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Formulierung der (Grund-)Rechte und ihrer Schranken berelitet124. Da-

von abgesehen hätte sich die Anerkennung von Grundrechten nicht mit

dem - aus England nach Südafrika übernommenen125 - Prinzip der
P a r 1 a m e n t s s o u v e r ä n i t ä t (principle of parliamentary soveretgnty)
vertragen126. Dieses Prinzip besagt, daß die Rechtsordnung Englands
keiner Person oder keinem Organ die Befugnis zuerkennt, die Parla-

mentsgesetze außer Kraft zu setzen oder aufzuheben127. Eben diese Be-

fugnis würde aber mit der Einführung von Grundrechten verliehen wer-

den, da derlei Rechte auch die Legislative binden und aus diesem Um-

stand den Gerichten bei grundrechtswidrigen Gesetzen die Befugnis er-

wachsen müßte, diese Akte für nichtig zu erklären128.
Wissenschaft und Politik haben diese (angeblichen) F e s s e 1 n i n Z w i -

s c h e n a b g e s t r e i f t. Wegbereitend waren besonders Arbeiten von J.D.
van der Vyver129 und J. Dugard130 sowie die Aufnahme der
Grundrechte in die Verfassung des Homelands Bophuthatswana von

1977131 und die (Übergangs-)Verfassung Namibias von 1985132, das sei-

124 So der Bericht (Fn. 123), 75, unter 9.2Z2.
125 Vgl. zu dieser Übernahme z.B. D.V. Cowen, Parliamentary Sovereignty and the

Intrenched Sections of the South Africa Act (195 1); ferner P r e t o r i u s (Fn. 2), 517, 518 L;
J.D. van der Vyver,ParliamentarySovereignty,FundamentalFreedomsandaBillof
Rights, South African Law journal 1982, 557, und das Arbeitspapier der South African
Law Commission (Fri. 100), 159-168.

126 Siehe zu dieser Argumentation mit Nachweisen die Darstellung bei A. T h o m a s -

h a u s e n, Grundrechtsschutz in Südafrika: Auftrag und Wirklichkeit, in. The Japanese
Association of Comparative Constitutional Law (Hrsg.), International Conference on

Comparative Constitutional Law 1990, 271, 275 f., und bei F. Ve n t e r, Basic Rights and
Liberties in the Western Context, in: Constitutional Development in South Africa, RSA

2000, Bd. 10 (1988), Nr. 2, S. 18, 21-23 (dort auch zu weiteren Gründen).
127 So A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (10.

Aufl., 1959), 39. - Siehe ferner C. R. M u n r o, Studies in Constitutional Law (1987),
79-108.

128 Vgl. zu dieser - durchaus gesehenen - Konsequenz z.B. j. H u n d, A Bill of Rights
for South Africa, American journal of jurisprudence 1989, 45, 56 f.

129 Die Beskerming van Menseregte in Suid-Afrika (1975), besonders 184f.
130 Human Rights and the South African Legal Order (1978).
131 Abgedruckt u.a. in: South African Law Commission (Hrsg.), Group and Human

Rights, Working Paper 25 (Fn. 100), 238-242; siehe zu dieser Verfassung u.a. B.F.

Ndaki, Human Rights - The Regional Dimension, Codicillus 1989 (Bd. XXX, Nr. 2),
24-28. Siehe auch N.P. Vorster/M. Wiechers/Dj. van Vuuren (Hrsg.), Constitu-
tions of Transkei, BophuthatSWana, Venda and Ciskei (1985). - Zu dem nach offizieller
südafrikanischer Sicht unabhängigen Status Bophuthatswanas vgl. den Text in Fn. 5.

132 Abgedruckt u.a. im Working Paper der South African Law Commission (Fn. 100),
222-226; vgl. in diesem Dokument auf S. 226-238 auch die Darstellung der Grundrechts-
idee in Namibia; siehe ferner A. Thomashausen, Sicherung der Menschenrechte, der
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nerzeit noch von der Republik Südafrika verwaltet wurde. Auch die poli-
tischen Parteien und außerparlamentarischen Gruppierungen öffneten

134sich - von wenigen Ausnahmen abgesehen133 - der Grundrechtsidee
darunter seit 1986 die regierende NP135.
Den endgültigen Durchbruch zugunsten einer verfassungs-

rechtlichen Verankerung von Grundrechten brachte 1989 das schon er-

wähnte136 Arbeitspapier der South African Law C ommis sion
über &quot;Group and Human Rights&quot;. In diesem - annähernd 500 Seiten stgr-

ken - Bericht beschäftigte sich die Kommission ausführlich mit den gegen

Grundrechte und Volksgruppenbeteiligung in einer künfigen Verfassung Namiblas, in:

Ress (Hrsg.) (Fn. 2), 171, 185f.

*133Ablehnend ist z.B. die Herstigte Nasionale Party (vgl. zu ihr den Text in Fn. 65),
u.a. aus der Erwägung, daß die Gewährleistung von Grundrechten etwaigen auf Zerstö-

rung bedachten politischen Kräften keinen Einhalt gebieten könne; die gegenteilige Auffas-

sung entspringe einem bloßen Wunschdenken (vgl. zu dieser Argumentation und anderen
Gründen näher die Wiedergabe im Wärking Paper 25 [Fn. 100], 267). Dementsprechend
verurteilte sie den Entwurf einer &quot;Bill of Rights&quot; der South African Law Commission als
einen Plan für eine revolutionäre Umwälzung der südafrikanischen Ordnung (siehe dazu
die Wiedergabe im Zwischenbericht der genannten Kommission [Fn. 101], 152). - Prinzi-

piell nicht einverstanden mit der &quot;Bill of Rights&quot;, jedenfalls der von der South African Law
Commission vorgeschlagenen, sind ferner die Boere-Vryheids-Beweging (siehe zu ihr Fn.

46) und die Afrikaner Weerstandsbeweging (vgl. zu ihr Fn. 40); siehe zu den Gründen im

einzelnen die Wiedergabe im Zwischenbericht der South African Law Commission (Fri.
101), 160-162.

134 Siehe die einschlägigen, sich den Grundrechten widmenden Dokumente zur Verfas-

sungsreform (vgl. die Angaben oben in Fri. 119 und 120), des weiteren die ausführliche

Darstellung im Zwischenbericht der South African Law Commission (Fn. 101), 143-170,
zur Haltung u.a. der National Party, Conservative Party, Democratic Party, Solldarity,
Afrikaner Weerstandsbeweging, des African National Congress, der South African Com-
munist Party und Inkatha, ferner die Erörterung im Arbeitspapier der South African Law
Commission (Fn. 100), 260-270. Vgl. ergänzend für den ANC den Artikel von A. S a c h s

(Mitglied des ANC), A Bill of Rights for South Africa: Areas of Agreement and Disagree-
ment, Columbia Human Rights Law Review 1989, 13, 20, ferner - ftir die indischstimmige
Bevölkerung Südafrikas - einen ihre Repräsentanten, den Vorsitzenden der Solldarity, I.

Omar, Reform in Crisis (1988), 79, wo er sich entschieden für eine Bill of Rights aus-

spricht. Die Solidarity wurde 1984 gegründet. Sie ist die größte Partei in dem für die Inder
vorbehaltenen House of Delegates (siehe zu dieser Kammer des Parlaments schon oben den
Text bei Fri. 3 und 4).

135 Vgl. nur die Eröffnungsrede des damaligen südafrikanischen Staatspräsidenten B o -

tha, Debates of Parliament vom 31.1.1986, Spalte 1, 13f., und die des heutigen Staatsprä-
sidenten d e K 1 e r k, Debates of Parliament vom 2.2.1990, Spalte 1, 6, Debates of Parlia-
ment vom 1.2.1991, Spalte 1, 14, und Debates of Parliament vom 24.1.1992, Spalte 1, 6;
siehe ergänzend auch v a n d e r Vy v e r (Fn. 7), 745, 755 f. mit weiteren Nachweisen.

136 Siehe oben den Text bei Fn. 100.
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die Anerkennung von Grundrechten erhobenen Einwänden 137 und sprach
sich entschieden zugunsten einer &quot;Bill of Rights&quot; aus138. Maßgebend für

diese Befürwortung waren u.a. folgende Erwägungen: (I) Das Bedürfnis,
den philosophischen Lehren des Westens zu genügen, (11) die religiöse
Grundlage unserer Gesellschaft, (IV) das Gebot, der Idee des Rechts-

staats nachzukommen, (V) die Befriedigung der Erwartungen der
schwarzen Bevölkerung, (V1) die Erfüllung internationaler Maßstäbe

139. Zugleich legte die Kommission zwecks weiterer Diskussion eine

140 141&quot;Bill of Rights&quot; vor In den 33 Artikeln dieses Entwurfs finden
sich weitgehend die aus westlichen Verfassungen geläufigen Freiheits-,
Gleichheits- und Verfahrensrechte, z.B. die Unternehmer- und Gewerbe-
freiheit (Art. 14), die Eigentumsfreiheit (Art. 15), die Gleichheit vor dem

Gesetz (Art. 2) und der Zugang zu den Gerichten (Art. 27). Demgegen-
über sind denkbare soziale Grundrechte wie ein Recht auf Arbeit und

neuere, als Grundrechte vorstellbare Inhalte wie ein Recht auf Umwelt-
schutz nicht aufgenommen.

142Dieser Katalog erfuhr mancherlei K r i t i k So wurde die Gewährlei

stung der Unternehmer- und Gewerbefreiheit sowie der Eigentumsfrei-
heit in Art. 14 und 15 des Entwurfs dahin gebrandmarkt, sie würde
rassischen Kapitalismus und die Apartheid in einer neuen Form konser-
vieren 143. Auch fand die Zurückhaltung der Kommission gegenüber so-

137 Vgl. das Wärking Paper 25 (Fn. 100), 302-315, auch 315-321 zu der Frage, ob
andere Mittel als gerade verfassungsrechtlich garantierte Individualrechte die Menschen-
rechte schützen könnten.

138 Siehe das Working Paper 25 (Fn. 100), 290-301, 321-323 und 411.
139 So das Working Paper 25 (Fn. 100), 322.
140 Siehe das Working Paper 25 (Fn. 100), 471-480.
141 Vgl. S. 411 des Working Paper 25 (Fn. 100).
142 Vgl. die Wiedergabe im Interim Report on Group and Human Rights (Fn. 101),

143 ff., ferner z.B. J. D u g a r d, A Bill of Rights for South Africa?, Cornell International
Law journal 1990, 441, 449 ff.; N.M. M a s e in o I o, Rights and a Future South African
Constitution: The Controversial and the Non-Controversial, Columbia Human Rights
Law Review 1989, 45 ff., 57 und passim.

143 So M. M o t s h e k g a, The African Charter on Human and Peoples&apos; Rights - its

Importance to Human Rights Thinking in South Africa, Codicillus 1089 (Bd. XXX, Nr.

2), 31, 48. - Siehe im gleichen Sinne die Kritik von D u g a r d und anderen in ihren Stel-

lungnahmen gegenüber der South African Law Commisission, wiedergegeben in deren
Zwischenbericht (Fn. 101), 355 und 358.
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zialen Grundrechten144 nicht den ungeteilten145 Beifall in der Wissen-
146schaft und der Öffentlichkei

11. Verwirklichung der Grundrechtsidee

in den wesentlichen Vorschlägen

Die South African Law Commission (SALC), der African National

Congress (ANC) und die Inkatha Freedom Party (IFP) haben - wie er6r-

tert148 - ausformulierte Grundrechtskataloge vorgelegt, die es verdienen,
149näher betrachtet zu werden

144 Vgl. insbesondere S. 425-429 des Working Paper 25 (Fn. 100). Die Kommission

sprach sich vor allem gegen die Aufnahme sozialer Grundrechte im Sinne positiver Lei-

stungsrechte aus; vgl. a.a.O., besonders S. 426 (unter 14.24) sowie 429 (unter 14.28).
145 Zustimmend aber z.B. V.G. H i e in s t r a, The Nature and Content of a Bill of

Rights - An Evaluation of Chapter 14 of the South African Law Commission&apos;s Working
Paper on Group and Human Rights, Codicillus 1989 (Bd. XXX, Nr. 2), 51, 52f.

146 Vgl. z.B. D. B a s s o n, Economic Rights: a Focal Point in the Debate on Human

Rights and Labor Relations in South Africa, South African Public Law 1989, 120, 121 f.
Siehe weiter zur Kritik, die das Working Paper 25 (Fri. 100) in gegenüber der Kommission
abgegebenen Stellungnahmen erfuhr, die Darstellung im Zwischenbericht (Fri. 101), 519ff.

147 T h o in a s h a u s e n (Fn. 126), 271, 283, berichtet von liberalen und linksgerichteten
Oppositionskreisen, die es geradezu als Provokation empfunden hätten, in welcher
Weise sich die Kommission mit der Frage der sozialen Grundrechte auseinandergesetzt
habe. Vgl. auch die Einleitung im &quot;Working Document&quot; des ANC Constitutional Com-
mittee (Fn. 97), VIII und IX.

148 Siehe oben den Text bei und in Fri. 116 mit Nachweisen.
149 Der im Verfassungsentwurf &quot;Constitution of the New South Africa&quot; enthaltene

Grundrechtskatalog der F.1.D.A. (vgl. oben Fri. 107) wird wegen der politischen Bedeu-
tungslosigkeit dieser Partei nur gelegentlich mit einbezogen, obwohl er qualltativ weitge-
hend überzeugt. - Der einschlägige Abschnitt II ist betitelt: Grundrechte und -pflichten.
- Sein 1. Unterabschnitt (Allgemeine Prinzipien) regelt folgende Bereiche: Grundrechts-
trägerschaft der südafrikanischen Bürger und juristischer Personen (Art. 8) sowie der Aus-
länder (Art. 9), ferner Bindungswirkung und Schranken der Grundrechte (Art. 10), Inter-

pretation der Grundrechte und Folgen einer Grundrechtswidrigkeit eines Gesetzes (Art.
11), Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 12), Diskriminierungsbeauftragter (Art. 13), Rechts-

weggarantie und Widerstandsrecht (Art. 14), Grundrechtsverwirkung (Art. 15). - Der 2.
Unterabschnitt (Individualrechte) gewährleistet u.a. das Recht auf Leben und körperli-
che Unversehrtheit (Art. 16), das Recht auf Achtung der Würde des Menschen und auf
Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 17), das Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 18), das
Recht auf ein faires Verfahren (Art. 19), die Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 20), die

Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit (Art. 22 sowie 23), das Recht auf politische Mit-

wirkung (Art. 24) und die Freizügigkeit (Art. 25). - Der 3. Unterabschnitt widmet sich
den kollektiven Rechten, darunter den Rechten der Vereinigungen (Art. 26), den Rech-
ten der Arbeiter (Art. 27) und Arbeitgeber (Art. 28), der Kirchen und religiösen Gemein-
schaften (Art. 29). - Unter der Überschrift Ökonomische, soziale und kulturelle Rechte
werden folgende Rechte garantiert: Recht auf Arbeit (Art. 33), Recht auf private wirt-
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Demgegenüber beschränken sich die einschlägigen Dokumente der Na-

tional Party (NP) und der Democratic Party (DP) - wie ebenfalls schon

erwähnt150 - darauf, die gewünschten Verfassungsinhalte zu umreißen.

Die N P beschäftigt sich im Rahmen der von ihr vorgeschlagenen par-

tizipatorischen Demokratie mit den Grundrechten151. Eine Säule dieser

Demokratie sei das Konzept eines Verfassungsstaates152. Für diese

seien mehrere Prinzipien kennzeichnend, darunter auch eine verfas-

sungsrechtlich geschützte und rechtlich durchsetzbare Grundrechts-

charta153: Diese (Charta) wird den Bürger in die Lage versetzen, sich

gegen ungesetzliches staatliches Handeln zu schützen. Ein wirksamer

Schutz der Grundrechte des einzelnen wird zugleich einen wesentlichen

Schutz der lnteressen von Gruppen und Gemeinschaften bieten154. Da-

von abgesehen erklärt sich die NP zugunsten einer unabhängigen judi-
kative als eines Ecksteines des Verfassungsstaates und hebt in diesem

Zusammenhang hervor, daß der einzelne zu den Gerichten freien Zu-
155

gang haben müsse

Die DP verfährt ähnlich allgemein wie die NP: Die Verfassung habe

eine &quot;Bill of Civil Rights&apos; zu enthalten156. Gewährleistet werden sollen

nach den Vorstellungen der DP die herkömmlichen Freiheits-, Gleich-

heits- und Verfahrensrechte157. Diese Rechte müßten entweder durch ein
158Verfassungsgericht oder durch die Fachgerichte voll justitiabel sein

Abgesehen von diesen Aussagen sind die Vorschläge der NP und der

schaftliche Initiative (Art. 34), Privateigentum (Art. 35), Recht auf faire Besteuerung (Art.
36), Recht auf Erziehung (Art. 37), Bewahrung des kulturellen Erbes (Art. 38), Schutz der

Familie und der Gesundheit (Art. 39), Recht auf ein Zuhause und die Pflicht des Staates,
für alle eine angemessene Unterbringung sicherzustellen (Art. 40), Recht auf eine gesunde
und ökologisch ausgeglichene menschliche Umwelt (Art. 41). - Die F.I.D.A. hat wegen
der geringen Relevanz an den Verfassungsverhandlungen der CODESA (vgl. oben den

Text nach Fri. 117) keinen Tellnehmerstatus, soll aber von der Arbeitsgruppen der

CODESA (siehe bei und in Fn. 120) angehört werden; vgl. &quot;CODESA Open to Outside

Ideas&quot;, Business Day vom 15.1.1992, 1.
15() Vgl. vorstehend die Ausführungen bei und in Fri. 117 mit Nachweisen.
151 Siehe die &quot;Proposals for Constitutional Rule in a Participatory Democracy&quot; (Fn.

106) unter &quot;Participatory Democracy: Two Pillars&quot;.
152 So die VorschlHge der NP (Fri. 105) sub &quot;The First Pillar: A Constitutional State&quot;.
153 Vgl. erneut die Vorschläge der NP, a.a.O.,
154 So wiederum die NP in ihren Vorschlägen, a.a.0.
155 So nochmals die Vorschläge der NP, a.a.0.
156 So unter 5.1 der &quot;Constitutional Proposals&quot; (Fri. 110).
157 Vgl. die Aufzählung der nach Ansicht der DP von der Verfassung zu garantierenden

&quot;Civil Rights&quot; in den &quot;Constitutional Proposals&quot; (Fn. 110) unter 5.2.
158 So die &quot;Constitutional Proposals&quot; sub 5.2.
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DP zu den Grundrechten im wesentlichen unergiebig. Die nachfolgenden
Darlegungen beschränken sich daher auf die von der S A L C, dem A N C

und der I F P propaglerten Grundrechtskataloge. Eingegangen werden

soll dabei - in unterschiedlicher Intensität - auf den Schutz der Men-

schenwürde (1), die meisten Freiheits- und Gleichheitsrechte (2 sowie 3),
die sogenannten Gruppengrundrechte (4), einige soziale Grundrechte (5)
und das Recht auf Umweltschutz (6), wichtige Verfahrensgrundrechte (7)
sowie schließlich die Schranken der Grundrechte (8) und die sogenannten
Schranken-Schranken (9).

1. Achtung und Schutz der Menschenwürde

Am ausgeprägtesten und überzeugendsten gewährleistet die B 111 o f

R i g h t s d e s A N C 159 die Menschenwürde. Bereits Art. 1 Abs. 1 (All-
gemeines) stellt heraus: Alle Südafrikaner sind frei geboren und gleich
an Würde und Rechten. Art. 2 Abs. 4-7 widmen sich sodann dem

Recht auf Würde. Abs. 5 bestimmt: Die Würde aller Personen soll

geachtet werden160. Die Konsequenzen aus diesem Schutz ziehen die
Abs. 4 (Verbot der Sklaverei, Knechtschaft und Zwangsarbeit) sowie 6

(Verbot der Folterung oder grausamer, unmenschlicher oder herabset-

zender Behandlung oder Bestrafung). Abs. 7 garantiert schließlich noch

den Rechtsschutz gegen Verletzungen der Menschenwürde.
Die Bill of Rights der SALCl61 befaßt sich erst in Art. 9 Abs. b

- im Zusammenhang mit dem Schutz des guten Rufes (Art. 9 Abs. a) -

mit der Menschenwürde: jeder hat das Recht auf die Achtung und den

Schutz seiner Würde. Diese späte systematische Einordnung ist der

herausragenden Bedeutung der Menschenwürde nicht angemessen. Im-

merhin ist der Artikel gelungener formuliert als Art. 2 Abs. 5 des ANC-

Entwurfs, da er - neben der Achtung - auch den Schutz der Men-

schenwürde einschließt. Damit ist die Menschenwürde - entsprechend
Art. 1 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes162 - nicht nur als bloßes Abwehr-
recht garantiert, sondern zugleich als positive Aufgabe des Staates formu-

liert, aus der sich - in Verbindung mit anderen Grundrechten - diverse

159 Siehe oben Fn. 97.
ffl) Die Stellung des Abs. 5, der die allgemeine Aussage enthält, ist mißglückt. Er hätte

den übrigen Absätzen vorangehen müssen.
161 Vgl. oben Fn. 101.
162 Siehe dazu z.B. B. P 1 e r o t h/B. S c h 11 n k, Grundrechte, Staatsrecht Il (7 Aufl.,

1991), 87 (Rdnr. 399).
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Schutzpflichten ergeben können163. Die aus dem Recht auf Achtung und
Schutz der Menschenwürde unmittelbar zu ziehenden Folgerungen sind

in dem Entwurf der SALC verstreut, so in Art. 4 Abs. b (Verbot der

Folterung), Art. 7 Abs. g (Verbot unmenschlicher oder herabsetzender

Bestrafung) und Art. 11 (Verbot der Zwangsarbeit), was gelungener hätte

gelöst werden können.
Gleichfalls nicht befriedigend ist die Menschenwürde in der B i 11 o f

R 1 g h t s d e r 1 F p 164 garantiert. In Art. 1 Abs. 1 heißt es lediglich: Alle
Menschen sind frei geboren und gleich an Würde und Rechten. Dieser

Satz ist in die Gestalt einer Feststellung gekleidet und nicht als ein Recht
der Menschen formuliert165, was unnötig Zweifel aufkommen läßt, ob
diese Bestimmung ein Grundrecht gewähren Will166. Das in Art. 3 ausge-

sprochene Verbot der Folter sowie unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Bestrafung verschafft insoweit keine Abhilfe, ebensowe-

nig das in Art. 4 enthaltene Verbot der Sklaverei und der Knechtschaft

(Abs. 1) sowie der Zwangsarbeit (Abs. 2).

2. Freiheitsrechte

a) Allgemeine Handlungsfreiheit
Die allgemeine Handlungsfreiheit, wie sie als Auffanggrundrecht

durch die dahin gehende Auslegung des Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes
geschützt wird 167, findet sich in k e i n e in d e r E n tw ü r f e garantiert.
Zwar ist Art. 8 Abs. 2 des I F P - E n t w u r f.s (jeder soll das Recht
auf freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit haben.) ähnlich for-
muliert wie Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes. Anders als die deutsche

Verfassung beschränkt sich die Bill of Rights der IFP jedoch nicht auf

163 Vgl. zu diesem Verständnis in Deutschland vor allem die Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts, u.a. die Entscheidungen in Bd. 35, S. 79, 114; Bd. 39, S. 1, 41 f.,
44 f. und 48; Bd. 79, S. 174, 201 f. Zu weiteren Nachweisen siehe j. L ü c k e, Vorläufige
Staatsakte (1991), 38.

164 A.a.0. (Fn. 109).
165 Der Entwurf des ANC (Fn. 97) verfährt in Art. 1 Abs. 1 zwar ebenso, korrigiert

diesen Mangel aber durch den nachfolgenden Art. 2 (Recht auf Würde); vgl. oben den
Text bei Fn. 159.

166 Siehe zu dem entsprechenden Streit in Deutschland, betreffend Art. 1 Abs. 1 des

Grundgesetzes, nur die Darstellung bei P i e r o t h / S c h 1 i n k (Fri. 162), 87 (Rdnr. 398) mit

Nachweisen pro und contra.
167 Vgl. statt vieler die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 6, S. 32, 36,

und Bd. 80, S. 137, 152-154.
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diesen Inhalt. Vielmehr garantiert Art. 8 Abs. 2 im gleichen Atemzuge
das Recht eines jeden, frei am kulturellen Leben der Republik teilzuneh-

men, sich frei der Künste zu erfreuen, frei am wissenschaftlichen Fort-

schritt und seinem Nutzen teilzuhaben. Dieser systematische Zusam-

menhang und die Stellung der Vorschrift inmitten und nicht zu Anfang
der Freiheitsrechte schließen eine Interpretation des Art. 8 Abs. 2 im

Sinne einer allgemeinen Handlungsfreiheit aus.

Die übersehene oder bewußt ausgesparte Gewährleistung dieses Auf-

fanggrundrechts ist ein gravierender Mangel. Er zeigt sich dann,
wenn ein spezieller Freiheitsbereich nicht oder nicht ausreichend durch

ein Grundrecht gewährleistet ist mit der Folge, daß er angesichts fehlen-
der Rückgriffsmöglichkeit auf ein Grundrecht der allgemeinen Hand-

lungsfreiheit schutzlos bleibt. Dieses Problem wird z.B. bei der im Ent-

wurf des ANC zu vermissenden grundrechtlichen Sicherung der Unter-

nehmer- und Gewerbefreiheit deutlich168.

b) Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit

Das Recht eines jeden auf Schutz des Lebens wird von al-
len hier behandelten Bill of Rights garantlert169. Davon macht der
IFP-Entwurf jedoch - außer bei einleuchtenden Fällen wie der Not-
hilfel70 bei dem Vollzug einer strafgerichtlichen Entscheidung wegen
eines Verbrechens, für das diese (Todes-)Strafe gesetzlich vorgeschrie-
ben St171, eine Ausnahme. Das widerspricht der Menschenwürde172, die
auch von der IFP in ihrem Entwurf geschützt wird173. Daher ist es sach-

gerecht, wenn Art. 2 Abs. 3 des ANC-Entwurfs174 - in Übereinstim-

mung mit Art. 102 des Grundgesetzes - bestimmt: Die Todesstrafe ist

abgeschafft und daran - zur Sicherheit - auch noch die Konsequenz an-

schließt, daß keine weiteren Exekutionen stattfinden sollen.
Anders als das Recht auf Leben ist das Recht auf körperliche

Unversehrtheit als Freiheitsrecht ausdrücklich nur in der Bill of

168 Siehe nachstehend die Ausführungen unter 0, beginnend bei Fn. 202.
169 Vgl. Art. 2 des SALC-Entwurfs (Fn. 101), Art. 2 Abs. 1 und 2 des ANC-Entwurfs

(Fn. 97) sowie Art. 2 Abs. 1 des IFP-Entwurfs (Fn. 109).
170 Siehe näher Art. 2 Abs. 2 des IFP-Entwurfs (Fn. 109).
171 So Art. 2 Abs. 1 des IFP-Entwurfs (Fn.109).
172 Vgl. dazu aus deutscher Sicht mit zahlreichen Nachweisen nur P. K u n 1 g, in: L von

Münch (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 3 (2. Aufl., 1983), Art. 102 Anm. 16.
173 Siehe Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 sowie den Text oben sub 1, beginnend bei Fri. 164.
174 A.a.0. (Fn. 97).
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Rights der SALCl75garantiert.DieeinschlägigeRegelungfindetsich
in Art. 4 Abs. a des Entwurfs und damit nicht in direktem Zusammen-

hang mit dem in Art. 2 geschützten Recht auf Leben. Vielmehr ist dazwi-
schen - in Art. 3 - die Gleichheit vor dem Gesetz normiert, was von der

Systematik her nicht überzeugt. Art. 4 Abs. a lautet: jeder hat das Recht
auf Schutz seiner körperlichen Unversehrtheit. Darüber hinaus ge-
währleistet diese Bestimmung noch ausdrücklich die mentale Unver-

sehrtheit. Angesichts der nachteiligen Auswirkungen, die Eingriffe in die

körperliche Unversehrtheit zugleich auf die mentale Unversehrtheit haben

(können), schließt der Schutz der körperlichen Unversehrtheit zwar

letztlich den der mentalen Unversehrtheit ein176, dennoch ist die Klar-

stellung im Interesse der Rechtssicherheit aber zu begrüßen.
Der 1 F P - E n tw u r fl 77 garantiert ein Recht auf Schutz der körperli-

chen und der mentalen Unversehrth&apos;eit (sowie Gesundheit), das )edoch
nur am Rande und lediglich mittelbar im Zusammenhang mit der Freiheit

der Person (Art. 4 Abs. 3). Gleiches gilt für den ANC-Entwurf178.
Er geht bei dem (nicht auf Abwehr, sondern auf ein positives Handeln

zielenden) Recht auf Gesundheit (Art. 10 Abs. 12)179 erkennbar von

einem Recht auf körperliche Unversehrtheit aus, wenn es dort heißt:

Um das Recht auf Schutz der Gesundheit zu garantieren, soll der Staat

einen umfassenden nationalen Gesundheitsdienst errichten 180. Auch

das allen Menschen eingeräumte Recht auf eine gesunde Umwelt181
kann in diesem Sinne verstanden werden.

c) Recht auf Schutz der Privatsphäre
Alle hier diskutierten Grundrechtskataloge haben ein Recht

auf Schutz der Privatsphäre aufgenommen. Während der IFP-Entwurf182

lediglich ein Verbot des willkürlichen Eindringens in die Privatsphäre

175 A.a.0. (Fn. 101).
176 Vgl. für Deutschland die Auslegung des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes z.B.

durch das Bundesverfassungsgericht in dessen Entscheidung Bd. 56, S. 54, 75f., ferner

P i e r o t h / S c h 11 n k (Fri. 162), 101 (Rdnr. 450).
177 A.a.0. (Fri. 109).
178 A.a.0. (Fn. 97)
179 Zu den damit angesprochenen sozialen Grundrechten siehe nachfolgend sub 5.
180 Vgl. auch Art. 10 Abs. 7 (Freiheit von Hunger) und Art. 10 Abs. 8 (Recht auf

ein Obdach).
181 So Art. 12 Abs. 2. - Vgl. zu diesem Grundrecht noch später ausführlicher unter 6.
182 Siehe Art. 6 Abs. 1 der Bill of Rights (Fn. 109).
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normiert sehen will und der ANC-Entwur.f183 die Achtung der häusli-
chen Privatsphäre184, das Verbot der Durchsuchung und des Betretens185
sowie ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung186 unter vage
Schranken stellt187, ist die Regelung im Entwurf der SALC gelungener.
Der einschlägige Art. 10 lautet: Jeder hat das Recht auf den Schutz sei-

ner Privatsphäre, d.h. unter anderem, daß sein Eigentum, seine

Wohnung oder sein Geschäft nicht betreten werden darfl daß er nicht
durchsucht werden darf, daß sein Eigentum oder seine Habe nicht be-

schlagnahmt werden darf und daß in seine Post oder in eine andere

Form seiner Kommunikation nicht eingegriffen oder sie nicht unter-

brochen werden darf.

d) Meinungs- und Informationsfreiheit

Das Recht auf Meinungsfreiheit und Information wird in den Ent-

würfen der SALC188, des ANC189 und der IFP190 in einer dem
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes gleichkommenden Weise garan-
tiert. Zum Beispiel schreibt Art. 12 der Bill of Rights der SALC vor:

jeder hat das Recht auf Freiheit der Rede und anderer Formen der Äu-
191ßerung sowie auf Erlangung und Verbreitung von Information

Die Presse- und Rundfunkfreiheit, wie sie Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des

Grundgesetzes normiert, findet lediglich in Art. 4 Abs. 1 des ANC-
E n t w u r f s - beschränkt auf eine freie Presse, die das Recht auf Gegen-
darstellung achten soll - Erwähnung. Das muß solange kein entschei-
dender Mangel sein, als man - wie in Deutschland192 - die Freiheit der
Presse und des Rundfunks weitestgehend als einen Spezialfall der Mei-

183 A.a.0. (Fn. 97).
184 Art. 2 Abs. 26.
185 Art. 2 Abs. 29.
186 Art. 2 Abs. 30.
187 Vgl. z.B. die in Art. 2 Abs. 29: Verbot der Durchsuchung und des Betretens, es sei

denn aus vernünftigen, durch Gesetz vorgeschriebenen Gründen und wie sie in einer
offenen und demokratischen Gesellschaft anerkannt werden würden. - Überdies bleibt

unklar, wie sich diese Regelung zu den allgemeinen Schranken verhält, die - ähnlich unbe-
stimmt - in Art. 15 Abs. 2 vorgesehen sind. Siehe dazu später noch sub 8., beginnend bei
Fn. 440.

188 Siehe Art. 12 (Fn. 101).
189 Vgl. Art. 4 Abs. 1 und Abs. 3 (Fn. 97).
190 Siehe Art. 11 Abs. 1 (Fn. 109).
191 Vgl. auch Art. 24 Abs. b des SALC-Entwurfs (Fn. 101): jeder Bürger hat das

Recht, seiner politischen Überzeugung in einer friedlichen Weise Ausdruck zu geben.
192 Siehe näher P i e r o t h / S c h 11 n k (Fn. 162), 149 (Rdnr. 650) und 150 (Rdnr. 655).
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nungsäußerungs- sowie der, Informationsfreiheit begreifen kann. Diese

Sicht hat zur Folge, daß sowohl die Presse als auch der Rundfunk an dem

Schutz der Meinungs- sowie Informationsfreiheit teilhaben. Eine derar-

tige Auslegung ist für die einschlägigen Artikel in den E n tw ü r f e n d e r

SALC, des ANC und der lFpl93 möglich und angezeigt, um sonst

auftretende Schutzlücken zu vermeiden. Besser wäre allerdings eine aus-

drückliche Garantie der Presse- und Rundfunkfreiheit.194
Besonderes Augenmerk verdient - gerade angesichts der vielfältigen

Gewalttätigkeiten in Südafrika195 - das als Schranke der Mei-

nungsfreiheit zu deutende Verbot in Art. 11 Abs. 2 des IFP-Ent-

wurfs196. Danach ist Jedes Eintreten für nationalistischen, rassischen

oder religiösen Haß oder für entsprechende Aggressivität zwischen Grup-
pen, das eine Ermunterung zu einer Diskriminierung, Feindseligkeit, Ge-

walt oder politischer Feindschaft darstellt, untersagt.

e) Wissenschafts- und Kunstfreiheit

Das Grundrecht der Wissenschafts- und Kunstfreiheit taucht in der

Bill of Rights der lFpl97 nicht auf. Demgegenüber ist es in dem

Entwurf der SALCl98 in Art. 13 sachgerecht mit den Worten gere-

gelt: jeder hat das Recht, sich frei in Wissenschaft und Kunst zu betäti-

gen. Auch die Fassung in der Bill of Rights des AN C199 ist- was

den Grundrechtstatbestand betrifft - angemessen, nicht jedoch bezüglich
der viel zu vagen Schranken. Der einschlägige Art. 5 Abs. 10 lautet: Es

gibt, ohne Zensur, eine Freiheit der künstlerischen Betätigung und des

193 Vgl. die Angaben in Fn. 188-190.
194 Das zeigt auch die &quot;Draft Media Charter&quot; des ANC vom Januar 1992. Einerseits

heißt es in ihr. Alle Menschen sollen das Recht haben, frei zu publizieren, zu senden und

auf andere Weise Informationen und Meinungen zu verbreiten. Andererseits wird aus der

Charta deutlich, daß an eine gerechte Verteilung der Medienressourcen, an eine Diver-

sifizierung der Eigentumsverhältnisse im Medienbereich gedacht ist (so ausdrücklich auch
das ANC-Mitglied S. M a c o z o in a in einem Interview; vgl. &quot;ANC releases its Draft Me-

dia Charter&quot;, New Nation vom 23.1.1992, 12). So erstrebenswert dieses Ziel angesichts
einiger Monopole im Medienbereich auch sein mag, so unklar bleiben die Mittel, um dieses

Ziel zu erreichen. Staatliche Eingriffe in den Medienbereich bedürfen daher einer deutli-

chen verfassungsrechtlichen Grenze in Gestalt einer explizit und zweifelsfrei garantierten
presse- und Rundfunkfreiheit.

195 Siehe oben die Darlegungen bei Fri. 39-42 und bei Fn. 86, 87 sowie 90.
196 A.a.0. (Fn. 109).
197 A.a.0. (Fn. 109).
198 A.a.0. (Fri. 101).
199 A.a.0. (Fri. 97).
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wissenschaftlichen Forschens, die lediglich solchen Schranken unterfällt,
wie sie durch Gesetz im Einklang mit den Prinzipien, die in offenen und
demokratischen Gesellschaften allgemein üblich sind, auferlegt wer-

den200.

f) Unternehmer- sowie Gewerbefreiheit

Die S A L C will - trotz vehementer (ideologisch gefärbter) Kritik201 -

an ihrem schon im Arbeitspapier gemachten Vorschlag202 festhalten
und in einer Bill of Rights die Unternehmer- sowie Gewerbefreiheit ge-
währleisten. Ihr sei kein Wirtschaftssystem bekannt, das in diesem Jahr-
hundert erfolgreich funktioniert und nicht auf den Prinzipien eines freien
Marktes beruht habe203. Der von der Kommission gegenüber dem ur-

sprünglichen Entwurf nur unwesentlich geänderte Art. 23 hat folgenden
Wortlaut: Jeder hat das Recht, frei und auf gleicher Grundlage in Wirt-

schaftsunternehmen zu investieren; dieses Recht schließt die Befugnis ein,

Handelsbetriebe zu gründen, zu betreiben und aufrechtzuerhalten, Eigen-
tum zu erwerben sowie Produktionsmittel zu beschaffen und Arbeitsver-
hältnisse gegen Vergütung anzubieten und abzuschließen. Im Zusam-

menhang mit der Freizügigkeit (Art. 15) sowie in Verbindung mit den
Rechten der Arbeitgeber (Art. 29 Abs. f) wird dieses Recht nochmals -

allerdings in etwas anderen, mit Art. 23 nicht abgestimmten Worten -

bestärkt.
Im Unterschied zur Bill of Rights der SALC schweigt sich der En t -

w u r f d e s A N C204 zur Unternehmer- sowie Gewerbefreiheit aus. Die-

ser Mangel wird auch nicht durch die Gewährleistung einer - die Unter-

nehmer- sowie Gewerbefreiheit einschließenden - (allgemeinen) Berufs-
freiheit korrigiert, wie das für Deutschland nach Art. 12 Abs. 1 des

Grundgesetzes zutrifft205 1 1Die Bill of Rights des ANC beschränkt sich in

diesem Bereich auf eine Gewährleistung des gleichen Zuganges zu Ar-

200 Vgl. zu den Einwänden gegenüber einer vergleichbaren Schranke im Zusammenhang
mit dem Recht auf Schutz der Privatsphäre schon den Text bei Fn. 187, ferner die Ausfüh-

rungen später sub 8.
201 Siehe die Ausführungen oben nach Fn. 142: Konservierung des rassischen Kapitalis-

mus und der Apartheid in einer neuen Form.
202 Vgl. Art. 14 (Fn. 100).
203 So die Kommission in ihrem Zwischenbericht (Fri. 101), 356, unter Hinweis auf die

Entwicklung in Osteuropa und der früheren Sowjetunion.
204 A.a.0. (Fri. 97).
205 Vgl. nur die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 50, S. 290, 362-364.
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beitsverhältnissen206, garantiert also eine Berufsfreiheit nicht in bezug
auf selbständige Tätigkeiten 207. Da auch ein Auffanggrundrecht, wie es

in Gestalt der allgemeinen Handlungsfreiheit gemäß Art. 2 Abs. 1 des

Grundgesetzes existiert208, fehlt209, genießt die Unternehmer- sowie Ge-

werbefreiheit nach den Vorstellungen des ANC keinen direkten grund-
210rechtlichen Schutz

Interpretatorisch nicht undenkbar erscheint es jedoch, die Unterneh-

mer- sowie Gewerbefreiheit als durch Art. 11 Abs. 2 des ANC-Ent-

WUrfS211 mitgewährleistet anzusehen. Die Bestimmung lautet: Alle Män-

ner und Frauen sowie gesetzmäßig errichteten Vereinigungen sind zur

verträglichen Nutzung ihrer Eigentumsrechte befugt, einschließlich des

Rechts, Eigentum in Jedem Teil des Landes zu erwerben, zu gebrau-
chen oder zu veräußern.

Ähnlich stellt sich die Lage aufgrund des E n t w u r f s d e r 1 F p212 dar.

Auch dieser garantiert die Unternehmer- sowie Gewerbefreiheit nicht

ausdrücklich, sondern allenfalls mittelbar als Ausfluß der Eigentumsfrei-
heit (Art. 7 Abs. 1)213 und der Vertragsfreiheit (Art. 13 Abs. 2)214 oder
im Rahmen der Berufsfreiheit (Art. 13 Abs. 1)215.

Diese sowohl in dem Entwurf des ANC als auch dem der IFP f eh -

lende (bzw. nicht hinreichend klare) grundrechtliche Absiche-

rung der Unternehmer- sowie Gewerbefreiheit könnte, bleibt dieser

Mangel in einer neuen Verfassung erhalten, der gesamten Reform

s c h a d e n. Das gilt besonders mit Blick auf die zahlreichen in dem ANC-

206 So Art. 6 Abs. 11.
207 Auch Art. 3 Abs. 5 des ANC-Entwurfs greift zu kurz, der alle Wahlberechtigten

befügt, SiCh für irgendeine Stelle oder Behörde innerhalb der Regierung oder der Ver-

waltung zu bewerben und dort beschäftigt zu sein. Desgleichen hilft das Recht auf Arbeit

(Art. 10 Abs. 13) nicht weiter.
208 Vgl. die Nachweise oben in Fn. 167
209 Siehe die vorstehenden Darlegungen unter a), beginnend bei Fn. 167
210 Vgl. auch die Kritik der Regelungen durch die South African Law Commission in

ihrem Zwischenbericht (Fn. 101), 357.
211 A.a.0. (Fn. 97).
212 A.a.0. (Fri. 109).
213 Art. 7 Abs. 1 lautet: Jeder hat das Recht, Eigentum gesetzmäßig in der Republik

innezuhaben und zu gebrauchen.
214 Art. 13 Abs. 2 ist wie folgt gefaßt: Jeder Geschäftsfähige hat die Freiheit, in unge-

zwungener Ausübung seiner Rechte sowie Freiheiten und allgemein zur Förderung seiner
Interessen mit anderen Verträge abzuschließen.

215 Nach dieser Bestimmung ist jeder zu gleichen Arbeitsmöglichkeiten und zur freien
Berufswahl berechtigt.
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Entwurf anzutreffenden sozialen Versprechungen216, deren Erfüllung -

ob als subjektive (Grund-)Rechte oder als objektivrechtliche Staatsziele -

eine prosperierende Wirtschaft voraussetzt, die ohne eine verfassungs-
rechtlich garantierte, zu Investitionen ermunternde Unternehmer- und

217Gewerbefreiheit nicht zu erreichen sein wird

g) Berufsfreiheit

Wie eben218 iM Zusammenhang mit der Unternehmer- und Gewerbe-

freiheit erwähnt, garantiert die B i 11 o f R i g h t s d e s A N C219 lediglich
das Recht auf gleichen Zugang zu Arbeitsverhältnissen (Art. 6 Abs.

11), nicht aber allgemein das Recht, einen Beruf frei zu wählen und aus-

zuüben. Demgegenüber ist diese Freiheit in den G r u n d r e c h t s k a t a -

1 o g d e r S A L C220 - IM Zusammenhang mit der Freizügigkeit - aufge-
nommen. Der einschlägige Art. 15 lautet: &gt;Jeder hat das Recht in

jedem erlaubten Unternehmen, Geschäft, Handwerk oder ähnlichem Tä-

tigkeitsbereich an irgendeinem Ort (innerhalb Südafrikas) zu arbei-

ten.221. Kürzer heißt es in Art. 13 Abs. 1 des IFP-EntwurfS222:

jeder soll zur freien Wahl des Berufs berechtigt sein. Da der Schutz

der Berufswahl ohne die gleichzeitige Gewährleistung der Berufsaus-

übung leerliefe, muß man Art. 13 Abs. 1 in diesem weiteren, die Berufs-

ausübung einschließenden Sinne verstehen. Eine dahin gehende ausdrück-
liche Garantie auch der Berufsausübung wäre jedoch eindeutiger und

damit vorzuziehen.

216 Siehe Art. 10 des ANC-Entwurfs, überschrieben Sozial-, Ausbildungs-, Wirt-

schafts- und Wohlfahrtsrechte, dazu näher nachstehend unter 5.
217 Mittelbar anerkennt diesen Zusammenhang auch der ANC, wenn er in Art. 11 sei-

nes Entwurfs bestimmt: Die Gesetzgebung über wirtschaftliche Gegenstände soll von

dem Prinzip geleitet werden, die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und dem privaten
Sektor mit Blick darauf zu unterstützen, daß das Wachstum gefördert und die ganze

Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen versorgt werden. Vgl. auch v a n d e r Vy -

v er (Fn. 7), 745, 771, der vor einer Mystifizierung einer Bill of Rights nachdrücklich mit

den Worten warnt, als ob man - durch das Inkrafttreten einer Freiheitscharta - alle sozia-

len, ökonomischen und politischen Probleme einer Entwicklungsgesellschaft lösen

könnte.
218 Siehe den Text unter f) bei Fn. 205-207.
219 A.a.0. (Fn. 97).
220 A.a.0. (Fn. 101).
221 Vgl. ergänzend auch Art. 27 Abs. b des SALC-Entwurfs (Fri. 97): &gt;Jeder hat das

Recht, Arbeit gemäß den Grundsätzen von Angebot und Nachfrage zu erhalten und dem-

entsprechend von den verfügbaren Arbeitsgelegenheiten Gebrauch zu machen.
222 A.a.0. (Fn. 109).
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h) Eigentumsfreiheit
Die verfassungsrechtliche Ausgestaltung der Eigentumsfreiheit ist von

entscheidender Bedeutung für die Wirtschaftsordnung des
betreffenden Staates. Ohne einen ausreichenden Schutz des Eigentums
kommt die Initiative des einzelnen und damit alsbald auch die der gesam-
ten Wirtschaft zum Erliegen. Für eine Verfassungsreform bestehen inso-

weit ähnliche Abhängigkeiten wie bei der grundrechtlichen Verankerung
der Unternehmer- sowie Gewerbefreihe,t223.

Ein Weiteres tritt für Südafrika hinzu. Angesichts der durch die

Apartheids-Gesetze, insbesondere den &quot;Black Land Act&quot; von

1913224 und den &quot;Development Trust and Land Act&quot; von 1936225 er-

zwungenen Vertreibung der Schwarzen, aber auch anderer Be-

völkerungsgruppen von ihrem angestammten Grund und Bo-
de n226 stellen sich in Südafrika vielfach zwischen alten und neuen

Eigentümern die gleichen Probleme wie in Ostdeutschland. Während das
deutsche Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen227 vor dem Hin-

tergrund der in der Verfassung geschützten Eigentumsfreiheit (Art. 14

Abs. 1) einen Ausgleich zwischen den kollidierenden Interessen zu errei-
chen versucht hat, steht eine vergleichbare Regelung in Südafrika noch
auS228. Einen Vorgeschmack auf den zu lösenden Konflikt erhielten die

223 Siehe oben den Text nach Fn. 215.
224 Vgl. oben Fn. 7 mit den dazugehörigen Ausführungen.
225 Siehe nochmals vorstehend Fn. 7 mit dem einschlägigen Text; vgl. ferner z.B. Sek-

tion 13 und 17 des &quot;Group Areas Act&quot; von 1966 (Fn. 7).
226 Vgl, die Darlegungen in Fn. 12.
227 Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz) in der Fassung

vom 18.4.1991, Bundesgesetzblatt Teil 1, 957, berichtigt S. 1928. Vgl. ergänzend auch die

Verordnung über die Anmeldung vermögensrechtlicher Ansprüche in der Fassung vom

11.10.1990, Bundesgesetzblatt Teil 1, 2162, und die Verordnung zum Vermögensgesetz
über die Rückgabe von Unternehmen (Unternehmensrückgabeverordnung) vom 13.7.1991,
Bundesgesetzblatt Teil 1, 1542.

228 Vgl. aber das &quot;White Paper on Land Reform der südafrikanischen Regierung, das
am 12.3.1991 in das Parlament eingebracht wurde (siehe den Bericht &quot;Turning-Point in SA

History-FW&quot;, The Citizen vom 13.3.1991, 1 f.). In seinem Abschnitt D (S. 17-24) wird

vorgeschlagen, mehrere, den Erwerb und die Nutzungen von Eigentum durch insbeson-
dere Schwarze beschränkende Gesetze aufzuheben oder zu ändern. Als praktische Folge
wurden unter anderem der &quot;Black Land AcC von 1913 und der &quot;Group Areas Act&quot; von

1966 aufgehoben (vgl. oben den Text in Fn. 10) sowie der &quot;Upgrading of Land Tenure

Rights Act&quot; und der &apos;Tess Formal Township Establishment AcC, in Kraft seit dem
5.71991, verabschiedet. - Siehe zum &quot;White Paper&quot; auch &quot;A Deep Fear of Change&quot;, Sun-

day Star von 1Z3.1991, 14, einerseits, und &quot;This Reform is Flawed&quot;, Sowetan vom

13.3.1991, 6, andererseits (wo allerdings einschränkend bemerkt wird, daß den Opfern
von Zwangsumsiedlungen nicht in jedem Fall ihr ursprünglicher Grund und Boden zu-
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Südafrikaner erstmals, als 112 Schwarze das Gelände einer jetzt einem

Weißen gehörenden Farm in der Nähe Ventersdorps besetzten, das sie

1978 nach über 30jähriger Nutzung aufgrund der Aparthelds-Gesetze
hatten verlassen müssen. Ein Gericht in Pretoria ordnete im Juni 1991

229schließlich die Räumung des Farmgeländes von den Schwarzen an

Eine Befriedung in Fällen dieser Art wird maßgeblich davon abhängen,
ob die Eigentumsfreiheit in einer neuen Verfassung nur solche einfachge-
setzlichen Regelungen ermöglicht, die von allen Betroffenen letztlich als

gerecht empfunden werden.
Die SALC anerkennt, daß eine Neuverteilung des Grund und Bo-

dens notwendig sein dürfte230. Daraus zieht die Kommission jedoch
nicht die Konsequenz, daß eine Enteignung angesichts öffentlicher Fi-

nanznot auch ohne Entschädigung möglich sein müsse. Vielmehr nimmt

sie bewußt in Kauf, daß die Eigentumsfreiheit ggf. einer Neuvertellung
des Grund und Bodens im Wege steht231. Alles andere laufe auf eine

Verstaatlichung unter dem Deckmantel einer Enteigung hinauS232.

Dementsprechend ist der die Eigentumsfreiheit und die Enteignung re-

gelnde Art. 22 des SALC-EntwurfS233 abgefaßt: (a) jeder hat das Recht,
allein oder zusammen mit anderen Inhaber von privatem Eigentum zu

sein oder zu werden oder ein dingliches Recht an privatem Eigentum in-

nezuhaben oder ein solches Recht zu erwerben oder Berechtigter irgend-
eines anderen Rechtes zu sein oder zu werden. (b) Der Gesetzgeber kann

im öffentlichen Interesse und gegen Zahlung einer gerechten Entschädi-

gung, welche im Streitfalle gerichtlich festzulegen ist, zur Enteignung je-
den Eigentums oder anderer Rechte ermächtigen.&quot;

Ähnlich wie der Vorschlag der SALC ist die Eigentumsregelung, die in

dem Verfassungsentwurf der lFp234 als Art. 7 enthalten ist: (1) jeder
hat das Recht, Eigentum gesetzmäßig in der Republik innezuhaben und

rückgegeben werden soll). - Vgl. schließlich noch die Presseerklärung des ANC zum

&quot;White Paper&quot; vom 12.3.1991, deren Schlußsätze lauten: Landreform bedeutet Neuver-

teilung des Landes. Dieses Dokument (das &apos;White Paper&apos;) lehnt ausdrücklich eine Neuver-

teilung des Landes ab-.
229 Siehe dazu naher &quot;Land Wrongs Need Righting&quot;, The Star vom 5.6.1991, 12, &quot;Law

and justice&quot;, Business Day vom 4.6.1991, 6, und &quot; 112 Squatters at Goedgevonden to Be

Evicted&quot;, The Citizen vorn 4.6.1991, 4.
230 Vgl. den Zwischenbericht (Fn. 101), 358.
231 Siehe erneut den Zwischenbericht (Fn. 230).
232 So der Zwischenbericht (Fn. 101), 363, in Auseinandersetzung mit dem eigentums-

rechtlichen Art. 11 des ANC-Entwurfs (Fn. 97) einer Bill of Rights.
233 A.a.0. (Fn. 101).
234 A.a.0. (Fn. 109).
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zu gebrauchen. (2) Niemandem darf sein Eigentum ohne ein ausreichen-
des Verfahren entzogen werden; eine Enteignung ist nur in Form eines

Gesetzes zulässig, wenn sie zum Wohle der Allgemeinheit erfolgt und
wenn eine gerechte und faire Entschädigung pünktlich gezahlt wird. (3)
Land und Bodenschätze dürfen nicht enteignet werden, es sei denn für
das allgemeine Wohl und in Übereinstimmung mit Gesetzen, die eine ge-
rechte Entschädigung vorsehen.
Auch der ANC will in seinem Entwurf235 das Eigentum geschützt

sehen: Alle Männer und Frauen sowie gesetzmäßig errichteten Vereini-

gungen sind zur verträglichen Nutzung ihrer Eigentumsrechte befugt,
einschließlich des Rechts, Eigentum in jedem Teil des Landes zu erwer-

ben, zu gebrauchen oder zu veräußern (Art. 11 Abs. 2). Ausgenom-
men hiervon sind aber von vornherein alle Naturschätze236; sie gehö-
ren dem Staat (so Art. 11 Abs. 3). Praktisch läuft dies allerdings nicht
auf eine Verstaatlichung insbesondere der rund 1.000 Gold-,
Chrom-, Vanadium, Nickel- und sonstigen Minen237 hinaus. Die Vor-

schrift ist nämlich ausdrücklich nur auf alle Naturschätze beschränkt,
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verfassung nicht im Eigen-
tum irgendeiner Person stehen. Immerhin soll der Staat nach Art. 11

Abs. 4 aber die Befugnis haben, die Ausbeutung der Naturschätze zu

regeln, Konzessionen zu vergeben und über Regalien zu entscheiden. Da
sich diese Vorschrift auch auf Naturschätze in privater Hand bezieht,
können Eigentümern insoweit ihre Nutzungsmöglichkeiten beschnitten

werden, was in das Eigentum eingreift238. Diese Befugnis des Staates ist

zwar mit seiner Pflicht verknüpft, eine angemessene Entschädigung für
den Fall zu zahlen, daß eine Beeinträchtigung irgendeines gesetzmäßig
erlangten Rechtes vorliegt. Während die Entschädigung hier angemes-
sen sein muß, hat sie in Fällen einer Enteignung gerecht zu sein (vgl.
Art. 11 Abs. 9). Diese Abweichung nährt den Verdacht, der ANC wolle
die Eigentümer bei einer Enteignung im Zusammenhang mit Naturschät-

235 A.a.0. (Fn. 97).
236 Der Entwurf versteht diesen Begriff im weiteren Sinne, begreift darunter z.B. auch

Vorkommen über der Erdoberfläche einschließlich der Luft; vgl. näher den Wortlaut des
Art. 11 Abs. 3.

237 Siehe zu diesen Angaben sowie weiteren Einzelheiten das Official Yearbook of the

Republic of South Africa 1991/92 (Fn. 5), 94-104.
238 Vgl. für Deutschland statt vieler P 1 e r o t h / S c h 1 i n k (Fn. 162), 236 (Rdnr. 1007):

Durch die Eigentumsgarantie ist auch die Nutzung des Eigentums (geschützt). Der Eigen-
tümer hat die Freiheit, sein Eigentum nicht nur schlicht zu behalten, sondern auch es zu

verwenden, zu verbrauchen und zu veräußern.
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zen schlechter stellen als bei sonstigen Enteignungen. Um dem zu begeg-

nen, empfiehlt es sich, das Wort gerecht einheitlich zum Maßstab für
239alle Entschädigungen zu machen

Bei der Bestimmung dessen, was eine gerechte Entschädi-

gung ist, soll die Notwendigkeit berücksichtigt werden, einen der Bil-

ligkeit entsprechenden Ausgleich zwischen dem Interesse der Allgemein-
heit und dem Interesse der Betroffenen zu erreichen (so Art. 11 Abs. 9).
Mit dieser Entschädigungsregelung lehnt sich der ANC-Entwurf bewußt

240
an Art. 14 Abs. 3 Satz 3 des Grundgesetzes an wonach die Entschädi

gung unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und
der Beteiligten zu bestimmen ist. Eine andere Regelung, die des Art. 14

Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes, übernimmt der ANC-Entwurf in Art.

11 Abs. 8 sogar fast wörtlich: Jeder derartige (Eigentums-)Entzug darf

nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und

Ausmaß der zu zahlenden Entschädigung regelt. Auch bei den tatbe-

standlichen Voraussetzungen der Enteignung im übrigen scheint sich
der ANC-Entwurf teilweise am Grundgesetz (Art. 14 Abs. 3 Satz 1) zu

orientieren, wenn er in Art. 11 Abs. 7 festlegt: NiemandeM241 darf sein

Eigentum entzogen werden, es sei denn wegen eines öffentlichen Nutzens

oder eines öffentlichen Zweckes einschließlich desjenigen, die Ziele der

Verfassung zu verwirklichen.
Eines dieser Ziele ist in Art. 11 Abs. 5 aufgestellt: Der Staat kann

durch Gesetze Schritte unternehmen, um die Auswirkungen der vergan-

genen gesetzlichen Benachteiligungen in bezug auf die Nutzung von Ei-

gentumsrechten zu überwinden. Hintergrund dieser Regelung sind die

eingangS242 erwähnten Ungerechtigkeiten, die Schwarzen durch den
&quot;Black Land AcC und andere Gesetze widerfuhren und die in der Einlei-

tung zu dem ANC-Entwurf243 mit den Worten bedacht werden: An der

Vergangenheit haben aufeinanderfolgende rassistische Regierungen ab-
sichtlich und mitleidslos auf den Eigentumsrechten der Schwarzen her-

umgetrampelt. Mit Blick auf diese Geschehnisse eröffnen die soeben be

239 Siehe für Deutschland Art. 15 des Grundgesetzes, wo für die Entschädigung auch
im Falle der Vergesellschaftung von Grund und Boden, der Naturschätze und Pro-

duktionsmittel die für die Enteignung maßgebenden Entschädigungsregelungen (Art. 14

Abs. 3 Satz 3 und 4) für entsprechend anwendbar erklärt werden.
240 Vgl. die Einführung zu dem Arbeitsdokument (Fn. 97), XIII.
241 Art. 11 Abs. 7 spricht von (natürlichen) Personen und juristischen Personen.
242 Siehe oben den Text nach Fn. 224.
243 A.a.0. (Fn. 97), XIII.
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handelten Enteignungsvorschriften des ANC-Entwurfs (Art. 11 Abs. 7

und 8)244 ein weites Anwendungsfeld245.
Dem steht ein nur beschränkter Rechtsschutz gegenüber: Die

Anrufung eines Gerichtes soll im Falle eines Streites über die Höhe der

Entschädigung oder ihre Art der Gewährung vorgesehen werden (Art.
11 Abs. 10). Mit anderen Worten kann sich ein Enteigneter zwar gegen
eine zu geringe Entschädigung oder z.B. gegen ihre zu späte Auszahlung
gerichtlich zur Wehr setzen, nicht aber gegen die Enteignung selbst oder
die Art der Entschädigung (Geld, Ersatzland, Wertpapiere).

Etwas anderes gilt lediglich dann, wenn neben dem Rechtsschutz auf-

grund des Art. 11 Abs. 10 noch der a 11 g e m e i n in Art. 2 Abs. 24 des

ANC-Entwurfs gegen Akte der Verwaltung eröffnete gerichtliche
R e c h t s s c h u t z zum Tragen kommt. Dann dürfte Art. 11 Abs. 10 nicht
als eine Art. 2 Abs. 24 verdrängende, spezielle Norm zu deuten sein.

Eine derartige Ausschaltung des Art. 2 Abs. 24 dürfte vom ANC wohl
nicht gewollt sein246. Vielmehr ist Art. 11 Abs. 10 vermutlich Art. 14

Abs. 3 Satz 4 des Grundgesetzes nachgebildet (Wegen der Höhe der

Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen
Gerichten offen.). Dafür spricht jedenfalls der schon erwähnte247 UM-

stand, daß sich der ANC bei den Enteignungsregelungen von Art. 14

Abs. 3 des Grundgesetzes hat beeinflussen lassen.
Die Übernahme der deutschen Regelung ist für Südafrika aber n i c h t

empfehlenswert, weil sie zu einem doppelglelsigen Rechts-

w e g führt248: Wegen der Höhe der Entschädigung können in Deutsch-

244 Siehe oben den Text, beginnend nach Fri. 240.
245 Vgl. auch die Beurteilung in der Einleitung des ANC-Entwurfs (Fn. 97), die sich an

den vorstehend nach Fn. 243 zitierten Text anschließt: Die Frage des Zuganges zum

Grund und Boden kann nicht ignoriert werden. - Siehe ferner den &quot;Land ReporC des

ANC vom November 1990, in dem sich diese Organisation für eine größere Neuverteilung
des Grund und Bodens in Südafrika durch ein gezieltes staatliches Programm einsetzt, in

dessen Rahmen u.a. auch eine Verstaatlichung befürwortet wird. Vgl. ergänzend &apos;Tarming
the Land&quot;, Business Day vom 22.11.1990, 8, wo über die Auffassung der Development
Bank berichtet wird, daß zwischen 25-40 % des zum Ackerbau geeigneten Landes in Süd-
afrika innerhalb kurzer Zeit an schwarze Farmer verkauft werden könnte, darunter zu

einem erheblichen Teil (2 Millionen Hektar) Land, das die Regierung aus Gründen der

Apartheld erworben, aber noch nicht zugeteilt habe.
246 Entgegengesetzter Meinung im Ergebnis die SALC in ihrem Zwischenbericht (Fn.

101), 361-363, in Auseinandersetzung mit den Enteignungsvorschlägen des ANC, wobei

sie allerdings Art. 2 Abs. 24 des ANC-Entwurfs übersieht.
247 Siehe oben den Text bei Fn. 240.
248 Vgl. näher dazu beispielsweise F.0. K o p p, Verwaltungsgerichtsordnung (8. Aufl.,

1989), § 40 Anm. 57-60.
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249land die ordentlichen, d.h. die Zivilgerichte angerufen werden für

Klagen gegen die Enteignung selbst steht der Rechtswg zu den Verwal-

tungsgerichten250 oder zum Bundesverfassungsgericht offen251. Diese ge-
teilte Zuständigkeit erklärt sich historisch aus der Einschätzung des Ver-

fassungsgebers, daß die Rechte des einzelnen gegenüber der Verwaltung
von den Zivilgerichten besser geschützt werden würden als von den aus

der Exekutive erwachsenen Verwaltungsgerichten252. Da diese Annahme
nicht (mehr) zutrifft, ist diese Zweispurigkeit einem effektiven Recht-
schutz eher abträglich als förderlich253. Daher hat es immer wieder For-

derungen gegeben, sie zu beseitigen254. Ein Grund, eben diesen doppel-
gleisigen Rechtsweg in Südafrika für Enteignungen vorzusehen, wie dies
anscheinend der ANC zu tun gedenkt, dürfte somit nicht angezeigt sein.

Selbst wenn nach dem zuvor Gesagten der allgemeine Rechtsschutz des
Art. 2 Abs. 24 des ANC-Entwurfs neben den für die Höhe der Entschä-

digung oder ihre Art der Gewährung geltenden Rechtsschutz nach Art.

11 Abs. 10 des ANC-Entwurfs tritt, greifen diese beiden Möglichkeiten
dennoch zu kurz. Sie eröffnen nämlich keinen Rechtsschutz, wenn ein

Betroffener eine durch Gesetz erfolgende Enteignung anfechten will.
Einen gerichtlichen Rechtsschutz gegen eine solche - nach Art. 11 Abs. 8

des Entwurfs zulässige255 - Enteignung sieht die Bill of Rights des ANC
nicht vor. Die an sich einschlägige Vorschrift des Art. 2 Abs. 24 räumt

zwar jedem durch einen Akt der Verwaltung nachteilig Betroffenen ge-

249 Siehe erneut Art. 14 Abs. 3 Satz 4 des Grundgesetzes.
250 So gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung für die sogenannte

Administrativenteignung, d.h. die Enteignung auf Grund eines Gesetzes (Art. 14 Abs. 3
Satz 2 des Grundgesetzes).

251 So gemäß 5 90 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes für die sogenannte Legalent-
eignung, d.h. die Enteignung durch Gesetz (Art. 14 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes).

252 Vgl. nur B.-0. Bryde, in: 1. von Münch (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar (3.
Aufl., 1985), Art. 14 Anm. 94.

253 Siehe beispielsweise die Kritik durch B r y d e, a.a.O., Art. 14 Anm. 96 (Unzuträg-
lichkeiten der Zweispurigkeit) und Anm. 108 (verfehlten Rechtswegbestimmung des
Art. 14 Abs. 3 Satz 4 des Grundgesetzes).

254 Vgl. nur die Darstellung mit Nachweisen bei 0. K i in in i n i c h, in: Bonner Kom-

mentar zum Grundgesetz (Stand: September 1991), Art. 14 Anm. 404. - Für die praktisch
bedeutsamen Enteignungen nach dem Baugesetzbuch (55 85ff.) hat der Gesetzgeber die

Rechtswege zusammengeführt. Danach kann z.B. der Enteignungsbeschluß (5 112 des

Baugesetzbuches), obwohl Verwaltungsakt, durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung
vor dem Landgericht, Kammer für Baulandsachen, angefochten werden (5 217 Abs. 1

Satz 1 und 4 Baugesetzbuch), ein Spruchkörper, der sich aus drei Richtern der Zivilge-
richtsbarkeit und zwei Richtern der Verwaltungsgerichtsbarkeit zusammensetzt (vgl. § 220

Baugesetzbuch).
255 Siehe oben den Text nach Fn. 240.
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richtlichen Rechtsschutz unter anderem wegen der Überschreitung
der gesetzlichen Ermächtigung ein. Mit dieser Formulierung erfaßt die

Bestimmung aber nur Enteignungen auf Grund eines Gesetzes (Admi-
nistrativenteignungen), nicht hingegen - abweichend von der Rechtslage
nach dem GrundgeSetZ256 - solche durch Gesetz (Legalenteignungen).
Diese verfassungsrechtliche Schutzlosigkeit gegenüber Legal-
e n t e i g n u n g e n ist um so fragwürdiger, als der Entwurf des ANC dem

Staat die Freiheit läßt, zwischen Legal- und Administrativenteignungen
zu wählen257.

Die Hauptbedenken gegen den ANC-Entwurf bezüglich
der Eigentumsfreiheit und der Enteignungsregelung rühren jedoch nicht

aus einigen der zuvor behandelten Bestimmungen (Art. 11 Abs. 4258 und

Abs. 10259 sowie Art. 2 Abs. 24260) her261, sondern werden durch Art. 11

Abs. 11 ausgelöst. Diese Vorschrift lautet- Die vorangehenden Bestim-

mungen sollen nicht dahin gehend ausgelegt werden, als ob sie der Befug-
nis des Staates in irgendeiner Weise entgegenstehen, solche Maßnahmen

zu ergreifen, wie sie in irgendeiner demokratischen Gesellschaft zur Kon-

trolle, zur Nutzung oder zum Erwerb von Eigentum gemäß dem allge-
meinen Interesse als notwendig erachtet werden. Ebenfalls sollen die

256 Der Rechtsweg gegen Akte des Gesetzgebers ist gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 1 des

Grundgesetzes garantiert. Danach steht der Rechtsweg demjenigen offen, der durch die

öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird. Zur öffentlichen Gewalt zählen
nicht nur - wie meist angenommen wird - Akte der Exekutive, sondern auch solche der

Legislative; vgl. dazu näher mit Nachweisen pro und contra J. L ü c k e, Begründungs-
zwang und Verfassung (1987), 63-65. Selbst wenn man der entgegengesetzten Meinung
folgt, ändert sich an dem Ergebnis, daß auch der Rechtsschutz gegen Akte des Gesetzge-
bers verfassungsrechtlich geschützt ist, nichts, da Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 (abstrakte Normen-
kontrolle), Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a (Verfassungsbeschwerde) und Art. 100 Abs. 1 des

Grundgesetzes (konkrete Normenkontrolle) ausdrücklich einen Rechtsschutz unmittelbar

gegen Akte der Legislative vorsehen. Vgl. nur die Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts Bd. 24, S. 33, 49-51, und Bd. 45, S. 297,334.

257 In Deutschland beschränkt der Verfassungstext (Art. 14 Abs. 3 Satz 2 des Grundge-
setzes) zwar ebenfalls nicht explizit die Wahl zwischen Legal- und Admininistrativenteig-
nung. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen Bd. 24, S. 367,
401-403, und Bd. 45, S. 297, 324-332, Legalenteignungen jedoch- wegen des gegenüber
Administrativenteignungen verminderten Rechtsschutzes - nur in eng begrenzten Fällen

für zulässig erachtet.
258 Siehe die Ausführungen bei Fri. 238.
259 Vgl. die Darlegungen nach Fri. 245.
260 Siehe ebenda (Fri. 259).
261 Vgl. aber die viel weitergehende Kritik, die sich die bisher erörterten Regelungen

des Art. 11 des ANC-Entwurfs durch die SALC in ihrem Zwischenbericht (Fri. 101),
360-364, gefallen lassen müssen.
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vorangehenden Bestimmungen den Staat nicht hindern, die Umwelt

zu erhalten oder Monopole zu regulieren oder einzuschränken oder die

Zahlung der Steuern oder anderer Abgaben oder Geldstrafen sicherzustel-

len. Die beträchtliche Unschärfe dieser A u s n a h m e v o r s c h r i f t bzw.

die nur äußerst allgemein und pauschal festgelegten Voraussetzungen, un-

ter denen von den vorangehenden Bestimmungen soll abgewichen wer-

den können, machen es dem Staat leicht, sich auf allen Gebieten seiner

eigentums- und entschädigungsrechtlichen Fesseln zu entledigen. Ange-
sichts dieser weitestgehenden Freiheit werden die in Art. 11 Abs.

2 und Abs. 7-9 des ANC-Entwurfs enthaltenen e i g e n t u in s r e c h t 11 -

chen Sicherungen nahezu völlig entwertet262. Art. 11 Abs. 11

des ANC-Entwurfs öffnet daher einer e n t s c h ä d i g u n g s 1 o s e n Ve r -

staatlichung Tür und Tor. Angesichts der vom ANC263, darunter

auch von M a n d e 1 a264, immer wieder ins Spiel gebrachten Nationalisie-

rung ist dies nicht dazu angetan, Investoren zu Engagements in Südafrika

zu bewegen, auf die das Land wegen seiner darniederliegenden und noch

unter den Auswirkungen des vergangenen Boykotts leidenden Ökonomie

angewiesen ist.

Eine a n d e r e B e w e r t u n g würde nur dann Platz greifen, wenn die

in Art. 15 Abs. 4 des ANC-Entwurfs - in Anlehnung an Art. 19 Abs. 2

des Grundgesetzes - enthaltene We s e n s g e h a 1 t s g a r a n t i e265 auf Art.

262 Siehe auch die insoweit zutreffende Bewertung des Art. 11, besonders seines Abs.

11, durch die SALC in ihrem Zwischenbericht (Fn. 101), 364: Diese Vorschriften seien als

eine Regelung anzusehen, die unverhüllt und willkürlich Verstaatlichungen jeden beliebi-

gen privaten Eigentums gestatten würden.
2&apos;3 Siehe dazu nur oben den Text in Fri. 245 zum &quot;Land ReporC des ANC vom No-

vember 1990. Differenzierter, die Nachteile einer Verstaatlichung (Kapitalflucht, Emigra-
tion von Fachkräften etc.) erkennend, äußert sich der ANC in seinem &quot;Discussion Docu-

ment on Economic Policy&quot;, abgedruckt als Dokument Nr. 19/1991 des United Nations

Centre against Apartheid, 4f.
264 Vgl. &quot;Mandela Repeats Stand on Nationalisation&quot;, The Citizen vom 27.6.1990, 3

(Die Nationalisierung gewisser Schlüsselindustrien könnte der einzige Weg sein, um die

Ressourcen der südafrikanischen Weißen mit den Schwarzen zu teilen.), &quot;Nationallsation

Not Final-ANC&quot;, The Star vom 1.10.1991, 3 (Der ANC werde Minen und Finanzein-

richtungen nationalisieren, weil die Mehrheit der Bevölkerung keinen Zugang zu den Res-

sourcen Südafrikas habe). Diese Erklärungen Mandelas fügen sich ein in seine Äuße-

rung, die er kurz vor seiner Entlassung aus der Gefangenschaft im Februar 1990 machte:

Die Verstaatlichung der Minen, der Banken und Monopolindustrien ist die Politik des

ANC und ein Wechsel oder eine Modifikation unserer Ansichten ist nicht vorstellbar

(zitiert nach &quot;ANC Shifts from Dogma&quot;, The Star vom 27.2.1991, 18). Ihren Niederschlag
hat diese Politik in der &apos;Treedom Charter&quot; des ANC vom 26.5.1955, abgedruckt u.a. im

Jahrbuch des öffentlichen Rechts 1986, 693-695, gefunden.
265 Siehe dazu allgemein noch später sub 9 bei Fri. 454.
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11 anwendbar wäre. Das ist offensichtlich aber nicht gewollt. Der frag-
würdige Art. 11 Abs. 11 würde durch Art. 15 Abs. 4 nämlich vollständig
um seine Wirkung gebracht werden, widerspricht er doch erkennbar der

Wesensgehaltsgarantle. Deshalb ist Art. 11 Abs. 11 nur als eine gegenüber
der Wesensgehaltsgarantie spezielle, von ihr ausgenommene Regelung
verständlich. Seiner Anwendung sind folglich keinerlei Schranken gesetzt.

266Er ist deshalb abzulehnen

i) Sonstige Freiheitsrechte

Die Grundrechtskataloge, wie sie von der SALC267, dem ANC268 und
der lFp269 vorgeschlagen werden, beinhalten zahlreiche weitere Freiheits-
rechte, die hier nicht alle näher dargestellt werden können. Diese Zurück-

haltung betrifft aber weitestgehend Grundrechte, die meist einen dem

Grundgesetz ähnlichen Schutz gewährleisten, so daß schon von daher
eine detailliertere Erörterung nicht vonnöten ist.

Angesichts der unter den Apartheids-Gesetzen270 erfolgten Beschrän-

kungen der F r e i z ü g 1 g k e i t hat ein auf die Möglichkeit zielendes
Grundrecht, an jedem Ort innerhalb des betreffenden Staates Aufenthalt
und Wohnsitz zu nehmen271, eine herausragende Relevanz. Daher ver-

wundert es nicht, daß sowohl der Entwurf der SALC272 als auch der des
ANC273 die Freizügigkeit in dem eben genannten Sinne garantiert wissen
wollen. Im Ergebnis nicht anders verhält es sich mit der Bill of Rights der
lFp274.

Nicht weniger wichtig ist mit Blick auf die jüngste Vergangenheit Süd-

afrikas, z.B. das Verbot des ANC275, die Vereinigungsfreiheit.
Dieses Grundrecht findet sich in Art. 17 des SALC-, Art. 5 Abs. 1 des

266 Davon abgesehen ist er redaktionell völlig unabgestimmt z.B. mit Art. 12 Abs. 3 des
ANC-Entwurfs, wo dem Staat die Verpflichtung auferlegt wird, die Umwelt zu bewah-

ren, zu schützen und zu verbessern, während in Art. 11 Abs. 11 (nur) von Erhaltung
der Umwelt die Rede ist.

267 A.a.0. (Fn. 101).
268 A.a.0. (Fn. 97).
269 A.a.0. (Fn. 109).
270 Vgl. besonders den &quot;Group Areas AcC, Gesetz Nr. 36 von 1966 (siehe oben Fn. 7).
271 So die Auslegung des Grundrechts der Freizügigkeit (Art. 11 Abs. 1 des Grund-

gesetzes) durch das Bundesverfassungsgericht; vgl. dessen Entscheidungen Bd. 2, S. 266,
273, und Bd. 43, S. 203, 211.

272 Siehe Art. 15.
273 Vgl. Art. 2 Abs. 31.
274 Siehe Art. 9.
275 Vgl. oben den Text bei Fn. 22.
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ANC- und Art. 12 Abs. 1 des IFP-Entwurfs angemessen gewährleistet.
Gleiches gilt für Sonderfälle der Vereinigungsfreiheit: die Koalltionsfrei-
heit276 und die Freiheit, politische Parteien zu gründen277.

Ferner ist die Ve r s a m m 1 u n g s f r e 1 h e i t in den genannten Entwür-

fen sachgerecht garantiert. Alle Vorschläge beschränken den Schutz dar-

auf, sich friedlich zu versammeln278, teilweise noch - wie in Deutsch-

land279 - ergänzt durch die Worte und ohne Waffen281) bzw. und nicht
bewaffnet281. Dieser Begrenzung kommt wegen des gegenwärtig übli-

chen Mitführens von Waffen, auch sogenannter kultureller Waffen

(Speere etc.)282, bei politischen Versammlungen z.B. der IFP, des ANC
oder der AWB erhebliche praktische Bedeutung ZU283.

Des weiteren sei noch erwähnt, daß die R e 11 g i o n s f r e i h e i t284 und
- bis auf den Entwurf der SALC - auch die Gewissensf reiheit285 in

den jeweiligen Grundrechtskatalogen aufgenommen wurden.

Schließlich soll nach den Entwürfen die F r e i h e 1 t d e r P e r s o n ge-
schützt werden. Auf dieses Grundrecht wird wegen seines Zusammen-

hanges mit verfahrensrechtlichen Garantien in den verschiedenen Bill of

Rights erst an späterer Stelle (siehe unten 7.) näher einzugehen sein.

276 Siehe Art. 27 Abs. a und Art. 29 Abs. d des SALC-Entwurfs, Art. 5 Abs. 1 und

Art. 6 Abs. 1-5, 8 und 9 des ANC-Entwurfs sowie Art. 12 Abs. 1 des IFP-Entwurfs.
277 Vgl. Art. 24 Abs. a des SALC-Entwurfs, Art. 3 Abs. 6 des ANC-Entwurfs und

Art. 12 Abs. 2 des IFP-Entwurfs.
278 Siehe Art. 25 des SALC-Entwurfs sowie Art. 4 Abs. 2 des ANC-Entwurfs und

ganz ähnlich Art. 12 Abs. 1 des IFP-Entwurfs.
279 Vgl. Art. 8 Abs. 1 des Grundgesetzes.
280 So Art. 4 Abs. 2 des ANC-Entwurfs.
281 So Art. 25 des SALC-Entwurfs.
282 Vgl. zum Problem dieser Waffen z.B. den Bericht &quot;Crucial Pact on Umkhonto

Within Reach&quot;, Business Day vom 19.9.1991, 1 f.
283 Wegen der immer wieder auftretenden und anscheinend nicht in den Griff zu be-

kommenden Gewaltausschreitungen im Zusammenhang mit politischen Versammlungen
wurde die Regierung sogar unlängst in dem Komentar einer vornehmlich von Schwarzen

gelesenen Zeitung aufgefordert, politische Versammlungen zu verbieten; so &quot;Comment&quot;,
Sowetan vom 10.12.1991, 8.

284 Siehe Art. 18 des SALC-Entwurfs; Art. 5 Abs. 1-4, auch Art. 2 Abs. 32 des ANC-

Entwurfs; Art. 10 des IFP-Entwurfs.
285 Vgl. Art. 2 Abs. 32 des ANC-Entwurfs sowie Art. 10 Abs. 1 des IFP-Entwurfs.
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3. Gleichheitsrechte

In Anbetracht der jahrzehntelangen Diskriminierung der Schwarzen,
Inder und Mischlinge, die sie aufgrund der Apartheids-Gesetze286 erfuh-

ren, kommt den für Südafrika naturgemäß ein beson-
derer Stellenwert zu. Daher verwundert es nicht, wenn der allgemeine
Gleichheitssatz sowie spezielle Konkretisierungen dieses Grundrechts,
beispielsweise in Gestalt zahlreicher Diskriminierungsverbote und beson-
derer Gleichheitsrechte, ihren deutlichen Niederschlag in den Entwürfen
der SALC287, des ANC2813 und der IFP289 gefunden haben.

a) Allgemeiner Gleichheitssatz

Nach Art. 3 Abs. 1 des S A L C - E n t w u r f s hat jeder das Recht auf
Gleichheit vor dem Gesetz. Ähnlich ist Art. 1 Abs. 2 des 1 F P - E n t -

w u r f s gefaßt: Jeder ist gleich vor dem Gesetz . Mit diesen Formu-

lierungen bedient sich die Kommission und die IFP - ebenso wie Art. 3

Abs. 1 des Grundgesetzes - im wesentlichen des Textes&apos;, den die Men-

schen- und Bürgerrechtserklärung der französischen Verfassung von 1793

verwandte: Tous les hommes sont par la nature et devant la loi

(Art. 3). Die Worte vor dem Gesetz könnten wörtlich in dem Sinne

genommen werden, daß damit nicht eine Gleichheit vor dem Gesetz g e -

b e r geboten sei. Einer solchen - anfänglich für das Grundgesetz tatsäch-
lich vertretenen290 - Auslegung stehen aber von vornherein Art. 1 des
SALC- und Art. 15 Abs. 1 des IFP-Entwurfs entgegen, die - entspre-
chend Art. 1 Abs. 3 des Grundgesetzes - ausdrücklich die Gesetzgebung
als durch die Grundrechte verpflichtet erklären. Überdies wird - was den
SALC-Entwurf angeht - die Gesetzgebung in den sich an den allgemei-
nen Gleichheitssatz unmittelbar anschließenden und diesen konkretisie-
renden Diskriminierungsverboten291 explizit genannt. Der allgemeine
Gleichheitssatz des SALC- und des IFP-Entwurfs gebietet daher trotz

seiner traditionellen Fassung nicht nur eine Gleichheit bei der Gesetzes

286 Siehe einige der Gesetze, angegeben in Fn. 7 und erwähnt bei Fri. 8.
287 A.a.0. (Fri. 101).
288 A.a.0. (Fri. 97).
289 A.a.0. (Fri. 109).
290 Vgl. R. T h o m a, Ungleichheit und Gleichheit im Bonner Grundgesetz, Deutsches

Verwaltungsblatt 1951, 457-459 mit weiteren Nachweisen.
291 Siehe näher zu den fraglichen Verboten nachstehend sub b).
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anwendung durch die Exekutive und die judikative, sondern auch eine

Gleichheit bei der Rechtsetzung durch die Legislat,ve292.
Im Gegensatz zur Bill of Rights der SALC und der IFP verwendet Art.

3 Abs. 3 des AN C - E n t w u r f s für den allgemeinen Gleichheitssatz

eine andere Formel: Alle Männer und Frauen sollen gleichen Schutz

u n t er dem Gesetz haben 293. Die Gesetze werden gewissermaßen als ein

die Menschen schützendes Dach verstanden, das allen gleichermaßen zur

Verfügung stehen soll. Da die Legislative Urheber der Gesetze ist, wird

sie durch diese Wortwahl in die Pflicht genommen, das schützende
Dach für jeden gleich auszugestalten. Im übrigen ergibt sich auch für

den ANC-Entwurf die Bindung des Gesetzgebers an den allgemeinen
Gleichheitssatz aus einem Artikel, der die Grundrechte für den gesamten
Staat als bindend erklärt294. Gleichwohl ist Art. 3 Abs. 3 des ANC-

Entwurfs nicht bedenkenfrei abgefaßt. Das hängt mit dem Wort Schutz

zusammen. Der Gebrauch dieses Ausdruckes setzt den allgemeinen
Gleichheitssatz unnötigerweise der Gefahr aus, in seiner Anwendung be-

grenzt zu werden. So formuliert, könnte Art. 3 Abs. 3 nämlich dahin

(miß-)verstanden werden, als solle er den Staat lediglich zu gleichem posi-
tiven Tun verplichten, ihm aber nicht ein gleichheitswidriges Unterlassen

verwehren295.
Der allgemeine Gleichheitssatz des Grundgesetzes verbietet nach der

Auslegung, die er schon frühzeitig durch das Bundesverfassungsge-
richt erfahren hat, daß wesentlich Gleiches ungleich behandelt

wird296, es sei denn, für diese Ungleichbehandlung ist ein vernünftiger,
sich aus der Natur der Sache ergebender oder sonstwie sachlich einleuch-
tender Grund zu finden297. Derart interpretiert, steht er selbst einer Un-

292 Und zwar gleichviel, ob die Rechtsetzung durch formelle (Parlaments-)Gesetze oder
durch Verordnungen und Satzungen erfolgt; vgl. statt vieler P i e r o t h / S c h 11 n k (Fri.
162), 111 f. (Rdnr. 493).

293 Hervorh. vom Verfasser.
294 Vgl. Art. 16 Abs. 3 des ANC-Entwurfs.
295 Ein solches Verbot ist vonnöten, um eine durch den Staat ungleich vorenthaltene

Begünstigung am Gleichheitssatz messen zu können, wie dies beispielsweise im Bereich des
Sozialrechts auftreten kann. Vgl. etwa die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Bd.

55, S. 100, 111-114.
296 So die Entscheidung Bd. 1, S. 14, 52; vgl. ferner z.B. Bd. 49, S. 148, 165 mit

weiteren Nachweisen; Bd. 80, S. 109, 118. - Aus dem Schrifttum siehe statt vieler K.

Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (18. Aufl.,
1991), 176 (Rdnr. 432) und 178 (Rdnr. 438).

297 So nochmals die Entscheidung Bd. 1, S. 14, 52; vgl. außerdem z.B. Bd. 49, S. 148,
165 mit weiteren Nachweisen, Bd. 80, S. 109, 118. - Aus der Literatur siehe erneut nur

H es s e, a.a.O., 178 f. (Rdnr. 438).
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gleichbehandlung beispielsweise zu Lasten einer Rasse oder des anderen
Geschlechtes nicht entgegen, falls für diese Maßnahmen ein rechtfertigen-
der Grund vorliegt.

Entsprechendes hätte für Südafrika gemäß dem für dessen Verfassung
vorgeschlagenen allgemeinen Gleichheitssatz zu gelten. Anders verhielte

es sich jedoch, wenn in die Verfassung - wie in Deutschland298 - unter

anderem hinsichtlich der Rasse oder des Geschlechtes Diskriml-

nierungsverbote aufgenommen werden würden. Derlei Verbote ha-
ben zur Konsequenz, daß die ihnen unterfallenden Merkmale von Verfas-

sungs wegen als rechtfertigende Gründe für eine auf ihnen beruhende Un-

gleichbehandlung ausgeschlossen sind299. Solche den allgemeinen Gleich-
heitssatz konkretisierenden Bestimmungen sind mehrfach in den Entwür-

fen der SALC, des ANC und der IFP anzutreffen.

b) Spezielle Diskriminierungsverbote
Die S A L C ergänzt ihren allgemeinem Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. a),

indem sie unmittelbar an dessen Formulierung (jeder hat das Recht auf
Gleichheit vor dem Gesetz .) erklärend hinzufügt: ..., was unter an-

derem bedeutet, daß kein Akt des Staates unmittelbar oder mittelbar

irgendeine Person wegen ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlech-

tes, ihrer Religion, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer sozialen Schicht, ih-

rer Geburt, ihrer politischen oder sonstigen Meinungen oder ihrer Behin-

derungen oder anderer natürlicher Merkmale begünstigen oder benachtei-

ligen darf300.
Ganz ähnlich wie die SALC verfahren die I F P in Art. 1 Abs. 1 und

der ANC in Art. 1 Abs. 2 der von ihnen vorgeschlagenen Bill of Rights.
Der ANC beschränkt sich aber nicht auf solche generalklauselartig abge-
faßten und in einen direkten Zusammenhang mit dem allgemeinen
Gleichheitssatz gestellten Diskriminierungsverbote. Vielmehr hat er an

298 Vgl. Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes. Weitere Diskriminierungsverbote sind in Art.
3 Abs. 2, 33 Abs. 2 und 3 des Grundgesetzes enthalten.

299 Siehe zu dieser Auswirkung für Deutschland etwa P i e r o t h / S c h 11 n k (Fn. 162),
117 (Rdnr. 513).

300 Vgl. auch die Diskriminierungsverbote, die für den Zugang zu Schulen und sonsti-

gen Erziehungseinrichtungen, die vom Staat betrieben oder von ihm (mit-)finanziert wer-

den, von der SALC in Art. 21 Abs. c ihres Entwurfs aufgestellt sind. Privatschulen und

private Erziehungseinrichtungen sind von der Beachtung dieser Diskriminierungsverbote
jedoch ausgenommen (siehe Art. 21 Abs. d des SALC-Entwurfs), was die Apartheid in
diesem für ein Zusammenwachsen der Bevökerungsgruppen wesentlichen Bereich f a k -

t 1 s c h vielfach fortbestehen lassen würde; vgl. dazu auch schon oben den Text in Fn. 12.
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verstreuten Stellen zusätzliche Diskriminierungsverbote in seinen Ent-

wurf aufgenommen. Diese leiden jedoch teilweise an dem Mangel, daß sie

sachlich für einen speziellen Fall nur das wiederholen, was in Art. 1 Abs.

1 allgemein schon als Diskrimierungsverbot festgelegt ist. Das gilt Z.B.

für Art. 7 Abs. 2, der Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, der

Alleinerziehung durch einen Elternteil, der unehelichen Geburt oder der

sexuellen Ausrichtung als ungesetzlich erklärt. Gleiches trifft auf Art.

9 Abs. 3 zu, nach dem kein Kind aufgrund der Rasse, der Hautfarbe,
des Geschlechts, der Sprache, des Glaubens, der Ehelichkeit oder des Sta-

tus&apos; seiner Eltern Nachteile erleiden oder Vorteile genießen Soll.301

c) Spezielle Gleichheitsrechte

Als spezielles Gleichheitsrecht ist beispielsweise ein R e c h t a u f g 1 e i -

c h e n L o h n für gleiche Arbeit zu werten. Einem solchen Recht kommt
für Südafrika angesichts der dort bisher praktizierten geringeren Entloh-

nung der Schwarzen eine besondere Bedeutung zu. Dieses Recht auf glei-
chen Lohn findet sich sowohl im Entwurf der S A L C302 als auch in dem

des AN C303, wobei dieses Recht offenbar unmittelbare Drittwirkung
haben soll, also auch (und gerade) für den privaten Bereich Geltung bean-

sprucht. Hingegen gewährleistet die Bill of Rights der 1 F P ein derartiges
Recht nicht, was trotz des von ihr garantierten allgemeinen Gleichheits-

satzes (Art. 1 Abs. 2)304 wegen dessen fehlender (unmittelbarer) Drittwir-

kung und der gewährleisteten Vertragsfreiheit (Art. 13 Abs. 2) für den

privaten Bereich zu einem anderen Ergebnis führt.
Ebenfalls als spezielles Gleichheitsrecht ist es anzusehen, wenn Art. 7

Abs. 1 des AN C - E n t w u r f s Männern und Frauen den Genuß glei-
cher Rechte auf allen Gebieten des öffentlichen und privaten Lebens, ein-

301 Siehe weiter noch z.B. Art. 8 Abs. 1 (Es darf keine Diskriminierung behinderter
Personen geben.), Art. 9 Abs. 1 (Recht aller Kinder auf gleiche Behandlung), Art. 11

Abs. 6 (Es darf keine Vertreibung von Personen aus ihren Häusern oder von ihrem
Land wegen der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, des Geschlechtes oder des Glaubens

geben.) sowie Art. 14 Abs. 2 des ANC-Entwurfs (Alle vom Staat gewährten Vorteile
und eingeräumten Berechtigungen sollen auf einer nichtrassistischen Grundlage verge-
ben werden.).

302 Vgl. Art. 28 Abs. d: Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, mit anderen Arbeitneh-

mern gleichen Lohn für einander entsprechende Leistungen einer annehmbaren Qualität zu

erhalten .

303 Siehe Art. 6 Abs. 11: Für gleiche Arbeit gibt es gleichen Lohn.
304 Vgl dazu oben sub a).
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schließlich des Arbeitssektors, der Erziehung305 und innerhalb der Fami-
lie verspricht. Auch das Recht auf gleiche Arbeitsgelegenheiten (Art.
13 Abs. 1 des 1 F P - Eri t w u r f s) und das Recht eines jeden Arbeitneh-

mers, nicht ünbilligen Arbeitspraktiken unterworfen zu werden (Art. 28

Abs. i des S A L C - E n t w u r f s) können als spezielle Gleichheitsrechte

qualifiziert werden.
Schließlich hat in alle Entwürfe einer Bill of Rights ein spezielles

Gleichheitsrecht Eingang gefunden, das jahrelang den Schwarzen vorent-

halten war: das all gemeine Wahlrecht. Es ist in Art. 12 Abs. 2 des
IFP-Entwurfs knapp306, in dem Vorschlag der SALC etwas aus-

führlicher307 und in dem des AN C am detailliertesten308 geregelt. Dem-
gegenüber kommt das Gebot der G 1 e i c h h e i t d e r Wa h 1309 in den Bill
of Rights nicht310 bzw. nicht hinreichend deutlich311 zum Ausdruck. Am
ehesten wird noch die Bill of Rights der SALC beiden Grundsätzen, der

Allgemeinheit und der Gleichheit der Wahl, gerecht, wenn es in dem ein-

schlägigen Art. 26 heißt: jeder Bürger über 18 Jahre ist auf der Grund-

lage der Gleichheit wahlberechtigt

- d) Herstellung faktischer Gleichheit

Der allgemeine GleichheitssatZ312 und die ihn konkretisierenden Dis-

kriminierungsverbote313 und speziellen Gleichheitsrechte314 zielen, indem

sie dem Staat nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlungen wegen der

Rasse, des Geschlechtes etc. untersagen, auf eine rechtliche Gleichstellung
aller Individuen. Eine faktische Gleichheit des Menschen tritt dadurch
nicht (ohne weiteres) ein, wie das Beispiel -der in ihren Rechten auf Er-

werb von Eigentum und auf Schutz vor Enteignungen durch die Apart-

305 Für den Bereich der Erziehung siehe bereits vorstehend den Text in Fn. 300. Vgl.
ferner Art. 8 Abs. 4 des IFP-Entwurfs, der )edermann dasselbe Recht auf eine öffentliche

Erziehung ohne Diskriminierung einräumt.
306 Siehe Art. 12 Abs. 2.
307 Vgl. Art. 28.
308 Siehe Art. 3 Abs. 1, 3 und 4.
309 Dieses Gebot verlangt, daß bei einer Wahl die abgegebenen Stimmen den gleichen

Zählwert und den gleichen Erfolgswert haben; vgl. näher zu diesem Wahlrechtsgrundsatz
z.B. die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Bd. 82, S. 322, 337-339, ferner C.
D e g e n h a r t, Staatsrecht 1 (7. Aufl., 1991), 6 f. (Rdnr. 9a und 9b).

310 Das trifft auf den IFP-Entwurf zu.

311 Das gilt für die Entwürfe der SALC und des ANC.
312 Siehe oben sub a).
313 Vgl. vorstehend unter b).
314 Siehe supra unter c).
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heidsgesetze lange Zeit beschränkten Schwarzen zeigt315. Eine derartige
Gleichheit erfordert vielmehr vom Staat Maßnahmen, die auf die

316Einebnung tatsächlicher Ungleichheiten gerichtet sind

Solche Pflichten finden sich zahlreich in der Bill of Rights des ANC.

Kennzeichnend für eine dahin gehende Pflicht ist beispielsweise die Re-

gelung in Art. 14 Abs. 5 des AN C - E n t w u r f s -. Alle Organe des Staa-

tes auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sollen Pläne und

Programme verfolgen, die auf die Wiedergutmachung der sich aus den

diskriminierenden Gesetzen und Praktiken der Vergangenheit ergebenden
Konsequenzen zielen . Gemäß Art. 14 Abs. 6 sollen derartige Pläne

die Durchführung von Programmen enthalten, die darauf gerichtet sind,
unverzüglich in nichtrassischer Form die ausgewogene Strukturierung des

öffentlichen Dienstes, der Streitkräfte und der Polizei sowie des Strafvoll-

zugsdienstes zu erreichen. Ähnlich soll die Rechtsprechung - ohne Ein-

griffe in ihre Unabhängigkeit - auf eine solche Weise umgestaltet wer-

den, daß sie sich aus Männern und Frauen aus allen Bereichen der süd-

afrikanischen Gesellschaft zusammensetzt (Art. 14 Abs. 7). Ferner ist

hier Art. 14 Abs. 8 des ANC-Entwurfs zu nennen: Indem Schritte un-

ternommen werden, um Verhaltensmuster oder Praktiken der Diskrimi-

nierung abzustellen, soll der Beseitigung der Ungleichheiten, denen
Frauen in Südafrika unterworfen worden* sind, besondere Aufmerksam-

keit gewidmet werden 3&apos;7. Schließlich fügt sich in den Zusammenhang
mit der eingangs genannten allgemeinen Vorschrift des Art. 14 Abs. 5

318auch der schon erwähnte allerdings nicht als Pflicht ausgestaltete Art.

11 Abs. 5 der ANC-Bill of Rights ein: Der Staat kann durch Gesetze

Schritte unternehmen, um die Auswirkungen der vergangenen gesetzli-
chen Benachteiligungen in bezug auf die Nutzung von Eigentumsrechten
zu überwinden.

Wesentlich zurückhaltender als der ANC ist die S A L C in diesem Be-

reich. Sie verpflichtet den Staat nicht zur Herstellung faktischer Gleich-

heit, sondern räumt ihm lediglich eine dahin gehende Befugnis ein und
dies auch nur auf einem kleinen Gebiet. Der maßgebende Art. 3 Abs. b

lautet: Zu diesem Zweck (Verbot der Diskriminierung wegen der Rasse,
Hautfarbe etc.) können durch Gesetz solche Förderungsprogramme

315 Vgl. zur Eigentumsproblematik allgemein den Text oben in Fn. 12 sowie die Aus-

führungen unter h), beginnend nach Fn. 223.
316 Siehe zur Idee der faktischen Gleichheit in diesem Sinne C. Starck, in: H. von

Mangoldt/F. Klein, Das Bonner Grundgesetz, Bd. 1 (3. Aufl., 1985), Art. 3 Anm. 4.
317 Vgl. auch Art. 13 Abs. 1 des ANC-Entwurfs.
318 Siehe oben den Text bei Fn. 242.
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eingeführt und für sie solche Gelder bewilligt werden, wie sie vernünftl-

gerweise notwendig sein dürften, um sicherzustellen, daß durch Erzie-

hung und Ausbildung, Finanzierungsprogamme und Arbeit alle Bürger
die gleichen Chancen haben, ihre natürlichen Fähigkeiten und Möglich-
keiten voll zu entwickeln und zu verwirklichen.

Demgegenüber finden sich in der B 111 o f R i g h t s d e r 1 F P besten-
falls vage Ansätze, die als Verpflichtung des Staates, eine faktische
Gleichheit herzustellen, gedeutet werden könnten. Das trifft beispiels-
WeiSe319 auf Art. 8 Abs. 4 zu: &gt;Jede Person soll dasselbe Recht auf eine

öffentliche Erziehung in einer Einrichtung haben, die sich um ihre Inter-

essen, Neigungen und Fähigkeiten kümmert.

4. Gruppengrundrechte (Minderheitenrechte)

Die S A L C widmet sich in ihrem Zwischenbericht - wie schon in ih-

rem Arbeitspapier320 - ausführlich der Frage, ob Rechte von Gruppen
anerkannt und Eingang in die Verfassung finden sollten321. Gedacht ist
dabei zunächst einmal an die Rechte von Gemeinschaften (Minderheiten)
wie die Afrikaner (Buren), Xhosas oder andere Bevölkerungsteile. Derlei

Gruppen(grund-)rechte sind zwar - wenngleich unter anderem Vorzei-

chen - auch dem deutschen Verfassungsrecht nicht fremd322. Für Süd-
afrika birgt ihre Bejahung aber insoweit erheblichen politischen Spreng-
stoff, als sich auf diese Idee auch Organisationen und Parteien, u.a. die
C p323, berufen, um mit Hilfe derartiger Rechte für Gruppen, z.B. die

319 Vgl. außerdem noch Art. 13 Abs. 1.
320 Siehe Working Paper 25 (Fn. 100), 324-410, sowie Art. 16, 17, 21 und 22 des dort

auf S. 471 ff. abgedruckten Entwurfs.
321 Vgl. den Interim Report on Group and Human Rights (Fn. 101), 26-117 und

175-202. - Siehe zur Diskussion über das Für und Wider von Gruppenrechten auch vor

allem C. R. M. D 1 a in i n i, The (In)Significance of a Group Approach, in: van Vuuren

[u.a.1 (Hrsg.) (Fn. 12), 211 ff., besonders 214-218. - Siehe ergänzend auch v a n d e r Vy -

v e r (Fn. 7), 745, 825-83 1.
322 So j. L ü c k e, Die Rundfunkfreiheit als Gruppengrundrecht, Deutsches Verwal-

tungsblatt 1977, 977, 978-982 bezüglich der gesellschaftlich relevanten Gruppen (Gewerk-
schaften, Kirchen etc.) als Träger der Freiheit des (öffentlich-rechtlichen) Rundfunks (Art.
5 Abs.1 Satz 2 des Grundgesetzes). Vgl. zum Problem der Gruppengrundrechte in bezug
auf Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes U. S a c k s o f s k y, Das Grundrecht auf Gleichberech-

tigung (1991), 334f. Der Begriff Gruppengrundrecht findet sich auch schon - hinsichtlich
der Vereinigungsfreiheit (Art. 9 des Grundgesetzes) - bei H. v o n M a n g o 1 d t/F. K 1 e i n,
Das Bonner Grundgesetz, Bd. 1 (2. Aufl., 1957), Art. 9 Anm. V.3 sowie allgemein in

Vorbemerkung B.X. 2 am Ende (S. 106).
323 Siehe zur Conservative Party erneut den Text oben in Fn. 43.
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Afrikaner (Buren), ein Recht auf Selbstbestimmung zu reklamie-

ren und als Folge dessen einen aus dem neuen Südafrika herausgelösten
eigenen Staat für die jeweilige Bevölkerungsgruppe zu fordern324. Das

Recht auf Selbstbestimmung, verstanden als Gruppen(grund-)recht, wird

so zu einem Instrument, um eine S e z e s s 1 o n oder eine (auf Konsens
325beruhende) Separation zu verlangen

Die S A L C erteilt einem den Gruppen zustehenden S e 1 b s t b e s t i m -

in u n g s r e c h t eine deutliche A b s a g e: Es sei schon fraglich, ob Ge-

meinschaften wie den Afrikanern (Buren) überhaupt eine solche Befugnis
als Gruppe zuerkannt werden könnte. jedenfalls seien unter den gegen-

wärtigen südafrikanischen Verhältnissen nicht die Voraussetzungen er-

füllt, die vom Völkerrecht allgemein aufgestellt worden seien, um in den
326Genuß des Selbstbestimmungsrechts zu kommen

Demgegenüber verschließt sich die Kommission insoweit nicht von

vornherein der Idee von Gruppen(grund-)rechten, als sie weder auf eine

Sezession noch eine Separation zielen327. Bei dieser Art von Gruppen-
rechten gehe es um den Schutz von Minderheiten innerhalb ei-

nes Staates, die sich durch Charakteristika wie Volkszugehörigkeit,
Religion oder Sprache von der Mehrheit unterschieden und die den ge-
meinsamen Wunsch hätten, ihre Besonderheiten zu bewahren328. Was die

329Grundrechte betreffe könnten die legitimen Interessen solcher Minori

täten jedoch bereits durch subjektive Verfassungsrechte bewerkstelligt

324 Vgl. die Darstellung im Zwischenbericht der SALC (Fn. 101), 36 und 38f., ferner

93f., 145, sowie die Zusammenfassung auf S. 671-673. Siehe zu der Idee des Selbstbestim-

mungsrechtes als Gruppenrecht auch WJ. B r e y t e n b a c h, Constitutional Development
in South Africa: Black Participation in the Context of Interrelated Developments in the

Social, Economic and Political Fields, in: Ress (Hrsg.) (Fn. 2), 63, 65. - Vgl. auch die
Präambel der Verfassung Südafrikas von 1983 (Fn. 2), wo es im Anschluß an die grund-
rechtlichen Anklänge (siehe oben in Fn. 122) zu einem der dort aufgezählten nationalen
Ziele erklärt wird, die Selbstbestimmung der Bevölkerungsgruppen zu achten, zu

fördern und zu schützen.
325 Siehe erneut den Zwischenbericht (Fn. 101),48-79, und ergänzend C. j. Jooste,

Partition as a Constitutional Option, in: van Vuuren [u.a.] (Hrsg.) (Fn. 12), 227-257,
besonders 252-254.

326 Vgl. nochmals den Zwischenbericht (Fn. 101), 79-83 in Verbindung mit S. 75, fer-

ner die Zusammenfassung auf S. 673-675.
327 Siehe den Zwischenbericht der Kommission (Fn. 101), 83ff., besonders 110,

115-117 und 175-204.
328 So der Zwischenbericht (Fn. 101), 675.
329 Für das Staatsorganisationsrecht liegen die Dinge nach Ansicht der Kommission

u.U. anders; insoweit könne sich die Notwendigkeit ergeben, die Bedürfnisse von Grup-
pen als solche zu berücksichtigen. So dem Sinne nach der Zwischenbericht (Fn. 101), 116f.

und 682f.
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werden, die auf das einzelne Individuum und nicht eine Gruppe als Trä-

ger bezogen seien330. Das gelte beispielweise für das Interesse von Grup-
pen an ihrer Sprache, Kultur oder Rellgion331. Dementsprechend ist der
für diesen Bereich einschlägige Art. 18 des SALC-Entwurfs einer Bill of

Rights als Individualgrundrecht formuliert332. Ebenso verhält es sich nach
Ansicht der Kommission mit dem Schutz von Frauen, Kindern, Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern als denkbaren weiteren Gruppen333. Auch deren

Gruppeninteressen sind daher von der SALC in die Gestalt von Individu-

algrundrechten gekleidet334.
Ähnlich wie die SALC verfährt der AN C in bezug auf Gruppen. Die

neue Verfassung solle auf alle Fälle die Übertragung politischer Rechte
auf verschiedene sprachliche, kulturelle, ethnische oder religiöse Gruppen
vermeiden335. Der ANC macht jedoch zugleich deutlich, daß, wenn er

von einem vereinten Südafrika spreche, er damit nicht die Beseitigung
kultureller, sprachlicher, religiöser und politischer Unterschiede ins

Auge fasse336. Dem entspricht es, daß der ANC die in Südafrika ver-

wendeten Sprachen, darunter Afrikaans, Englisch, Xhosa und Zulu, aner-

kennt337, er ferner den Staat verpflichen will, die Entwicklung dieser

Sprachen im Erziehungswesen, in der Literatur und in den Medien

zu fördern338, desgleichen die Achtung vor allen Sprachen&quot; die in Süd-
afrika gesprochen werden339. Auch die Religionsfreiheit wird unmißver-

330 Vgl. besonders S. 177, 179-181 und 679f. des Zwischenberichts (Fn. 101).
331 Siehe S. 680 des Zwischenberichts (Fn. 101).
332 Art. 18 lautet in der Fassung des Zwischenberichts (Fn. 101): &gt;J&apos;eder hat das Recht,

einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen, ungehindert die Religion und Kultur auszuüben
sowie ungehindert die Sprache seiner Wahl zu gebrauchen . Vgl. ferner Art. 21 Abs.
f: Recht eines jeden Schülers auf muttersprachlichen Unterricht aller Fächer, soweit dieser

verfügbar ist.

333 Siehe S. 679f. des Zwischenberichts (Fri. 101).
334 Vgl. näher die Art. 3 Abs. a (Diskriminierungsverbote auf der Grundlage u.a. des

Geschlechtes; dazu schon oben bei Fn. 300), Art. 19 (Recht eines jeden auf Schutz der
Familie und auf Freiheit der Ehepartnerwahl), Art. 20 (u.a. Recht der Kinder, bei ihren
Eltern aufzuwachsen und Recht der Kinder, nicht zu arbeiten oder zu Diensten gezwungen
zu werden, die für ihr Wohl schädlich sind), Art. 28 (u.a. Recht eines jeden Arbeitnehmers
auf gleiche Bezahlung bei gleicher Leistung unter Berücksichtigung der Qualifikation, Er-

fahrung und anderer Gesichtspunkte; siehe dazu bereits oben bei Fri. 302) sowie Art. 29

(u.a. Recht eines jeden Arbeitgebers, die Arbeitnehmer auszusperren).
335 So das Diskussionsdokument des ANC über &quot;Constitutional Principles and Struc-

tures for a Democratic South Africa&quot; (Fri. 98), S. 11.
336 So erneut das Diskussionsdokument (Fn. 335), 10.
337 Vgl. Art. 5 Abs. 5 des ANC-Entwurfs (Fn. 97).
338 So Art. 5 Abs. 6 des ANC-Entwurfs.
339 So Art. 5 Abs. 9 des ANC-Entwurfs.
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ständlich garantiert340. Was kulturelle Aktivitäten angeht, so sollen sie

sogar - auf einer nichtrassischen Grundlage - gefördert werden&quot; 341.

Ferner will der ANC den Mitgliedern anderer denkbarer Gruppen wie

den Frauen342, den Kindern343 und den Arbeitern344 auf unterschiedliche
Weise helfen und deren Interessen schützen. Im Gegensatz zum SALC-

Entwurf345 sind etwaige Rechte der Arbeitgeber in der Bill of Rights des

ANC nicht aufgenommen.
Schließlich verbietet es Art. 1 Abs. 2 des ANC-Entwurfs, daß nicht

nur Individuen, sondern auch Gruppen einer Diskriminierung, einer

Beherrschung oder einem Mißbrauch aufgrund der Rasse, der Hautfarbe,
der Sprache politischer oder anderer Meinung unterworfen wer-

den. Diese Fassung könnte dahin verstanden werden, daß auch den in

Betracht kommenden Gruppen ein Recht zuerkannt werden soll. In

dieser Auslegung ginge der ANC-Entwurf sogar über die Konzeption der

SALC und deren Gruppengrundrechte ablehnende Haltung hinauS346.

Auch von der B i 11 o f R i g h t s d e r 1 F P unterschiede sich so gese-
hen der ANC-Entwurf. Zwar spricht die IFP in ihrem Grundrechtskata-

log von Gruppen. Das erfolgt jedoch nicht in dem Sinne eines Grup-
pengrundrechts. So heißt es in Art. 8 Abs. 1 lediglich: Einer Person, die
einer ethnischen, religiösen oder sprachlichen Gruppe angehört, soll nicht
das Recht verweigert werden, sich ihrer eigenen Kultur zu erfreuen, ihre

eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder ihre eigene Sprache zu

gebrauchen. Bezugspunkt und damit Rechtsträger bleibt also das Indivi-

duum und wird nicht eine Gruppe. Anders könnte jedoch Art. 6 Abs. 2

des IFP-Entwurfs auszulegen sein. Danach soll der Familie, die die na-

türliche und fundamentale Gruppe in der Gesellschaft ist, der größtmög-
liche Schutz und Beistand eingeräumt werden. Diese Bestimmung ist

zwar - wie die vergleichbare Norm des Grundgesetzes (Art. 6 Abs. 1)347

340 Vgl. Art. 5 Abs. 2-4 des ANC-Entwurfs.
341 So Art. 5 Abs. 11 des ANC-Entwurfs.
342 Vgl. z.B. Art. 14 Abs. 8 des ANC-Entwurfs; dazu oben die Darstellung bei Fri.

317. Siehe ferner die in Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 2 des ANC-Entwurfs enthaltenen

Diskriminierungsverbote (dazu schon supra der Text nach Fn. 300).
343 Siehe Art. 9 des ANC-Entwurfs (Recht der Kinder u.a. auf Gesundheit, Erziehung,

gleiche Behandlung; Schutz vor Diskriminierung und wirtschaftlicher Ausbeutung); vgl.
teilweise dazu auch bereits vorstehend die Darlegungen bei Fri. 301.

344 Vgl. Art. 6 (u.a. das Recht, Gewerkschaften beizutreten und zu streiken).
345 Siehe Art. 29 (u.a. Recht eines jeden Arbeitgebers, die Arbeitnehmer auszusperren);

vgl. dazu schon supra bei und in Fri. 333 sowie 334.
346 Vgl. oben die Erörterungen, beginnend nach Fn. 327.
347 Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.
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- nur objektivrechtlich abgefaßt. Trotzdem könnte sie - um den einzel-

nen nicht weitgehend schutzlos gegenüber staatlichen Eingriffen in die

Familie zu lassen - jedoch als ein Abwehrrecht gedeutet werden348. Der-

art interpretiert erschiene es dann nicht ausgeschlossen, als Grundrechts-

träger nicht lediglich einzelne Familienmitglieder, sondern die Familie

insgesamt, d.h. als Gruppe, zu sehen.

5. Soziale Grundrechte

Unter sozialen Grundrechten versteht man subjektive Befugnisse des

einzelnen, gerichtet auf Inhalte wie Arbeit, Wohnung, Gesundheit, Er-

ziehung349. In Südafrika käme derlei Rechten angesichts einer 40%-en

Arbeitslosigkeit350, fehlender oder menschenunwürdiger Behausungen351,
nicht ausreichender medizinischer Versorgung352 und eines mangelhaften
ErziehungswesenS353eine alltägliche praktische Bedeutungzu.

348 So die Interpretation des Art. 6 Abs. 1 des Grundgesetzes durch das Bundesverfas-

sungsgericht in seinen Entscheidungen Bd. 6, S. 386, 388, und Bd. 62, S. 323, 329 mit
weiteren Nachweisen.

349 Vgl. j. L ü c k e, Soziale Grundrechte als Staatszielbestimmungen und Gesetzge-
bungsaufträge, Archiv des öffentlichen Rechts 1982, 15, 17. - Die South African Law

Commission gebraucht den Ausdruck sozialökonomische Rechte und beschränkt diesen

an sich auch in Südafrika weiter verstandenen Begriff (vgl. den Zwischenbericht [Fn. 101],
124) auf Rechte der Arbeitnehmer (z.B. vernünftige Arbeitszeit, angemessene Bezahlung,
Schutz gegen Arbeitslosigkeit, Streikrecht), Rechte der Arbeitgeber (z.B. Recht zur Kündi-

gung von Arbeitnehmern, Aussperrung) und Rechte bezüglich der sozialen Sicherheit (z.B.
das Recht, entsprechend Angebot und Nachfrage beschäftigt zu werden und die Befugnis,
Vorkehrungen für die Kosten bei Arbeitslosigkeit zu treffen); siehe den Zwischenbericht

(Fn. 101), 530.
350 Siehe oben den Text in Fri. 92.
351 Es wird geschätzt, daß zwischen 800.000 und 1 Million Wohnungen in Südafrika

fehlen; vgl. das Discussion Document on Economic Policy of the African National Con-

gress of South Africa: A Summary, abgedruckt als Dokument Nr. 19/91 (Oktober 1991)
des United Nations Centre against Apartheid, S. 2. - Menschenunwürdig sind vor allem
die sogenannten Squatter-Siedlungen, d.h. aus Holz, Plastik und anderen Materialien not-

dürftig gefertigte Hütten oder Verschläge, die illegal am Rande der Städte, aber auch klei-

nerer Gemeinden anzutreffen sind.
352 Zum Beispiel praktizieren ca. 80 % der rund 23.000 Ärzte in Städten, obwohl dort

nur etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung wohnt (vgl. Official Yearbook of the

Republic of South Africa 1991-92 [Fn. 5], 184). Ferner herrscht ein Mangel an Kranken-
schwestern (siehe Official Yearbook, a.a.O., 194) und es gibt keine gesetzliche Kranken-

versicherung (vgl. Official Yearbook, a.a.O., 188).
353 Beispielsweise besteht für schwarze Kinder keine Schulpflicht (siehe näher Official

Yearbook of the Republic of South Africa 1991-92 [Fn. 5], 173). Es wird geschätzt, daß

5,5 Millionen schwarze Kinder im Alter zwischen 7 und 16 Jahren, dem Zeitraum der

Schulpflicht für die anderen Bevölkerungsgruppen, nicht die Schule besuchen (vgl. &quot;Tiptoe
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Diese Feststellung gilt zwar kaum für die weißen, hingegen um so mehr
für die schwarzen und teilweise auch die sonstigen Bevölkerungsgruppen.
Insofern trifft es den verfassungsrechtlichen Kern, wenn die SALC354 iM

Zusammenhang mit den sozialen Grundrechten äußert: Es ist ziemlich

sinnlos, den Armen, den Arbeitslosen oder den Analphabeten zu sagen&apos;,
sie hätten die Freiheit der Meinungsäußerung, wenn sie im Begriff sind,
an Hunger oder Erschöpfung zu sterben. In der Tendenz ähnlich, ob-
gleich von den Ungerechtigkeiten der Apartheid ausgehend, bemerkt der
ANC355 im Kontext mit den sozialen Grundrechten: Ein neues Süd-
afrika kann niemals entstehen, falls der weiße Bevölkerungsteil in relati-
vem Luxus lebt, während die große Mehrheit der schwarzen Südafrikaner
unter Bedingungen der Armut, des Elends und der Ausbeutung lebt.
Sowohl die SALC als auch der ANC ziehen aus diesem gemeinsamen

Befund unterschiedliche Folgerungen.
Die SALC meint, die Armut (auf der Welt) verlangt offenkundig

nach mehr als nur einem negativen Schutz356. Trotzdem gibt die Korn-

mission ihre vielfach kritisierte357 Zurückhaltung gegenüber sozialen
Grundrechten nicht aUf358. Derartige Rechte seien niemals einklagbar.
Daher seien sie eigentlich keine Rechte. Würden sie dennoch in eine

Bill of Rights aufgenommen, dann würden sie das Vertrauen in die ei-

gentlichen Grundrechte untergraben359. Auch ihre Formulierung als

into the Future&quot;, The Star vom 6.6.1991, 16). Siehe auch das Diskussionsdokument der
südafrikanischen Regierung, betitelt &quot;Educational Renewal Strategy&quot;, 1991, das u.a. emp-
flehlt, den Schulbesuch der Grundschule verpflichtend für alle vorzuschreiben und außer-
dem die vielfach noch bestehende Rassentrennung in den Schulen zu beseitigen (vgl. hierzu
schon oben den Text in Fri. 12). Letzteres ist für einige bislang Weißen vorbehaltene Schu-
len inzwischen erfolgt (siehe &quot;Govt Urged to Open More Schools to AV, Business Day
vom 9.1.1992, 2). Das Interesse der Schwarzen an dem Zugang zu diesen Schulen über-

steigt bei weitem die räumlichen Möglichkeiten (vgl. &quot;2.700 Blacks Want to Attend 3
Model-D Primary Schools&quot;, Bleed vom 71.1992, 3). Die Öffnung der Schulen stößt auf
den Widerstand rechter Parteien wie der CP und rechtsradikaler Gruppen wie der AWB,
der sich schon verschiedentlich in Bombenanschlägen auf Schulen offenbart hat (siehe oben
den Text in Fri. 69). - Vgl. auch S. W. H. Engelbrecht/F. j. Nieuwenhuls/C. van

Z y i, A Future Educational Dispensation in South Africa: Some Possibilities, in: van Vuu-

ren [u.a.] (Hrsg.) (Fn. 12), 583-603, besonders 598-602.
354 Zwischenbericht (Fn. 101), 137
355 Discussion Document (Fn. 98), 19.
356 Zwischenbericht (Fri. 101), 129.
357 Siehe oben den Text bei und in Fn. 146 und 147.
358 Vgl. die Auseinandersetzung mit der der Kommission zuteil gewordenen Kritik,

Zwischenbericht (Fri. 101), 519-540.
359 So der Zwischenbericht (Fn. 101), 532 f.
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Leitprinzipien360 oder als Staatsziele361 ermögliche keinen Kompromiß,
weil es schon ziemlich unwahrscheinlich sei, daß zwischen den wichtig-
sten, an den Verfassungsverhandlungen beteiligten politischen Parteien

und Organisationen ein Konsens über die sozialökonomischen Ideale

und Prinzipien erreicht werden könnte. Der einzig gangbare Weg sei

daher, die sozialen Grundrechte entsprechend den klassischen

Freiheitsrechten zu behandeln. Ein Recht z.B. auf Arbeit be-
deute dann nicht die Verpflichtung des Staates, einer bestimmten Person

einen Arbeitsplatz zu verschaffen. Vielmehr untersage ein derartiges
Recht dem Staat lediglich, Gesetze zu erlassen, die es dem einzelnen

ohne vernünftigen Grund unmöglich oder schwer machen, Arbeit zu er-

halten 362.
Um zu eben diesem Ergebnis zu kommen, bedarf es allerdings nicht

der Idee sozialer Grundrechte. Den fraglichen Schutz gegenüber Beein-

trächtigungen des Staates, eine Arbeit zu erhalten, gewährt nämlich be-

reits - wie die in Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes garantierte Berufsfrei-

heit Zeigt363 - jedes Grundrecht, das als klassisches Abwehrrecht (Grund-
recht der 1. Generation364) vor Eingriffen in die Berufsfreiheit bewahren

soll. Mit ihrer Auffassung, die sozialen Grundrechte (Grundrechte der 2.

Generation365) entsprechend den traditionellen Freiheitsrechten zu be-

handeln, reduziert die Kommission die denkbaren Inhalte sozialer

Grundrechte in einem solchen Maße, daß sie in den durch die F r e i -

h e 1 t s r e c h t e ohnehin erfolgenden Gewährleistungen v ö 11 i g a u f g e -

h e n. Damit setzt sich die Kommission mit ihrer schon erwähnten Ein-

sicht in Widerspruch, daß die Armut offenkundig nach mehr als nur

einem negativen Schutz verlange366.

360 &quot;Directive Principles&quot;, so der Zwischenbericht (Fri. 101), 536. - Der Begriff Zeit-

prinzipien taucht auch in Deutschland bei der Frage auf, in welcher Weise soziale Grund-
rechte verwirklicht werden könnten; mit ihm wird letztlich die Realisierung der sozialen

Grundrechte als Staatsziele (siehe Fri. 36 1) bezeichnet; vgl. L ü c k e (Fri. 349), 15, 26 f.
361 Der Zwischenbericht (Fn. 101), 536, spricht von &quot;ideals of state pollcy&quot;, was als

Staatsziel im deutschen Sinne (vgl. dazu näher Lücke, a.a.O., 15, 20-25) verstanden

werden kann.
362 So der Zwischenbericht (Fn. 101), 536f.
363 Vgl. nur die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, z.B. die

Entscheidungen Bd. 7, S. 377,397ff., und Bd. 63, S. 266, 282ff.
364 Siehe zu diesem Begriff den Zwischenbericht (Fri. 101), 121-124; außerdem z.B.

E.H. R 1 e d e 1, Theorie der Menschenrechtsstandards (1986), 174 und 210f.
365 Vgl. zu diesem Begriff erneut den Zwischenbericht (Fn. 101), 124-126, R i e d e 1,

a.a.O., 174, und v a n d e r Vy v e r (Fn. 7), 745, 778 f.
366 Siehe den Text bei und in Fn. 356.
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Allerdings bleibt die Kommission selbst nicht durchgängig ihrer

eigenen Konzeption treu. So hat sie zwar in Art. 27 Abs. c ihres

Entwurfs (Soziale Sicherheit) ein denkbares Grundrecht auf eine ange-
messene staatliche Sozialversicherung als Recht eines jeden gegenüber
dem Staat ausgestaltet, gesetzmäßige Vorsorge für alle Kosten zu tref-

fen, die durch Krankheit usw. entstehen können. Drei Absätze später,
in Art. 27 Abs. f, formuliert sie das Recht eines jeden, die

verfügbare staatliche Hilfe zu verlangen, um für seinen notwendigen
Unterhalt und seine medizinischen Bedürfnisse zu sorgen, wenn er

selbst oder eine unterhaltspflichtige Person dazu nicht imstande ist. Ganz

ähnlich verhält es sich mit Art. 28 (Rechte der Arbeitnehmer). Einer-

seits will die Kommission dort unter anderem das Recht an Streiks

teilzunehmen (Abs. h), garantiert sehen, was in ihrem Sinne als soziales,
sich an den Staat wendendes Grundrecht (Verbot) begriffen werden mag&quot;
nicht in Streiks einzugreifen. Andererseits hat laut Abs. e Jeder Ar-

beitnehmer das Recht auf den Schutz seines körperlichen und mentalen

Wohlbefindens367 und damit auf einen Zustand, der nicht - wie ein Ab-

wehrrecht - (allein) durch ein dem Staat auferlegtes Unterlassen gewähr-
leistet werden kann, sondern ein positives Tun (Erlaß und Vollzug ent-

sprechender Arbeitsgesetze) verlangt. Selbst wenn man Art. 28 insoweit

nicht als einklagbaren Gesetzgebungsauftrag deuten will - eine Vorstel-
bleibt immer noch dielung, die der Kommission offenbar fremd iSt368 - 1

in Art. 38 des Entwurfs unter anderem für die Gesetzgebung statuierte

Verpflichtung, alle Grundrechte als Richtlinien bei der Ein- und Aus-

führung gesetzgeberischer Programme anzuwenden. Diese Verpflich-
tung läuft - bezogen auf die sozialen Grundrechte - darauf hinaus, diese
Grundrechte - entgegen ihrer subjektivrechtlichen Fassung - lediglich als

Leitprinzipien oder als Staatsziele und damit in einer Weise zu ver-

wirklichen, gegen die sich die Kommission gerade - unzutreffenderweise
- sperrt369.
Der ANC verfolgt in seiner B i 11 o f R i g h t s hingegen einen dritten

Weg. Er gewährt zwar dem Wortlaut nach Rechte, diese sollen dem
einzelnen von Verfassungs wegen aber offenbar nicht einen gerichtlich

367 Mit fast gleichen Worten gewährleistet derlei für jeden schon Art. 4 Abs. a des

SALC-Entwurfs; siehe oben den Text, beginnend bei Fn. 175.
368 Vgl. ihren Zwischenbericht (Fri. 101), 576, wo sie im Zusammenhang mit einem

Grundrecht auf Umweltschutz (siehe nachstehend unter 6.) feststellt: Offensichtlich kön-

nen die Gerichte der Legislative nicht aufgeben, Gesetze zu erlassen. Zur Reiativierung
dieser Ansicht vgl. die späteren Darlegungen, beginnend nach Fn. 38z

369 Siehe oben die Ausführungen bei Fn. 360 und 361.
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durchsetzbaren Anspruch auf konkrete Leistungen für sich einräumen,
sondern den Staat nur generell in bezug auf alle Menschen im Sinne eines

Staatszieles oder Gesetzgebungsauftrages verpflichten. Aus Art. 10 des
ANC-Entwurfs wird dieses Vorgehen deutlich. Abs. 1 bestimmt: Alle
Männer und Frauen haben das Recht, sich elementarer sozialer, erzieheri-
scher, ökonomischer und fürsorgerischer Rechte zu erfreuen. Zur Ver-

wirklichung dieses Rechts heißt es in Abs. 2 : Der Staat soll, um die
fortschreitende Realisierung elementarer sozialer, erzieherischer, ökono-
mischer und fürsorgerischer Rechte für die ganze Bevölkerung zu errei-

chen, bis zum äußersten seiner verfügbaren Mittel angemessene gesetzge-
berische und exekutivische Schritte unternehmen370. Abs. 3 konkreti-
siert diese Aussage: Derartige staatliche Schritte sollen Maßstäbe und
Verfahrensweisen aufstellen, wodurch allen Männern, Frauen und Kin-
dern durch Gesetz ein ständig sich erweiternder Bereich durchsetzbarer
Minimalrechte unter besonderer Berücksichtigung der Ernährung, der

Unterkunft, des Gesundheitswesens, der Erziehung und des Einkommens

garantiert wird.
Bei diesen durchsetzbaren Minimalrechten handelt es sich demnach

nicht um Grund rechte, sondern um Ansprüche, die erst der ein-
fache Gesetzgeber in Erfüllung einer verfassungsrechtlichen Pflicht

gemäß den finanziellen und sonstigen Möglichkeiten des Staates einräumt.
Eine solche Konzeption läuft zwar nicht - wie die echter, das heißt
unmittelbar einklagbarer sozialer Grundrechte - Gefahr, daß die Gerichte
an Stelle des Parlaments die Prioritäten setzen; auch eröffnet sie nicht die

Möglichkeit, daß der Staat in Gestalt der sozialen Grundrechte überfor-
dert wird. Trotzdem weckt sie aber, indem sie irreführend von Rechten
auch in der Verfassung spricht, die Hoffnung der Menschen, daß jeder
sogleich eine Besserung seiner Lebensverhältnisse erwarten und sie not-

falls vom Staat erzwingen könne. Derartige Formullerungen bergen mit

anderen Worten das Risiko, den Menschen mehr zu versprechen als die

Verfassung einlösen kann (und will). Die sozialen Grundrechte in den
sozialistischen Staaten des ehemaligen Ostblocks, die ähnlich verfuhren,
wie der ANC es plant, sollten insoweit zu denken geben. So hatte nach
Art. 35 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
(DDR)371 jeder Bürger das Recht auf Schutz seiner Gesundheit und sei-

370 Ähnlich auch die Erläuterung des ANC zu seiner Bill of Rights (Fn. 97), VIII und
IX sowie sein Diskussionsdokument (Fri. 98), 19.

371 Vom 6.4.1968 in der Fassung des Gesetzes vom 710.1974, Gesetzblatt Teil 1 der

DDR, 432.
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ner Arbeitskraft (Abs. 1). Dieses Recht sollte unter anderem durch
die planmäßige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen ge-
währleistet werden (Abs. 2). In der Praxis war davon wenig zu spüren,
wie beispielsweise das Umweltrecht der einstigen DDR372 und.die dort

anzutreffenden Umweltverhältnisse, vor allem im Süden, zeigen373, Wo

eine deutlich geringere Lebenserwartung als im Norden bestanden hat374.
Vor diesem Hintergrund ist die im Entwurf des ANC zu findende

Vermengung sozialer, an sich als Staatsziele oder Gesetzgebungsauf-
träge gedachter Regelungen mit - dem Wortlaut nach - sozialen Rech-

ten z u k r i t i s i e r e n. Das gilt beispielsweise für Art. 10 Abs. 12, wenn

es dort heißt: Um das Recht auf Schutz der Gesundheit zu garantieren,
soll der Staat einen umfassenden nationalen Gesundheitsdienst errichten,
der (unter anderem) staatliche Einrichtungen und einzelne prakti-
sche Ärzte zusammenschließt, damit allen eine Hygieneerziehung, eine

präventive Medizin und eine Gesundheitsbehandlung zuteil werden

kann. Ebenso skeptisch ist ferner Art. 10 Abs. 13 zu werten: Um den

wachsenden Genuß des Rechts auf Arbeit zu garantieren, soll der Staat,...
öffentliche und sonstige Arbeiten mit Blick auf eine Verringerung der Ar-

beitslosigkeit fördern. Gleichfalls zu Mißverständnissen kann die Fas-

sung des Art. 10 Abs. 8 Anlaß geben: Um das Recht auf eine Unter-

kunft zu garantieren, soll der Staat ein umfassendes Wohnungsbaupro-
gramm auflegen und fördern. Entsprechendes gilt für das Recht auf
Freisein von Hunger (Art. 10 Abs. 7), das Recht auf ein Mindestein-
kommen und fürsorgerische Rechte (Art. 10 Abs. 14 sowie 15) und das
Recht auf Erziehung (Art. 10 Abs. 10).
Im Gegensatz zu den Entwürfen der SALC und des ANC sind soziale

Inhalte - abgesehen von dem Recht einer jeden Person auf eine öffent-
liche Erziehung in einer Institution, die sich um ihre (der Person) Interes-

sen, Neigungen und Fähigkeiten kümmert (Art. 8 Abs. 4)375 - in der
Bill of Rights der IFPnichtanzutreffen.

372 Vgl. dazu J. L ü c k e, Das Umweltschutzrecht der DDR, in: W. Thieme (Hrsg.),
Umweltschutz im Recht (1988), 165ff., besonders 183-187.

373 Siehe dazu die Angaben mit Nachweisen bei L ü c k e, a.a.O., 183 f.
374 Vgl. die nach Bezirken und Todesursachen aufgeschlüsselten Zahlen der Todesfälle

1989 in der DDR, Statistisches Jahrbuch 1990 der DDR (1990), 433.
375 Siehe zu dieser Bestimmung schon oben im Zusammenhang mit den Gleichheits-

rechten den Text bei Fn. 319.

http://www.zaoerv.de
© 1992, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


130 Lücke

6. Grundrecht auf Umweltschutz

Angesichts der Zurückhaltung, die von der S A L C gegenüber Grund-
rechten der 2. Generation (sozialen Grundrechten) an den Tag gelegt
wurde376, erwartet man gleiches gegenüber einem Grundrecht der 3. Ge-

neration377, dem Grundrecht auf Umweltschutz. Um so überraschender
ist es, daß die Kommission - im Gegensatz zu ihrem 1. Entwurf378 - den
Umweltschutz als verfassungspolitisches Problem nicht nur behandelt,
sondern ihn sogar als Grundrecht ausgestaltet.
Der einschlägige Art. 30 (Umweltrecht) des S A L C - E n t w u r f S379

lautet: &gt;Jeder hat das Recht, nicht einer Umwelt ausgesetzt zu sein, die

gefährlich oder ernsthaft beeinträchtigend für die menschliche Gesundheit
oder das Wohlbefinden ist, sowie das Recht auf Erhaltung und Schutz
dieser Umwelt. Während das zuerst genannte Recht - jedenfalls teil-
weise380 - als eine besondere Ausprägung des Grundrechts eines jeden auf
Schutz seiner mentalen und körperlichen Unversehrtheit (Art. 4 Abs. a

des SALC-EntwurfS381) begriffen werden kann382 und damit letzlich als

unproblematisch erscheint, gilt Gleiches für das viel weitergehende
Recht auf Erhaltung und Schutz dieser Umwelt nicht. Zwar berück-

sichtigt die Kommission mit der Aufnahme eines solchen Rechtes in eine
Bill of Rights ein weltweiteS383, nicht zu leugnendes Anliegen384. Die

vorgeschlagene Regelung ist jedoch viel zu vage formuliert. Außerdem
soll sie dem einzelnen offenbar eine subjektive Rechtsmacht gegenüber
dem Staat und damit ein G r u n d r e c h t gewähren385. Eine derartige

376 Vgl. oben die Ausführungen sub 5. beginnend nach Fn. 356.
377 Siehe zu diesen Grundrechten den Zwischenbericht (Fn. 101), 127f., Riedel (Fn.

364), 94, 174, 239-243, und v a n d e r Vy v e r (Fn. 7), 745, 780 f.
378 Das Working Paper der SALC (Fri. 100) enthielt zum Umweltschutz keine Aussage.
379 A.a.0. (Fri. 101).
380 Nämlich soweit es nicht bloß um das Wohlbefinden geht.
381 Siehe zu dieser Vorschrift oben den Text bei Fn. 175 und 176.
382 Zu einer solchen Auslegung des mit Art. 4 Abs. a des SALC-Entwurfs vergleichba-

ren Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes vgl. J. L ü c k e, Das Grundrecht des einzelnen

gegenüber dem Staat auf Umweltschutz, Die Öffentliche Verwaltung 1976, 289ff.
383 Vgl. nur j. L ü c k e, Das Recht des einzelnen auf Umweltschutz als ein internatio-

nales Menschenrecht, Archiv des Völkerrechts 1975, 387ff.
384 Dieser Hintergrund stellt auch das Motiv für die Kommission dar, den Umwelt-

schutz in die Bill of Rights einzubeziehen; vgl. ihren Zwischenbericht (Fn. 101), 575.
385 In Deutschland ist ein vergleichbarer Vorschlag von politischer Seite lediglich von

der Fraktion Die Grünen gemacht worden (vgl. Bundestags-Drucksache 11/604). Danach
soll zwischen Art. 2 und 3 des Grundgesetzes ein neuer Art. 2 a mit folgendem Wortlaut

eingefügt werden: &gt;Jeder Mensch hat das Recht auf eine gesunde Umwelt und den Erhalt
seiner natürlichen Lebensgrundlagen.
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Ausformung des verfassungsrechtlichen Umweltschutzes - an Stelle einer

lediglich objektivrechtlichen Staatszielbestimmung386 - b i r g t aber R i -

s i k e n. Die Kommission setzt auf diese Weise ihren Vorschlag gerade
den Gefahren aus, denen sie bei den Rechten der 2. Generation wohl-
weislich entgehen wollte, indem sie bestrebt war, soziale Inhalte (Arbeit
etc.) nicht als subjektive, positive Rechte in der Verfassung zu veran-

kern387. Anscheinend ist sich die Kommission über das Problem, das eine

solche Ausgestaltung für das Verhältnis von judikative und Legislative
enthält, nicht im klaren. Das zeigt ihre - möglicherweise insoweit noch

unter dem Eindruck des Prinzips der Parlamentssouverän,tät38E3 stehende
- Feststellung: Offensichtlich können die Gerichte der Legislative nicht

aufgeben, Gesetze zu erlassen389. Wie die Anerkennung verfassungs-
rechtlicher und auch grundrechtlicher Gesetzgebungsaufträge in Deutsch-
land offenbart390, kann jedoch auch die Legislative durch die judikative
(das Bundesverfassungsgericht) zur Vornahme eines Gesetzes gezwungen

391werden
Die Einwände, die vorstehend gegen das Grundrecht auf Umwelt-

schutz im SALC-Entwurf erhoben wurden, gelten auch, obwohl nicht in

gleichem Maße für das in Art. 12 des ANC-EntwurfS392 niederge-
legte Grundrecht auf Umweltschutz. Abs. 2 dieser Vorschrift
lautet: Alle Männer und Frauen sollen das Recht auf eine gesunde und

ökologisch ausgewogene Umwelt haben . Im Unterschied zu dem
Recht auf Erhaltung und Schutz der Umwelt gemäß Art. 30 des SALC-
Entwurfs ist die ANC-Fassung durch die Worte gesund und ökolo-

gisch ausgewogen etwas weniger unbestimmt. Vor allen Dingen hat es

mit dieser Aussage nicht sein Bewenden. Vielmehr konkretisiert Abs. 3

des Art. 12 das Recht auf Umweltschutz: Um dieses Recht zu garantie-
ren, soll der Staat die Umwelt erhalten, schützen sowie verbessern,
und zwar vor allem, indem (1) er die Verschmutzung der Luft sowie des

386 So zum Beispiel Art. 20 a des Entwurfs des Bundesrats zur Änderung des Grundge-
setzes (Bundesrats-Drucksache 11/885): (1) Die natürlichen Lebensgrundlagen des Men-
schen stehen unter dem Schutz des Staates. (2) Bund und Länder regeln das Nähere in

Gesetzen unter Abwägung mit anderen Rechtsgütern und Staatsaufgaben. - Siehe zur

Wirkungsweise der Staatszielbestimmungen L ü c k e (Fri. 349), 15, 20-25.
387 Vgl. oben die Darlegungen unter 5., besonders nach Fn. 361.
388 Siehe die Ausführungen oben bei Fn. 125 bis 12Z
389 So der Zwischenbericht (Fn. 101), 576.
390 Vgl. L ü c k e (Fn. 349), 15, 22-25 mit weiteren Nachweisen.
391 Siehe W.-R. S c h e n k e, Rechtsschutz gegen das Unterlassen von Rechtsnormen,

Verwaltungs-Archiv 1991, 307,325-328.
392 A.a.0. (Fn. 97).
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Wassers und die Abtragung und die Erosion des Bodens verhindert und

kontrolliert (3) er den vernünftigen Gebrauch der Naturschätze för-

dert, (4) er sicherstellt, daß der Umwelt kein langfristiger Schaden durch
Industrieabfall oder andere Formen des Abfalls angetan wird . Dieser

Abs. 3 zeigt zugleich, daß der ANC sein in Abs. 2 des Art. 12 veranker-

tes Recht auf eine gesunde und ökologisch ausgewogene Umwelt offen-

bar - wie schon bei den von ihm formulierten sozialen Rechten393 - Mit

einem objektivrechtlichen Staatsziel Umweltschutz ver-

in e n g t394. Dadurch ist unklar, ob in Art. 12 Abs. 2 wirklich allen Män-

nern und Frauen eine subjektive Rechtsmacht gegenüber dem Staat und
damit ein Grundrecht auf Umweltschutz eingeräumt wird (bzw. werden

soll).
Bemerkenswert ist schließlich noch, daß Art. 12 Abs. 2 des ANC-

Entwurfs allen Männern und Frauen nicht nur das Recht auf eine ge-
sunde und ökologisch ausgewogene Umwelt einräumt, sondern ihnen

zugleich die Pflicht auferlegt, die Umwelt zu beschützen. Derlei
G r u n d p f 1 i c h t e n sind, obwohl sie westlichem Verfassungsverständnis
zumindest dann widersprechen, wenn sie als Pendant zu Grundrechten

verwandt werden395, als Impuls für eine Entwicklung oder Stärkung des

Umweltbewußtseins in der Bevölkerung möglicherweise hilfreich. Zu viel
darf man von solchen Grundpflichten allerdings nicht

erhoffen, wie Erfahrungen mit einer ähnlichen Verfassungsbestimmung in

der DDR gezeigt haben396. Immerhin finden sich derartige Grundpflich-
ten auch in einigen Verfassungen deutscher Bundesländer397.
Abweichend von den Entwürfen der SALC und des ANC enthält die

B 111 o f R i g h t s d e r 1 F p398 keinerlei Aussage zum Umweltschutz.

393 Vgl. den Text oben nach Fri. 369.
3&apos;4 Anders der mit Art. 12 Abs. 3 des ANC-Entwurfs wegen seiner Länge und seines

Inhalts vergleichbare Art. 59 a der Verfassung des Saarlandes, eingefügt durch Gesetz vom

25.1.1985 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 105), der nicht zugleich subjektivrechtliche Züge
trägt, wenn es dort heißt: Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist der besonde-

ren Fürsorge des Staates anvertraut. Es gehört deshalb zu den erstrangigen Aufgaben
des Staates .

395 Vgl. j. Lücke, Umweltschutz und Verfassung in der DDR, in: Gedächtnisschrift
für W. Martens (1987), 153, 159-161, mit Nachweisen unter anderem auf K. Marx (in:
K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 16 [1962]), der 1866 in einem von ihm ausgearbeiteten
Entwurf der Statuten der Internationalen Arbeiterassociation den Satz aufstellte: Keine

Rechte ohne Pflichten, keine Pflichten ohne Rechte (S. 521).
396 Siehe nochmals L ü c k e, a.a.O., 153, 157 und 174 f.
397 Vgl. vor allem erneut Art. 59 a der Verfassung des Saarlandes (Fn. 394).
398 A.a.0. (Fn.109).
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Das dürfte weniger mit einer völligen Ablehnung einer verfassungsrechtli-
chen Verankerung des Umweltschutzes zu tun haben, als vielmehr aus

der Tatsache zu erklären sein, daß der Entwurf der IFP schlicht die Bill of

Rights der Kwa-Zulu-Natal Indaba399 übern,MMt400. Dieser Entwurf

entstand aber schon 1986 und damit noch drei Jahre vor der Zeit des

Arbeitspapiers über -&quot;Group and Human Rights&quot; der SALC401, das

sich ebenfalls zum Umweltschutz ausschweigt. Offenbar war damals die

Zeit in Südafrika noch nicht reif für eine derartige Fragestellung bzw. gab
es Vordringlicheres, dem das Interesse galt.

7 Verfahrensgrundrechte

Sowohl die SALC402 als auch der ANC403 und die lFp404 haben in ihre

Entwürfe zahlreiche Verfahrensgrundrechte aufgenommen. Das verwun-

dert nicht weiter. Die fraglichen detaillierten Regelungen erklären sich

meist als Reaktion auf die Vergangenheit Südafrikas, in der solche Rechte
durch Verhängung des Ausnahmezustandes oder andere Umstände entfie-

405len oder wesentlich beschnitten wurden

a) Verfahrensgrundrechte im Zusammenhang
mit der Freiheit der Person

Am ausgeprägtesten sind die hier zu behandelnden Verfahrensgrund-
rechte in der B i 11 o f R i g h t s d e r S A L C (Art. 5-8) garantiert.
Den Ausgangspunkt bildet die Gewährleistung der Freiheit der Person

(Art. 5): Dieses Recht wird insbesondere dahin verstanden, daß niemand

seiner Freiheit beraubt werden soll, ausgenommen in den folgenden
Fällen und in Übereinstimmung mit einem vorgeschriebenen, allgemein
geltenden Verfahren, durch welches das Grundrecht auf mentale und

körperliche Unversehrtheit nicht außer acht gelassen wird: Es folgen so-

399 Siehe zu dieser auf eine Initiative Buthelezis zurückgehende Organisation die

Ausführungen oben in Fn. 36.
400 Vgl. das Vorwort Buthelezis zu der &quot;Draft Constitution for the Republic of

South Africa&quot; der IFP (Fn. 109).
401 A.a.O. (Fn. 100).
402 A.a.O. (Fn. 101).
403 A.a.O. (Fn. 97).
404 A.a.O. (Fri. 109).
405 Vgl. nur die Hinweise im Zwischenbericht der Kommission (Fri. 101), 381. - Bei-

spielsweise wurde 1986, 1987 und nochmals 1988 landesweit der Ausnahmezustand ver-

h siehe &quot;Emergency to Fall Away This Week&quot;, Business Day vorn 5.6.1990, 1.
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dann in den Abs. a-e die Ausnahmefälle, beispielsweise gesetzmäßige In-

haftierung einer Person zu dem Zweck, dieses Individuum wegen eines

gerichtlich überprüfbaren berechtigten Tatverdachts anzuklagen, oder ge-
setzmäßige Quarantäne einer Person, um die Ausbreitung einer Infek-
tionskrankheit zu verhindern.

Art. 6 des SALC-Entwurfs listet ins einzelne gehend die Rechte festge-
nommener Personen auf, so das Recht, menschenwürdig inhaftiert und

verpflegt (Abs. a) sowie über den Grund der Festnahme unverzüglich
informiert zu werden (Abs. b), ferner das Recht auf Aussageverweigerung
(Abs. c) und das Recht, dem Richter spätestens innerhalb von 48 Stunden

vorgeführt zu werden (Abs. d), schließlich das Recht, in vernünftiger Zeit

vor Gericht gestellt zu werden (Abs. e) und mit einem Rechtsbeistand,
Verwandten sowie weiteren Personen in Verbindung treten zu können

(Abs. f und g).
Eine noch detailliertere Regelung findet sich in Art. 7 des SALC-Ent-

wurfs für die Rechte der Angeklagten. In den 13 Absätzen (a-m) werden
dem Angeklagten das Recht auf ein faires Verfahren eingeräumt, die Un-

schuldsvermutung garantiert, ein Ausssageverweigerungsrecht gegeben,
Verwertungsverbote für grundrechtswidrig erlangte Beweise ausgespro-
chen406 und das Recht auf einen Verteidiger gewährt. Ferner sind klassi-
sche Verbote wie das der Bestrafung ohne ein Gesetz (nulla poena sine

lege) und das der Doppelbestrafung (ne bis in idem) aufgenommen sowie

das Gebot, über die Entscheidungsgründe in einer verständlichen Sprache
unterrichtet zu werden.

Schließlich sieht Art. 8 des SALC-Entwurfs für den Strafvollzug vor,

daß Gefangene menschenwürdig behandelt und fristgerecht freigelassen
werden sowie die Gelegenheit bekommen, sich zu entfalten und sich wie-

dereinzugliedern.
Ähnlich wie die SALC will auch der AN C zahlreiche, mit der Frei-

heit der Person zusammenhängende Verfahrensgrundrechte normiert wis-

sen. Diese - in Art. 2 Abs. 8-23 enthaltenen - Garantien decken sich

weitestgehend mit den von der SALC vorgesehenen, beispielsweise das
Verbot, nicht der Freiheit beraubt zu werden, es sei denn nach einem

fairen, öffentlichen Verfahren vor einem unabhängigen Gericht (Abs. 12),

406 Ausnahmen von diesen Verwertungsverboten sollen allerdings zulässig sein, und
zwar wenn das Gericht, im Lichte aller Umstände und im öffentlichen Interesse, anders
entscheidet. Diese Schranke ist derart unbestimmt, daß sie den Gerichten im Einzelfall

gestattet, mehr oder weniger nach ihrem Gutdünken von den Verwertungsverboten abzu-
sehen.
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ferner die Unschuldsvermutung (Abs. 14), nulla poena sine lege (Abs. 15)
und das Verbot der Doppelbestrafung (Abs. 16).
Demgegenüber hält die SALC den Regelungen des ANC vor, sie seien

unvollständig407. In der Tat fehlt - verglichen mit dem SALC-Entwurf -

das eine oder andere Recht in dem Katalog des ANC408, zum Beispiel das

von der SALC vermißte Recht, menschenwürdig inhaftiert und verpflegt
zu werden409. Letztlich handelt es sich bei diesen Unterlassungen aber

nur um vermeintliche Mängel. So ergibt sich das vom ANC nicht explizit
aufgenommene Recht, menschenwürdig inhaftiert und verpflegt zu wer-

den, unschwer bereits aus anderen, allgemeineren Vorschriften des ANC-

Entwurfs, etwa aus Art. 2 Abs. 6 (Verbot grausamer, unmenschlicher

oder herabsetzender Behandlung)410 und Art. 10 Abs. 7 (Recht, auf

Freisein von Hunger)41 1. Die K r 1 t i k der SALC erscheint daher n 1 c h t

zutreffend, erwartet sie doch vom Verfassungsgeber offenbar nach Art

des einfachen Gesetzgebers Detailregelungen. Das müßte praktisch dazu

führen, daß die Verfassungen überborden, die einfachen Verfahrensge-
setze hingegen entleert werden würden.

Davon abgesehen tun sich auch im Entwurf der SALC M ä n g e 1 auf.

So enthält der ANC-Entwurf (Art. 2 Abs. 20) die Verpflichtung des Staa-

tes, falls sich eine Person eine Vertretung (einen Verteidiger) nicht

leisten kann und es im Interesse der Gerechtigkeit erforderlich ist, für

eine fähige Verteidigung zu sorgen oder für sie zu bezahlen. Demgegen-
über beschränkt sich der SALC-Entwurf - aus fiskalischen Gründen412 -

auf die Gewährleistung des Rechts, von einem Anwalt vertreten zu wer-

den (Art. 7 Abs. e), und das Recht, ausreichend Gelegenheit für Bemü-

hungen zu erhalten, in den Genuß einer - wenn vorhanden - privaten
oder staatlichen Prozeßhilfe zu kommen (Art. 7 Abs. f). Im übrigen
räumt die Bill of Rights des ANC ebensowenig wie die der SALC ein

Recht auf Haftentschädigung ein, was bei der Detailliertheit der Bestim-

407 Vgl. den Zwischenbericht (Fri. 101), 382f., 387, 414f. und 417
408 Das trifft, anders als die SALC in ihrem Zwischenbericht (Fri. 101), 382, meint,

allerdings nicht auf das Recht der Freiheit der Person zu, das in dem erwähnten Art. 2

Abs. 12 des ANC-Entwurfs zum Ausdruck kommt, wenngleich es gesetzestechnisch bes-

ser hätte herausgestellt werden müssen.
409 Siehe Art. 6 Abs. a des SALC-Entwurfs.
410 Vgl. zu diesem Verbot - im Zusammenhang mit der Achtung und dem Schutz der

Menschenwürde - schon oben den Text unter 1. nach Fn. 160.
411 Siehe zu diesem Recht - im Kontext mit den sozialen Grundrechten - die früheren

Darlegungen sub 5 in dem Fn. 374 folgenden Absatz am Ende.
412 Vgl. den Zwischenbericht der Kommission (Fn. 101), 412f.
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mungen ebenfalls als normierungsbedürftig hätte angesehen werden müs-

sen413.
Ein solches Recht ist hingegen von der 1 F P in ihrer B 111 o f R 1 g h t s

verankert. Nach Art. 4 Abs. 10 ihres Vorschlages soll jeder, *der das

Opfer einer gesetzwidrigen Festnahme oder Haft war, ein durchsetzbares
Recht auf Entschädigung haben. Ansonsten finden sich auch im Entwurf
des IFP das Recht auf Freiheit der Person (Art. 4 Abs. 3) und die wesent-

lichen, damit im Zusammenhang stehenden Verfahrensgarantien wie die

Unschuldsvermutung (Art. 4 Abs. 7), das Verbot der Doppelbestrafung
(Art. 4 Abs. 12) und das der Bestrafung ohne ein Gesetz (Art. 4 Abs. 13).

b) Rechtsschutzgarantie
Der S A L C - E n t w u r f enthält in Art. 31 eine allgemeinere Rechts-

schutzgarantie und in Art. 35 eine speziellere, auf die Geltendmachung
einer Grundrechtswidrigkeit zugeschnittene Rechtsschutzgarantle.

Art. 31 gewährleistet jedem den Rechtsweg zu den Gerichten
in allen Zivilstreitigkeiten und ferner jedem das Recht, alle untergesetzli-
chen Rechtsnormen und alle Regierungs- und alle Verwaltungsakte
durch den Supreme Court aufgrund seiner ureigenen Zuständigkeit414 ZU

überprüfen. Der Begriff ureigene Zuständigkeit hat sich in Südafrika
für bestimmte Fälle herausgebildet. Diese Kompetenz des Supreme Court

umfaßt - ohne daß es einer gesonderten, einfachgesetzlichen Zuweisung
bedarf - zum Beispiel die Möglichkeit, untergesetzliche Rechtsnormen
daraufhin zu überprüfen, ob sie durch die gesetzliche Ermächtigung ge-
deckt sind und ob die Ermächtigung ausreichend bestimmt iSt415. Ferner
bezieht sich die ureigene Zuständigkeit des Supreme Court auf die
Kontrolle von Verwaltungsakten, und zwar beispielsweise darauf, ob die

Organe ultra vires gehandelt oder Straftaten wie eine Bestechung began-

413 Die SALC (Zwischenbericht [Fn.101], 451) erklärt zwar beiläufig - im Zusammen-

hang mit den Kompetenzen der Verfassungskammer bei den Berufungsgerichten - es für
normal, daß von der Exekutive eine Entschädigung für von dieser vorsätzlich oder fahr-

lässig verursachte Schäden verlangt werden könne; auch gelte dieses Prinzip für den Fall
einer ungesetzlichen Haft (a.a.O., 451 in Fn. 202). Trotz dieser angeblichen Selbstver-

ständlichkeit, die auch für manche von der SALC normierten Verfahrensgarantien gilt,
hätte eine ausdrückliche Regelung der Konzeption der SALC eher entsprochen. Das zeigt
auch der IFP-Entwurf, der eine Staatshaftung für ausdrücklich verankerungswürdig hält:

&gt;Jeder, der als Folge einer ungesetzlichen Handlung durch staatliche Organe einen Schaden
erlitten hat, soll ein durchsetzbares Recht auf Entschädigung haben (Art. 5 Abs. 3).

414 Im Original heiAt es insoweit: &quot;by virtue of its inherent jurisdiction&quot;.
415 Siehe den Zwischenbericht (Fri. 101), 418-420.
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gen haben oder Ermessensfehler unterlaufen sind416. Durch die Veranke-

rung dieser Zuständigkeiten in der Bill of Rights ist es dem einfachen

Gesetzgeber verwehrt, die fragliche Kontrolle durch den Supreme Court

zu beschränken oder gar auszuschließen. Andererseits ist der einfache

Gesetzgeber nicht gehindert, über die in Art. 31 enthaltene Rechtsschutz-

garantie hinauszugehen, ohne diese Verfassungsbestimmung zu verlet-

zen417.
Neben der Rechtsschutzgarantie gemäß Art. 31 kommt noch die in

Art. 35 des SALC-Entwurfs vorgesehene spezielle Rechtsschutzgarantie
zum Zuge. Nach dessen Abs. b soll jedes Gericht, bei dem eine Verlet-

zung eines Grundrechts durch irgendeine Rechtsnorm oder einen Regie-
rungs- oder Verwaltungsakt geltend gemacht wird, zuständig sein, die

Ungültigkeit zu erklären. Diesem Ausspruch soll anscheinend

eine k o n s t i t u t i v e Bedeutung zukommen, so daß die in Art. 35 Abs. a

des SALC-Entwurfs für die Grundrechtswidrigkeit eines Staatsaktes nor-

mierte Rechtsfolge - Ungültigkeit in dem Umfang der Grundrechtsverlet-

zung - wohl nicht von selbst eintritt. Eine andere Auslegung wäre für die

Rechtssicherheit unerträglich.
Demgegenüber nimmt die Kommission die Beeinträchtigung der

Rechtssicherheit, die aus der Jedem Gericht418 nach Art. 35 Abs. b

zuerkannten Ve r w e r f u n g s k o m p e t e n z und damit der Möglichkeit
landesweit divergierender Entscheidungen folgt, offenbar hin. Das über-

zeugt in bezug auf Rechtsnormen nicht. Für sie hätte die Kommission ein

Verwerfungsmonopol bei einem Gericht vorsehen müssen, wie dies in

Deutschland der Fall iSt419. Diese Lösung hätte sich auch für die Kom-

mission angeboten. Zwar will sie kein gesondertes Verf as sungs -

g e r i c h t schaffen. Sie beabsichtigt aber statt dessen bei der höchsten In-

stanz, der Appellate Division des Supreme Court von Südafrika, eine

- Ve r f a s s u n g s k amm e r- (Constitutional Chamber) zu bilden, die ne-

ben eine Allgemeine Kammer (General Chamber) treten soll. Aufgabe
der Verfassungskammer soll es sein, über alle bei der Appellate Division

eingelegten Rechtsmittel zu entscheiden, sofern es sich nach Meinung des

Präsidenten des Supreme Court dabei um eine Streitigkeit verfassungs

416 Vgl. den Zwischenbericht (Fri. 101), 420f.
417 Siehe näher zu diesen Konsequenzen den Zwischenbericht (Fri. 101), 421 f.
418 Also neben dem Supreme Court mit seinen verschiedenen Gerichten (Local und

Provincial Divisions und Appellate Division; vgl. Art. 68 der Verfassung von 1983) auch

zum Beispiel die Regional Courts und die Magistrates Courts.
4&quot; Siehe Art. 100 Abs. 1 des Grundgesetzes.

http://www.zaoerv.de
© 1992, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


138 Lücke

rechtlicher (oder auch verwaltungsrechtlicher) Art handelt (vgl. Art. 35

Abs. C420).
Neben dieser - in den normalen Instanzenzug eingebetteten und daher

nicht unmittelbar anrufbaren - Verfassungsgerichtsbarkeit gedenkt die
SALC den Supreme Court noch mit einer auf Feststellung gerichteten
Anordnung in Streitigkeiten verfassungsrechtlicher (und verwaltungs-
rechtlicher) Art zu betrauen. Das soll nicht nur auf Antrag Betroffener,
sondern auch Dritter möglich sein, so daß insoweit eine P o p u 1 a r -

k 1 a g e in verfassungsrechtlichen Streitigkeiten begründet werden würde.
Der einschlägige Art. 35 Abs. d des Entwurfs lautet: Jeder Mensch, jede
juristische Person oder Vereinigung hat die Befugnis, für sich oder ir-

gendeine andere Person oder Gruppe oder Klasse von Personen aufgrund
der Vorschriften dieser Bill (of Rights) die Gültigkeit eines jeden gesetz-
geberischen, Regierungs- oder Verwaltungsaktes überprüfen zu lassen,
indem er oder sie den passenden Spruchkörper des Supreme Court für

eine feststellende Anordnung anruft, ungeachtet der Tatsache, daß der

Antragsteller lediglich imstande ist, ein mittelbares Interesse oder eine

mittelbare Beeinträchtigung nachzuweisen.
Bedenklich ist diese Regelung aus z w e i e r 1 e i G r ü n d e n: Zum einen

eröffnet sie diese Möglichkeit nicht nur zur Verfassungskammer der Ap-
pellate Division des Supreme Court, also der höchsten gerichtlichen In-

stanz in Südafrika. Vielmehr soll in Angelegenheiten der genannten Art

jede Division des Supreme Court angerufen werden können, also auch die
sechs &quot;Provincial Divisions421 und die drei &apos;Tocal Divisions&quot;422 des Su-

preme CoUrt423, was angesichts nicht auszuschließender divergierender
Entscheidungen dieser Gerichte die Einheit der Verfassungsrechtspre-
chung gefährdet. Zum anderen soll durch Art. 35 Abs. d des Entwurfs

ganz bewußt die Möglichkeit einer Popularklage geschaffen wer-

420 Er lautet: Die Verfassungskammer der Appellate Division soll alle bei der Appel-
late Division eingelegten Rechtsmittel in Angelegenheiten verhandeln, in denen, nach Mei-

nung des Obersten Richters, der einzige oder hauptsächliche Streit aus Vorschriften der
Bill of Rights, anderen Verfassungvorschriften, der Verfassung im allgemeinen und Regie-
rungs- oder Verwaltungsakten entspringt. Der Oberste Richter soll daher alle Rechtsmittel
zur Appellate Division entweder der Allgemeinen Kammer oder der Verfassungskammer
zuweisen.

421 Sie bestehen in den Provinzen Cape of Good Hope, Eastern Cape, Northern Cape,
Orange Free State, Natal und Transvaal; vgl. Official Yearbook of the Republic of South
Africa 1991/92 (Fn. 5), 54.

422 Sie existieren in Johannesburg, Durban und Port Elizabeth; siehe erneut das Official
Yearbook (Fn. 421).

423 Vgl. ergänzend Art. 68 der Verfassung Südafrikas (Fn. 2).
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den424. Eine solche Klageart würde nicht nur eine Neuerung für das süd-
425afrikanische Prozeßrecht darstellen sondern z. B. auch weit über die

im Ansatz vergleichbare Popularklage nach der Verfassung des Freistaates

Bayern426 hinausgehen. Während nämlich die bayerische Popularklage
jedermann lediglich die Befugnis einräumt, die Verfassungswidrigkeit
eines (bayerischen) Gesetzes oder einer (bayerischen) Verordnung wegen

427unzulässiger Einschränkung eines Grundrechts geltend zu machen
erstreckt sich die Popularklage nach Art. 35 Abs. d des SALC-Entwurfs
auch auf Regierungs- und Verwaltungsakte. Eine solche Ausdehnung des

Prozeßgegenstandes birgt die Gefahr, entweder alsbald zu einer Überla-

stung der verschiedenen Gerichte (Divisionen) des Supreme Court zu

führen oder wegen dieser Konsequenz entgegen den mit der Popularklage
verfolgten Motiven in einer diese Klageart denaturierenden Weise prakti-
ziert zu werden.
Im Unterschied zur Bill of Rights der SALC sieht der A N C in seinem

Entwurf (Art. 16 Abs. 2) die Schaffung eines Verfassungsge-
r i c h t s vor. Allerdings schweigt sich der Entwurf zu den Kompetenzen
dieses Gerichts aus. Möglicherweise ist daran gedacht, dem Verfassungs-
gericht die in Art. 16 Abs. 4 des Entwurfs vorgesehene Zuständigkeit zu

übertragen. Nach dieser Bestimmung sollen alle Personen befugt sein,

ein zuständiges Gericht mit der Behauptung anzurufen, daß ihnen durch
die Bill of Rights garantierte Rechte verletzt oder gefährdet worden
seien. Das Gericht soll in diesen Fällen zugunsten der Antragsteller eine

Anordnung erlassen dürfen, gerichtet auf die Feststellung oder Durch-

setzung ihrer Rechte oder die Einschränkung irgendeines Aktes, der die

fraglichen Rechte vereitelt oder gefährdet. Unklar ist auch, wie sich
diese Kompetenz zu der in Art. 16 Abs. 1 des ANC-Entwurfs allgemein
ausgesprochenen Befugnis der Gerichte verhält. Dort ist bestimmt: Die
in dieser Bill of Rights enthaltenen Grundrechte und Freiheiten sollen
durch die Gerichte garantiert werden. jedenfalls ist vorgesehen, daß je-
des Gesetz oder jeder Regierungs- oder Verwaltungsakt, der die in der
Bill of Rights aufgestellten Anforderungen verletzt, in dem Umfang die-

ser Verletzung ungültig sein soll (Art. 16 Abs. 5). Das entspricht Art. 35

Abs. a des SALC-Entwurfs. Abweichend hiervon will der ANC dem Ge-

424 Siehe den Zwischenbericht (Fri. 101), 181-184,
425 Vgl. erneut den Zwischenbericht (Fri. 101), 182.
426 Siehe Art. 98 Satz 1. - Vgl. zu dieser Popularklage näher C. P e s t a 1 o Z z a, Verfas-

sungsprozeßrecht (3. Aufl., 1991), 411 (Rdnr. 18) und 441-454 (Rdnr. 87-112).
427 So Art. 53 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof.
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richt Jedoch in passenden Fällen die Befugnis einräumen, der von der

Ungültigkeit betroffenden staatlichen Stelle vorzuschreiben, wie und in-

nerhalb welcher Frist der Verletzung abgeholfen werden muß (Art. 16

Abs. 5).
Eine solche Regelung hält die SALC für inakzeptabel. Aufgabe der

Gerichte sei es nicht, der Gesetzgebung Ratschläge zu erteilen oder ihr

vorzuschreiben, in welcher Frist sie ihre Gesetzgebung zu berichtigen
habe428. Hier zeigt sich erneut429, daß die Kommission noch dem Prinzip
der Parlamentssouveränität430 verhaftet ist. In Deutschland jedenfalls ist

es gängige Praxis des Bundesverfassungsgerichts, der Legislative für die

verfassungskonforme Korrektur eines Gesetzes eine Frist vorzugeben431
und/oder sie durch die für den Bundestag bindenden432 - tragenden -

Gründe der Entscheidungen festzulegen433.
Schließlich enthält auch der ANC-Entwurf eine - Art. 31 des SALC-

Entwurfs teilweise vergleichbare434 -, allgemeine Rechtsschutzgarantie.
Allerdings greift sie insoweit deutlich zu kurz, als sie diese Gewährlei-

stung nur auf Regierungs- und Verwaltungsakte bezieht und das auch
noch beschränkt auf bestimmte (krasse) Fälle435.

Die B i 11 o f R 1 g h t s d e r 1 F P ist insoweit noch mangelhafter als die

des ANC. Sie hat keinerlei allgemeine Rechtsschutzgarantie in ihren Ent-

wurf aufgenommen. In Art. 15 Abs. 2 wird zwar der* Supreme Court für

zuständig erklärt, alle Anordnungen zu treffen, die notwendig und ange-
messen sind, um dem Antragsteller den Genuß eines jeden von den Vor-

schriften der Bill of Rights verliehenen Rechtes zu sichern. Sonstige
allgemeinere Aussagen zum Rechtsschutz enthält der IFP-Entwurf jedoch
nicht.

428 So die Kommission in ihrem Zwischenbericht (Fn. 101), 453.
429 Vgl. schon im Zusammenhang mit dem Grundrecht auf Umweltschutz die Darle-

gungen bei Fn. 368.
430 Siehe dazu oben die Ausführungen bei Fn. 125-127.
431 Vgl. statt vieler die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd. 33, S. 303,

305, und Bd. 83, S. 130, 154.
432 Siehe 5 31 Abs. 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes.
433 Vgl. zu dieser Auslegung der in Fn. 432 genannten Vorschrift zum Beispiel die

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Bd. 40, S. 88, 93 mit weiteren Nachweisen
und P e s t a 1 o z z a (Fn.426), 325 f. (Rdnr. 90).

434 Siehe zu dieser Bestimmung oben den Text, beginnend bei Fn. 414.
435 Vgl. zu den praktischen Auswirkungen dieser Regelung auf den Rechtsschutz ge-

genüber&apos;Legalenteignungen den Text oben nach Fn. 255. Siehe außerdem die deutliche
Kritik der SALC in ihrem Zwischenbericht (Fn. 101), 423 f.
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c) Spezielle Verfahrensgarantien

Beispielhaft ist die Bill of Rights der IFP demgegenüber in anderer
Hinsicht. Als einzige will sie der Öffentlichkeit die Möglichkeit einräu-

men, an dem Entwerfen untergesetzlicher Rechtsnormen an-

gemessen b e t e 111 g t zu werden (Art. 5 Abs. 2).
Ferner ist es anerkennenswert, daß die IFP in Art. 5 Abs. 1 ihres Ent-

wurfs von Gerichten und Behörden verlangt, daß sie ihre Entscheidungen
mit Gründen versehen 436. Dieser B e g r ü n d u n g s z w a n g wird aller-

dings sogleich durch die Worte wenn nicht unangemessen einge-
schränkt. Angesichts der Unbestimmtheit dieser Klausel läuft der Begrün-
dungszwang auf diese Weise Gefahr, in der Praxis auf ein Maß gestutzt
zu werden, das unter dem der deutschen Verfassung liegt, die zwar eine

ausdrückliche Begründungspflicht nur in zwei Fällen kennt437, der im üb-

rigen aber eine weitgehende Begründungspflicht durch Auslegung diver-
438

ser Grundrechte und Prinzipien entnommen werden kann
Dem entspricht es, wenn die S A L C in Art. 32 ihres Entwurfs zumin-

dest für Rechte oder legitime Hoffnungen beeinträchtigende Verwal-

tungsverfahren einen Begründungszwang - auf Verlangen - zugunsten
der)enigen vorschreibt, die ein Interesse an einer solchen Rechtfertigung
haben. Was strafgerichtliche Entscheidungen angeht, ergibt sich aus Art.

7 Abs. k, der bereits oben439 erwähnt Wurde, eine Begründungspflicht.

8. Schranken der Grundrechte

Gemeinsam ist allen drei Entwürfen einer Bill of Rights, das sie in einer

generellen, prinzipiell440 für alle Grundrechte geltenden Vorschrift einen

Gesetzesvorbehalt niedergelegt haben, der in bestimmter Weise qualifi-
zert ist. Durch diese Gesetzesvorbehalte wird es der Legislative möglich,
entweder selbst in die Grundrechte einzugreifen oder die Exekutive zu

Eingriffen zu ermächtigen.

436 Siehe auch Art. 4 Abs. 4 und 9 des IFP-Entwurfs.
437 Vgl. vor allem Art. 104 Abs. 3 und ferner Art. 80 Abs. 1 Satz 3 des Grundgesetzes.
438 Siehe dazu eingehend L ü c k e (Fn. 256), 37-106.
439 Vgl. unter a) nach Fri. 406.
440 Siehe aber die Gesetzesvorbehalte in Art. 11 (Verbot der Zwangsarbeit) und Art. 22

Abs. 2 (Enteignung) des SALC-Entwurfs (Fn. 101); Art. 2 Abs. 29 (Durchsuchung), Art.
5 Abs. 10 (Freiheit der Kunst und der Wissenschaft), Art. 6 Abs. 6 und 7 (Streikrecht),
Art. 11 Abs. 8, 9 und 11 (Enteignung) des ANC-Entwurfs (Fn. 97); Art. 4 Abs. 3 (Freiheit
der Person) sowie Art. 7 Abs. 2 (Enteignung) des IFP-Entwurfs (Fri. 109). Diese Gesetzes-
vorbehalte sind im Verhältnis zu dem generellen Gesetzesvorbehalt teilweise nicht bloß

ergänzender, sondern spezieller Natur.
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Am pauschalsten ist der Gesetzesvorbehalt im AN C - E n tw u r f441

geregelt. Der einschlägige Art. 15 Abs. 2 lautet: Nichts in dieser Verfas-

sung soll dahin ausgelegt werden, den Staat an seinem Recht zu hindern,
die Art und Weise des Gebrauchs von Grundrechten und Freiheiten ge-
setzlich zu regeln, vorausgesetzt, daß diese Regelung oder Beschränkung
in einer offenen und demokratischen Gesellschaft als notwendig erachtet

wird. Diese vage Schranke stellt jedenfalls in einem Land ohne grund-
rechtliche Tradition wie Südafrika eine grundrechtliche Eingriffe kaum

erschwerende Hürde für den Gesetzgeber dar, was nur akzeptabel er-

scheint, wenn sie durch ausreichende Schranken-Schranken442 ergänzt
wird.

Besser formuliert ist der 1 F P - E n t w u r f443. Zwar verwendet auch er

eine vergleichbare unbestimmte Formel, jedoch engt er sie - ähnlich der

Europäischen Menschenrechtskonvention444 - auf die Verfolgung be-

stimmter Zwecke ein. In dem maßgeblichen Art. 14 Abs. 1 heißt es inso-

weit: Die unter den Vorschriften dieser Bill of Rights anerkannten

Rechte und Pflichten dürfen durch Gesetz aus Gründen eingeschränkt
werden, die in einer freien und demokratischen Gesellschaft im Interesse

der öffentlichen Sicherheit zur Verhütung von Unruhe oder Verbrechen,
im Interesse des Schutzes der Gesundheit und der Moral, der Rechte,
Freiheiten und Ehre anderer sowie im Interesse der Erhaltung der Autori-

tät und der Unparteilichkeit der judikative sowie des sozialen, morali-

schen und wirtschaftlichen Wohlergehens aller Einwohner der Republik
notwendig sind.

Demgegenüber verzichtet die B 111 o f R i g h t s d e r S A L C445 - an-

ders als noch ihr vorhergehender Entwurf446 - auf eine Formel, die sich

in irgendeiner Weise der demokratischen Gesellschaft als Schranke be-

dient447. Statt dessen schließt Art. 34 Abs. 1 des gegenwärtigen Entwurfs

einige Grundrechte wie den allgemeinen Gleichheitssatz und spezielle

441 A.a.0. (Fri. 97).
442 Siehe nachfolgend unter 9.
443 A.a.0. (Fri. 109).
444 Vgl. die Abs. 2 der Art. 8-11 der Europäischen Menschenrechtskonvention von

1950 (Bundesgesetzblatt 1952, Teil 11, 685) und die Kommentierung dieser Klauseln durch

J.A. Frowein, in: J.A. Frowein/W. Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention

(1985), besonders Vorbemerkung zu Art. 8-11 (S. 188-193).
445 A.a.0. (Fn. 101).
446 Vgl. Art. 30 des Entwurfs in der Fassung des Wärking Paper (Fri. 100).
447 Siehe zur Kritik dieser Formel nur A. T h o m a s h a u s e n, Savings Clauses and the

Meaning of the Phrase &quot;Acceptable in. a Democratic Society&quot; - A Comparative Study,
Codicillus 1989 (Bd. XXX, Nr.2), 56, 64 f.
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Diskriminierungsverbote (Art. 3), das Verbot der Folterung (Art. 4 Abs.

b)3 die Freiheit der Person (Art. 5) und weitere Verfahrensgarantien448,
die Achtung und den Schutz der Menschenwürde (Art. 9 Abs. b), die

Entschädigungspflicht bei einer Enteignung (Art. 22 Abs. b), die Rechts-

schutzgarantie (Art. 31) sowie sich selbst von einer Beschränkung aus. Im

übrigen dürfen nach dieser Bestimmung die in der Bill of Rights festge-
legten Rechte, Verfahren und Einrichtungen durch die Gesetzgebung
begrenzt werden, vorausgesetzt, daß eine derartige Begrenzung aus

Erwägungen der Staatssicherheit, der öffentlichen Ordnung und des öf-

fentlichen Interesses, der guten Moral, der öffentlichen Gesundheit, der

Rechtspflege, der öffentlichen Verwaltung oder der Rechte anderer oder

zur Verhütung oder Bekämpfung von Unruhe oder Verbrechen vernünf-

tigerweise notwendig ist.

9, Schranken-Schranken

Die sogenannten Schranken-Schranken stellen Begrenzungen dar, de-

nen die Legislative unterliegt, wenn sie von ihren in den Gesetzesvorbe-
halten zum Ausdruck kommenden Eingriffsbefugnissen, den Schranken

der Grundrechte, verfassungsgemäß Gebrauch machen will. Nach deut-
449schem Verfassungsrecht werden das Verbot des Einzelfallgesetzes das

Zitiergebot450, die Wesensgehaltsgarantie451 und der Grundsatz der Ver-

hältnismäßigke,t452 als Schranken-Schranken begriffen453. Der ANC-Ent-

wurf454 macht sich drei dieser Begrenzungen zu eigen: das Verbot des

Einzelfallgesetzes, die Wesensgehaltsgarantie und das Zitiergebot (vgl.
Art. 15 Abs. 4). Die Bill of Rights der SALC455 nahm immerhin

noch zwei Schranken-Schranken - das Verbot des Einzelfallgesetzes (Art.
34 Abs. 1) und die Wesensgehaltsgarantie (Art. 34 Abs. 1 Buchstabe b) -

448 Vgl. Art. 6 Abs. a-e, Art. 7 und Art. 8.
449 Siehe Art. 19 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes.
450 Vgl. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes.
451 Siehe Art. 19 Abs. 2 des Grundgesetzes.
452 Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zerfällt in die Prinzipien der Geeignetheit

des (staatlichen) Mittels, der Erforderlichkeit des Mittels (Gebot des milderen Mitttels) und
den eigentlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Sinne eines angemessenen Verhält-

nisses von Mittel und Zweck; siehe statt aller die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts Bd. 67, S. 157, 173, 176, 178, und Bd. 81, S. 156, 192-194. Er hat im Grundgesetz
keinen ausdrücklichen Niederschlag gefunden.

453 Vgl. statt vieler P i e r o t h / S c h 1 i n k (Fn. 162), 72 (Rdnr. 317).
454 A.a.0. (Fri. 97).
455 A.a.0. (Fn. 101).

10 2a2V 52/1
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in ihren Text auf. In den 1 F P - E n t w u r f456 fand nur die Wesensgehalts-
garantie Eingang (Art. 14 Abs. 3).
Demgegenüber enthält keiner der Entwürfe - ebensowenig wie das

deutsche Grundgesetz - das Prinzip der Verhältnismäßigkeit457. Das ist

angesichts seiner herausragenden, die anderen Schranken-Schranken in
den Schatten stellenden praktischen Deutung zwar zu bedauern, jedoch
solange unschädlich, als man bereit ist, diese Schranken-Schranke aus an-

deren Quellen zu entnehmen, beispielweise aus den jeweils betroffenen
Grundrechten458. Auch bietet sich eine entsprechende Auslegung der -

von allen Entwürfen rezipierten - Wesensgehaltsgarantie an459. Geht man

von der künftigen Anerkennung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
in Südafrika aus, einem Prinzip, das dort nicht unbekannt iSt460, dann

geben die teilweise vagen Schranken der Grundrechte, vor allem im Ent-

wurf des ANC461, kaum zu Bedenken Anlaß.

E Zusammenfassende Würdigung

Wie aus den bisherigen Abschnitten deutlich wird, zeigen die Vor-

schläge der SALC462, des ANC463 und der Tp464 hinsichtlich der For-

mulierung einer Grundrechtsordnung vielfach Gemeinsamkeiten. Das gilt

456 A.a.0. (Fn. 109).
457 Anders Art. 10 Abs. 7 des Verfassungsentwurfs der F.1.D.A.;. vgl. zu ihm den Text

oben in Fri. 149.
458 So in Deutschland; siehe nur die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd.

19, S. 342, 348 f., und Bd. 76, S. 1, 50 f. mit weiteren Nachweisen.
459 So verfährt in Deutschland die Theorie vom relativen Wesensgehalt; vgl. T.

M a u n z, in: T. Maunz/G. Dürig, Grundgesetz (Stand: September 1991), Art. 19 Abs. 2

Anm. 16. - Durch dieses Verständnis wird allerdings Art. 19 Abs. 2 des Grundgesetzes
gerade dann um seine (eigentliche) Relevanz gebracht, wenn der Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit versagt, nämlich in Zeiten, in denen der einzelne (und dementsprechend sein -

grundrechtlich geschütztes - Interesse) fast nichts gilt, der Staat (und seine hinter dem

grundrechtlichen Eingriff stehenden Interessen) dafür aber um so mehr.
460 Siehe nochmals (vgl. Fri. 457) Art. 10 Abs. 7 des Verfassungsentwurfs der F.1.D.A.

(Fri. 149).
461 Vgl. oben den Text, beginnend bei Fn. 441.
462 A.a.0. (Fn. 101).
463 A.a.0. (Fn. 97).
464 A.a.0. (Fn. 109).
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beispielsweise465 für den Schutz der Menschenwürde466 und des Le-

benS467 sowie für den allgemeinen GleichheitssatZ468 und die Verfahrens-

grundrechte469. Ebenso offenbart die Ausgestaltung der Schranken470

einige und die der Schranken-Schranken471 zahlreiche Übereinstimmun-

gen. Letztlich beruht diese Angeglichenheit auf der allmählich gewachse-
nen und heute vorherrschenden Einsicht, daß während der Zeit der

Apartheid gegen elementare Menschenrechte verstoßen wurde und daß
eine Wiederholung solcher Ereignisse verfassungsrechtlich unterbunden

werden muß.
Neben diesem Einklang weisen die Entwürfe der SALC, des ANC und

der IFP jedoch eine Reihe bedeutsamer Gegensätze auf. Diese Unter-

schiede erklären sich größtenteils aus den divergierenden Lebensverhält-

nissen, in denen sich Weiße einerseits und insbesondere Schwarze ande-
rerseits nach Jahrzehnten der Apartheids-Gesetze befinden. Sie treten vor

allern472 in bezug auf den Schutz der Unternehmer- und Gewerbefrei-
473heit den Schutz des EigentumS474 und die Herstellung faktischer

Gleichhelt475 auf. Es entspricht der Interessenlage des ANC, daß ihm als

Repräsentanten vieler Schwarzer476 in Südafrika weniger z.B. an einer

ausgeprägten Gewährleistung des Eigentums gelegen ist, dafür aber um so

mehr daran, die mannigfachen Nachteile, die Schwarze im Vergleich zu

den Weißen erfahren haben, durch positive staatliche Schritte zu beseiti-

gen oder wenigstens zu mildern. Umgekehrt ist es bei der Zusammenset-

zung der -bis auf ein Mitglied477 - nur aus Weißen gebildeten SALC

465 Vgl. außerdem die Gewährleistung der Freizügigkeit (Text beginnend bei Fn. 275),
der Versammlungsfreiheit (Ausführungen beginnend nach Fri. 277), der Religions- und
Gewissensfreiheit (Darlegungen beginnend bei Fn. 284) sowie des Umweltschutzes (Erör-
terungen beginnend bei Fri. 377).

466 Siehe oben den Text sub E. Il. 1 (beginnend bei Fn. 159).
467 Vgl. supra unter E. 11. 2. b) (beginnend bei Fri. 169).
468 Siehe die vorstehenden Darlegungen unter E. Il. 3. a) (beginnend nach Fn. 289).
469 Vgl. oben sub E. 11. 7 (beginnend bei Fri. 402).
470 Siehe die früheren Ausführungen unter E. Il. 8 (beginnend bei Fn. 440).
471 Vgl. supra unter E. 11. 9 (beginnend bei Fri. 449).
472 Siehe außerdem den Text beginnend bei Fri. 218 zur Berufsfreiheit und die Ausfüh-

rungen beginnend bei Fri. 349 zu den sozialen Grundrechten.
473 Vgl. oben die Darlegungen sub E. Il. 2. f) (beginnend bei Fn. 200).
474 Siehe vorstehend unter E. 11. 2. h) (beginnend bei Fri. 223).
475 Vgl. die früheren Ausführungen sub E. 11. 3. d) (beginnend bei Fri. 312).
476 Siehe die Angaben oben in Fn. 16.
477 Es handelt sich um C.R.M. D 1 a m 1 n 1. Er gehört der Bevölkerungsgruppe der Zu-

lus an (ohne Mitglied der IFP zu sein) und lehrt als Professor an der University of Zulu-

land.
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verständlich, daß diese Kommission eher einen möglichst weitgehenden
eigentumsrechtlichen Bestandsschutz garantiert sehen will als den Abbau

der zwischen Weißen und Schwarzen bestehenden faktischen Ungleich-
heiten.

Wollte jede Seite an ihren Positionen festhalten, liefe eine Bill of Rights
Gefahr, daß sie entweder als eine Verfassung für die Schwarzen abgetan
oder als &quot;Bill of Whites&quot; diskreditiert werden würde478. Die Chance,
Grundrechte als Integrationsfaktor479 zu nutzen und mit Hilfe ihrer ge-
richtlichen Durchsetzung einen Verfassungspatriotismus auszubilden,
wäre unwiderruflich vertan. Das Ziel, Südafrikas Bevölkerungsgruppen
zu einer Nation zu formen480, würde in unerreichbare Ferne rücken. Statt
dessen würde die sich gegenwärtig auf links- und rechtsextreme Gruppen
beschränkende Polarisierung, wie sie aus dem Schlachtruf Ein Siedler,
eine Kugel (&quot;One settler, one bullet&quot;) des PAC481 und der Äußerung
Ein Kaffer, eine Kugel (&quot;One kaffir, one bullet&quot;) des HNP-FührerS482
sichtbar wird, auf größere Bevölkerungsteile erweitern und drohen, sich
in einem Bürgerkrieg zu entladen.

Soll eine derartige Entwicklung vermieden werden, sind ausgewogene

Kompromisse unter Einbeziehung nicht nur der wesentlichen politischen
Kräfte (Regierung/NP, ANC, IFP, DP, SACP), sondern auch der extre-

men Gruppen des linken (PAC, AZAPO etc.)483 und rechten Spektrums

478 Siehe nur den Kommentar des ANC zum Zwischenbericht der SALC (Fn. 101), in

dem es unter anderem heißt: Der Grundrechtekatalog der Rechtskommission ist ein

Grundrechtekatalog für die Besitzenden, meist große Konzerne und Weiße. Den Nicht-
Besitzenden, die meist schwarz sind, bietet er herzlich wenig, Informations-Bulletin
des ANC vom November/Dezember 1991 (Nr. 11/12), 20,23.

479 Vgl. zur integrierenden Kraft einer Verfassung grundlegend R. S m e n d, Verfassung
und Verfassungsrecht (1928), abgedruckt in: Staatsrechtliche Abhandlungen und andere
Aufsätze (2. Aufl., 1968), 119ff. - Speziell zu den Grundrechten als Integrationsfaktor
siehe L ü c k e (Fri. 349), 15, 37f. mit weiteren Nachweisen.

480 Siehe Nr. 1 der Absichtserklärung (Declaration of Intent), die von den Teilnehmern
der CODESA (vgl. den Text vor Fri. 118) --mit Ausnahme der IFP und der Regierung
Bophuthatswanas - im Dezember 1991 beschlossen wurde und in der sich die Parteien

feierlich verpflichten, ein ungeteiltes Südafrika hervorzubringen als eine Nation mit einer

gemeinsamen Staatsbürgerschaft, Patriotismus und Loyalität .

481 Vgl. zum Pan Africanist Congress den Text oben in Fn. 21 und 67 sowie zu diesem
Schlachtruf den Nachweis in Fri. 69.

482 Siehe zur Herstigte Nasionale Party die Ausführungen in Fri. 65 und zu den zitier-
ten Worten des HNP-Führers j. M a r a i s die Mitteilung der South African Press Associa-
tion vom 30.01.1992.

483 Gegenwärtig versucht die AZAPO eine &quot;Anti-CODESA Front&quot; zu bilden. Zu die-
sein Zweck führt sie Gespräche mit dem Congress of South African Trade Unions (Cosatu)
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(CP, AWB, HNP etc.)484 vonn6ten. Ein Gremium fiir die erforderliche
Suche nach einer Li5sung ist in Gestalt der Convention for a Democratic
South Africa (CODESA) seit Dezember 1991 vorhanden485. Letztlich
wird es vom Geschick und dem guten Willen aller politischen Kräfte ab-

hängen, ob sich die Ziele, von der die Absichtserklärung der CODESA486

spricht, verwirklichen lassen, darunter der Wunsch, die Spaltungen der

Vergangenheit zu überwinden, den Fortschritt aller zu sichern und auf
der Grundlage demokratischer Werte eine freie und offene Gesellschaft

aufzubauen, in der die Würde und die Rechte eines )eden Südafrika-

ners durch Gesetz geschützt werden487.

Summaryl

Basic Rights in a New South African Constitution

The recommendations of the South African Law Commission (SALC), the
African National Congress (ANC), and the Inkatha Freedom Party (IFP) con-

cerning the drafting of a Bill of Rights display several congruences, such as a pro-
vision for the protection of human dignity and life, a general equal protection
clause and a reference to fundamental rights to procedural due process. In the

same way&apos;that the wording of constitutional limitations (&gt;&gt;Schranken-) in these

proposals exhibits some congruenc, their provisions for &quot;limitations on limita-

tions&quot; (-Schranken-Schranken&lt;&lt;) contain numerous similarities. These similarities

are based upon the gradually growing recognition, which today prevails, that
fundamental human rights were violated during the period of apartheid, and that

a repetition of such events must be constitutionally prohibited.
Alongside this harmony, however, the proposals of the SALC, the ANC, and

the IFP manifest considerable contrasts. The differences are explainable for the

und dem National Council of Trade Unions (Nactu); vgl. &quot;Anti-CODESA Front is in the
Pipeline says AZAPO&quot;, Business Day vom 04.02.1992, 5.

484 Nach Aussagen des AWB-Führers Te r r e B 1 a n c h e wird die AWB zusammen mit
der CP und der HNP eine gemeinsame Offensive gegen CODESA beginnen; siehe
&quot;AWB-Ystergarde&quot;, The Citizen vom 05.02.1992, 6. Weitergehend ist sogar eine 80 rechte

Organisationen umfassende vereinte Front geplant, um die Selbstbestimmung der Wei-
ßen zu verwirklichen; vgl. &quot;Right-Wing Bodies Form a United FronC, The Citizen vom
10.02.1992, 4.

485 Vgl. die frühere Darstellung oben nach Fn. 117.
486 Siehe zu dieser Declaration of Intent schon vorstehend die Ausführungen bei Fn.

480.
487 So Nr. 2 der Absichtserklirung (Fri. 480).
I Summary by the author.
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most part by the diverse living conditions in which whites, on the one hand, and

especially blacks, on the other hand, found themselves after decades of apartheid
legislation. They appear primarily with regard to the protection of free economic

enterprise, the protection of property, and the achievement of actual equality
through affirmative action. It is consistent with the interests of the ANC, as

representing many blacks in South Africa, that it is less concerned with special
guarantees of property rights than the eradication, or at least the easing, of the

manifold disadvantages blacks have suffered in contrast to whites. Conversely, it

is understandable that the SALC, which is composed of whites, except for one

member, would rather see existing private property rights protected as far as

possible, than the dismantling of existing actual disparities between whites and

blacks.
If each side were to hold fast to its position, a Bill of Rights would run the risk

of being rejected out of hand as a constitution for blacks or discredited as a &quot;Bill

of Whites&quot;. The chance to use fundamental rights as an instrument for integration
and, with the help of judicial implementation, to create &quot;constitutional patrio-
tism&quot; would be irrevocably wasted. The goal of forming the groups which com-

prise South Africa&apos;s population into a nation would retreat irretrievably into the

distance. Instead, the polarization presently limited to left-wing and right-wing
extremist groups - ascertainable in the battle cry &quot;one settler, one bullet&quot; of the

Pan Africanist Congress (PAC) and the comment &quot;one kaffir,, one bullet&quot; by the

leader of the Herstigte Nasionale Party (HNP) - would spread to wider segments
of the population and threaten to explode into civil war.

To avoid such a development, it is necessary to make equitable compromises
which include not only the essential political powers (government/National
Party, ANC, IFP, Democratic Party), but also the extremist groups at the left

(PAC, Azanian People&apos;s Organisation etc.) and the right (Conservative Party,
Afrikaner Weerstandsbeweging, HNP etc.) of the spectrum. An institution to

engage in the necessary search for a solution has existed since December 1991 in

the form of the Convention for a Democratic South Africa (CODESA). Finally,
whether the goals of the Declaration of Intent of CODESA can be realized -

among them the wish &quot;to heal the divisions of the past, to secure the advance-

ment of all, and to establish a free and open society based on democratic values

where the dignity and the rights of every South African are protected by
law&quot; - will depend upon the skill and good will of all political powers.
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